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Jeder Anleger nimmt mit dem Erwerb von Anteilen des Solitaire Fund (Fonds) den Prospekt inkl. konstituierende Dokumente 

(Treuhandvertrag) sowie deren ordnungsgemäss durchgeführten Änderungen zur Kenntnis. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann jederzeit beschliessen, den Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Treuhandvertrag) anzupassen. 

Die rechtliche Grundlage des Fonds bildet der Treuhandvertrag. Ergänzend dazu wird ein Prospekt erstellt. Die konstituie-

renden Dokumente sind gemäss Art. 73 UCITSG als Bestandteil des Prospekts diesem beigefügt. Die aufgeführten Doku-

mente unterliegen der materiellen Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. 

Der vorliegende Prospekt muss gemäss Art. 71 Abs. 1 UCITSG mindestens die Angaben enthalten, die in Anhang Schema A 

UCITSG vorgesehen sind. Soweit diese Angaben bereits in den konstituierenden Dokumenten enthalten sind, verweist der 

Prospekt auf die konstituierenden Dokumente.  

Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Basis des Prospektes, der konstituierenden Dokumente, der Basisinformationsblätter 

für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie, sofern bereits veröffentlicht, 

des letzten Jahresberichtes und des darauffolgenden Halbjahresberichtes (nachfolgend als „Verkaufsunterlagen“ bezeich-

net). Mit dem Erwerb der Anteile gelten diese als durch den Anleger genehmigt. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes 

länger als acht Monate zurückliegt, ist jedenfalls ein Halbjahresbericht anzubieten. Das PRIIP ist dem Anleger rechtzeitig vor 

dem Erwerb von Anteilen kostenlos zur Verfügung zu stellen.  

Informationen, die nicht in den Verkaufsunterlagen enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich. Es ist 

nicht gestattet, von den Verkaufsunterlagen abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Die Verwaltungsgesell-

schaft haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte oder Erklärungen abgegeben werden, die von den Verkaufsunterlagen ab-

weichen. 

Die Verkaufsunterlagen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen durch eine Person in einer 

Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht zulässig ist oder in der die 

Person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegen-

über geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung gesetzlich nicht zulässig ist. 

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche 

Devisenbeschränkungen oder -kontrollen informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder 

ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die 

Veräusserung von Anteilen sein können. 

In Anhang II der konstituierenden Dokumente „Spezifische Informationen zu den Vertriebsländern“ sind Informationen be-

züglich des Vertriebs in verschiedenen Ländern enthalten.  

Die Anteile des Fonds sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei der Ausgabe, beim Umtausch und 

bei der Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung.  

Anleger sollten die Risikobeschreibung des Fonds lesen und berücksichtigen, bevor sie Anteile erwerben.  
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A. Prospekt 

1 Fonds 

1.1 Stammdaten 

1.1.1 Bezeichnung 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.1 

Solitaire Fund 

1.1.2 Herkunftsmitgliedstaat 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1 

LIECHTENSTEIN (LI) 

1.1.3 Zuständige Aufsichtsbehörde 

Finanzmarktaufsicht (FMA), 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI) 

1.1.4 Erstbewilligungsdatum der zuständigen Aufsichts-

behörde 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.2 

21.09.1999 

1.1.5 Eintragungsdatum im Handelsregister 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.2 

04.10.1999 

1.1.6 Dauer 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.2 

unbegrenzt 

1.1.7 Jahresabschluss 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.6 

Letzter Kalendertag des Monats Dezember. 

1.2 Verwaltungsgesellschaft 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.1 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.2 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.8 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.9 

UCITSG-Anhang-I-3--3.1 

UCITSG-Anhang-I-3--3.2 

UCITSG-Anhang-I-3--3.3 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Na-

men und für Rechnung der Anleger den Fonds nach Mass-

gabe der gesetzlichen Bestimmungen und der konstituieren-

den Dokumente zu verwalten und alle Rechte daraus auszu-

üben. 

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente. 

1.2.1 Vergütungsgrundsätze und -praktiken 

UCITSG-71-1a-b--- 

Siehe konstituierende Dokumente. 

1.3 Verwahrstelle 

UCITSG-Anhang-I-2--2.1 

UCITSG-Anhang-I-2--2.2 

UCITSG-Anhang-I-2--2.3 

UCITSG-Anhang-I-2--2.2 

UCITSG-Anhang-I-2--2.3 

Die Verwahrung des Vermögens ist einer einzigen Verwahr-

stelle in LIECHTENSTEIN (LI) zu übertragen. 

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente. 

1.4 Wirtschaftsprüfer des Fonds 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.7 

KPMG (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI) 

Der qualifizierte Wirtschaftsprüfer prüft insbesondere die fort-

währende Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen, die Ein-

haltung der gesetzlichen Bestimmungen und der konstituie-

renden Dokumente sowie die Jahresberichte des Fonds. Zu-

dem obliegen ihm im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit be-

stimmte Anzeigepflichten gegenüber der Finanzmarktaufsicht 

(FMA). 

1.5 Gesetzlich vorgeschriebene Informationen an 

die Anleger 

UCITSG-77-1----  

UCITSG-77-2---- 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.4  

UCITSG-Anhang-I-5--5.1 

Die Jahres- und Halbjahresberichte (inkl. den weiteren gesetz-

lich vorgeschriebenen Informationen an die Anleger), die letz-

ten Nettoinventarwerte der Anteile sowie die bisherige Wert-

entwicklung (sofern verfügbar) werden im Publikationsorgan 

veröffentlicht. 

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sofern anwendbar) werden 

spätestens nach Übernahme der Verordnung (EU) 2019/2088 

über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Fi-

nanzdienstleistungssektor in das EWR-Abkommen innerhalb 

der darin definierten Frist in den regelmässigen Berichten ver-

öffentlicht. 

Für den Fall eines Vertriebs ausserhalb des Herkunftsmitglied-

staates, siehe Anhang II der konstituierenden Dokumente für 

spezifische Angaben. 

Für nähere Angaben zum Publikationsorgan siehe konstituie-

rende Dokumente. 

1.6 Rechtliche Merkmale der eingegangenen Ver-

tragsbeziehung 

Eine Kollektivtreuhänderschaft ist das Eingehen einer inhalt-

lich identischen Treuhänderschaft mit einer Anzahl von Anle-

gern zu Zwecken der Vermögensanlage und Verwaltung für 

Rechnung der Anleger. 
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Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen nach 

Massgabe der von ihnen erworbenen Anteile beteiligt. Die 

einzelnen Anleger haften nur bis zu der Höhe des Anlagebe-

trages persönlich. 

Jeder Teilfonds verfügt über eine oder mehrere Anteilsklas-

sen, wobei alle Anteile innerhalb derselben Anteilsklasse die-

selben Rechte verbriefen. Werden mehrere Anteilsklassen 

ausgegeben, können die Rechte zwischen diesen Anteilsklas-

sen variieren. 

Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und Anteilsklas-

sen sind in Anhang I der konstituierenden Dokumente defi-

niert. 

Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen. Anleger, 

Erben oder sonstige Berechtigte können keine Änderungen, 

Aufteilung oder Auflösung des Fonds, einzelner Teilfonds 

oder Anteilsklassen verlangen. 

Soweit ein Sachverhalt in den konstituierenden Dokumenten 

nicht geregelt ist, richten sich die Rechtsverhältnisse zwischen 

den Anlegern und der Verwaltungsgesellschaft nach dem U-

CITSG, der Verordnung vom 5. Juli 2011 über bestimmte Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSV) 

und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den 

Bestimmungen über die Treuhänderschaft des Personen- und 

Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926.  

Soweit die konstituierenden Dokumente nicht ausdrücklich 

etwas anderes festlegen, gilt nur die Verwaltungsgesellschaft 

als Treuhänderin und nur diese schliesst für Rechnung des 

Fonds die massgeblichen Rechtsgeschäfte ab. 

1.6.1 Ansprüche der Anleger und deren Verjährung 

Die Ansprüche von Anlegern gegen den Fonds, die Verwal-

tungsgesellschaft, den Liquidator, den Sachwalter oder die 

Verwahrstelle verjähren mit dem Ablauf von fünf Jahren nach 

Eintritt des Schadens, spätestens aber ein Jahr nach der Rück-

zahlung des Anteils oder nach Kenntnis des Schadens. 

1.6.2 Gerichtsstand, anwendbares Recht und Vollstreck-

barkeit von Urteilen 

Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 

zwischen den Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft 

und/oder der Verwahrstelle ist Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI). 

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle kön-

nen sich und den Fonds jedoch im Hinblick auf Ansprüche von 

Anlegern dem Gerichtsstand der Länder unterwerfen, in de-

nen Anteile angeboten und verkauft werden. Anderslautende 

gesetzlich zwingende Gerichtsstände bleiben vorbehalten. 

Ausländische Urteile werden in Liechtenstein nur anerkannt 

und vollstreckt, soweit dies in Staatsverträgen vorgesehen 

oder die Gegenseitigkeit durch Staatsverträge oder durch Ge-

genrechtserklärung der Regierung verbürgt ist. 

1.7 Regelungen zu Änderungen und zur Auflösung 

(Liquidation) 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-m 

UCITSG-31 

UCITSV-11-1----  

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente. 

1.8 Kurzangabe über Steuervorschriften 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.5 

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente. 

1.9 Vertriebsländer 

UCITSG-Anhang-I-4— 

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente. 

2 Teilfonds 

UCITSV-2-3---- 

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente. 

2.1 Anlagegrundsätze 

2.1.1 Anlageziel und -politik 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.15 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.1.2 Nachhaltiges Investieren 

Nachhaltiges Investieren im Allgemeinen umfasst die Berück-

sichtigung von Umwelt-, Sozial- und Umweltverträglichkeits-

faktoren (ESG-Faktoren) bei Anlageentscheidungen. Für die 

von den Teilfonds getätigten ESG-Anlagen werden die fol-

genden Themen und Faktoren entsprechend der Verordnung 

(EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Er-

leichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 

Verordnung (EU) 2019/2088 als Nachhaltigkeitsfaktoren be-

trachtet: 

1. Umwelt (E): Aspekte, die sich auf die Qualität und das 

Funktionieren der natürlichen Umwelt und natürlicher Sys-

teme beziehen, wie z. B. Luft-, Wasser- und Bodenqualität, 

Kohlenstoff und Klima, sauberes Wasser, ökologische Ge-

sundheit und Biodiversität, CO2-Emissionen und Klima-

wandel, Energieeffizienz, Knappheit natürlicher Ressour-

cen und Abfallmanagement. Umweltaspekte können z. B. 

durch ressourceneffiziente Schlüsselindikatoren für die 

Nutzung von Energie, die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien, die Nutzung von Rohstoffen, die Produktion von Ab-

fällen, Emissionen, Treibhausgasemissionen, die Nutzung 

von Wasser, die Nutzung von Land, Auswirkungen auf die 

Biodiversität und die Kreislaufwirtschaft gemessen wer-

den. 

2. Sozial (S): Aspekte, die sich auf die Rechte, das Wohlerge-

hen und die Interessen von Menschen und Gemeinschaf-

ten beziehen, wie z. B. Menschenrechte, 
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Arbeitsbedingungen und -standards, Bildung, Gleichstel-

lung der Geschlechter und Verbot von Kinder- und 

Zwangsarbeit. 

3. Unternehmensführung (G): Aspekte zur soliden Unterneh-

mensführung von Unternehmen und anderen Beteili-

gungsunternehmen, wie z. B. Unabhängigkeit und Auf-

sicht des Boards, gute Praktiken und Transparenz, Vergü-

tungspolitik bei Führungskräften, Aktionärsrechte, Mana-

gementstruktur, Massnahmen gegen Korruption und der 

Umgang mit Whistleblowing. 

Nachhaltige Anlagepolitik 

Der Portfoliomanager hat eine umfassende Politik zu nachhal-

tigem Investieren (Sustainable Investing Policy) festgelegt, die 

alle Aktivitäten im Zusammenhang mit nachhaltigen Anlagen 

steuert und regelt. Der Portfoliomanager wendet diese Politik 

für nachhaltige Anlagen auf alle Teilfonds mit einer ESG-Anla-

gestrategie an. 

Die Politik für nachhaltige Anlagen zielt darauf ab, ESG-Fakto-

ren in den Anlageprozess zu integrieren, indem Chancen im 

Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit identifiziert, Nachhal-

tigkeitsrisiken reduziert und, falls anwendbar, wesentliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (Principal 

Adverse Impacts) berücksichtigt werden. Principal Adverse 

Impacts sind negative Auswirkungen auf ESG-Faktoren, die 

sich aus den Anlageentscheidungen des Portfoliomanagers 

ergeben. 

Die Sustainable Investing Policy kann aus den folgenden An-

sätzen bestehen: 

1. Ausschlüsse (können im Laufe der Zeit angepasst wer-

den): 

- Normbasierte Ausschlüsse: Kategorischer Aus-

schluss von Firmen, die internationale Konventionen 

(z.B. Menschenrechte) und Gesetze, beispielsweise 

zu kontroversen Waffen, nicht einhalten. 

- Ausschlüsse wegen bestimmter Geschäftsgebaren: 

Unternehmen, die (1) systematisch gegen internatio-

nale Normen verstossen, (2) bei denen die Verstösse 

besonders schwerwiegend sind oder (3) bei denen 

das Management nicht bereit ist, die notwendigen 

Reformen umzusetzen, können aus dem Anlageuni-

versum ausgeschlossen werden. 

- Wertebasierte Ausschlüsse: Unternehmen, die ei-

nen wesentlichen Teil ihrer Umsätze aus kontrover-

sen Geschäftsaktivitäten erzielen. Relevante Ge-

schäftsaktivitäten und anwendbare Umsatzschwellen 

können individuell definiert werden. 

2. ESG Integration 

ESG-Überlegungen werden integriert, indem Finanzinforma-

tionen mit ESG-bezogenen Überlegungen im Anlageprozess 

kombiniert werden. Da sich die Anlageprozesse je nach 

Anlageklasse und Anlagestil unterscheiden, werden die spe-

zifischen Massnahmen zur Umsetzung der ESG-Integration 

pro Teilfonds definiert. Mögliche ESG-Integrationskompo-

nenten sind: 

- Integriertes ESG-Research: Der Portfoliomanager 

ergänzt das traditionelle Research mit ESG-Daten 

und -Informationen, um das Wissen über die ESG-

Faktoren systematisch zu erweitern. 

- Positives Screening: Der Portfoliomanager wählt 

Wertpapiere aus, die innerhalb eines Sektors (Best-

in-Class) oder im gesamten Universum (Best-in-Uni-

verse) in Bezug auf die ESG-Faktoren des Portfolios 

vorteilhaft abschneiden. 

- Proprietäres Scoring: Der Portfoliomanager über-

setzt eine Reihe von externen Metriken und Scores in 

eine benutzerdefinierte ESG-Ansicht, die portfolio-

spezifische wesentliche ESG-Faktoren berücksich-

tigt. 

- Angepasste Leistungsindikatoren: Der Portfolioma-

nager bereinigt die Wertentwicklungsindikatoren für 

wesentliche ESG-Faktoren. 

3. Thematisches und Impact Investing 

Der Portfoliomanager setzt Anlagestrategien um, die Kapital 

in Unternehmen veranlagen, welche Lösungen für gesell-

schaftliche Herausforderungen bieten und ein nachhaltiges 

Anlageziel erfüllen. Das nachhaltige Anlageziel wird durch ei-

nen speziellen Anlageprozess erreicht, den der Portfolioma-

nager anwendet. Er basiert auf den Prämissen der ESG-In-

tegration und beinhaltet zusätzlich entweder eine "themati-

sche" oder eine "Impact"-Anlagestrategie. 

- Thematisch: Der Portfoliomanager konzentriert sich auf 

Anlagen in Themen und Sektoren, deren wirtschaftliche 

Aktivitäten bestimmte ESG-Herausforderungen adressie-

ren. Typischerweise bedeutet dies, dass in Unternehmen 

oder Strategien investiert wird, die eines oder mehrere 

der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nati-

onen adressieren. 

- Impact: Der Portfoliomanager definiert die nachhaltigen 

Anlageziele so, dass sie einen positiven und messbaren 

ESG-Einfluss haben. 

4. Aktives Engagement 

Der Portfoliomanager stellt sicher, dass die Unternehmen, in 

die er investiert, gute Governance-Praktiken befolgen, indem 

er mit den Unternehmen in Kontakt tritt und die Stimmrechte 

entsprechend ausübt (siehe unten). 

- Engagement: Der Portfoliomanager überwacht die Un-

ternehmen und versucht proaktiv, einen transparenten 

Dialog mit den Unternehmen, in die er investiert, in Be-

zug auf ESG-Faktoren aufzubauen und zu pflegen. 
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- Ausübung von Stimmrechten: Der Portfoliomanager 

oder von ihm beauftragte Stimmrechtsvertreter üben bei 

Aktionärsversammlungen der investierten Unternehmen 

die Stimmrechte entsprechend der definierten ESG-

Merkmale aus um das Verhalten der Unternehmen in den 

Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 

zu verbessern. 

Für die Zwecke der Offenlegungsverordnung (SFDR, Verord-

nung (EU) 2019/2088) werden die Teilfonds in folgende Kate-

gorien unterteilt: 

• Teilfonds, die ESG-Merkmale fördern 

Diese Teilfonds bewerben ökologische und/oder soziale 

Merkmale. Sie sind Finanzprodukte gemäss Art. 8 (1) der 

SFDR.  

Informationen zu den ökologischen oder sozialen Merkma-

len sind im Anhang IV der konstituierenden Dokumente ver-

fügbar. 

• Teilfonds mit ESG-Anlagezielen 

Diese Teilfonds streben nachhaltige Investitionen an. Sie sind 

Finanzprodukte gemäss Art. 9 (1), (2) oder (3) der SFDR.  

Informationen zu den nachhaltigen Investitionen sind im An-

hang IV der konstituierenden Dokumente verfügbar. 

2.1.3 Zulässige Anlagen (und deren evtl. Beschränkun-

gen) 

UCITSG-71-1---- 
UCITSG-72-1---- 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.15 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.1.4 Maximale Höhe der Verwaltungsgebühren von den 

OGAW bzw. OGA, deren Anteile erworben wer-

den sollen 

UCITSG-57-3---- 

UCITSG-57-4---- 

Werden Anteile von anderen OGAW oder Organismen für ge-

meinsame Anlagen (OGA) unmittelbar oder mittelbar von der 

Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder von einer Gesell-

schaft verwaltet, mit der die Verwaltungsgesellschaft des 

Fonds durch eine gemeinsame Verwaltung, Kontrolle oder 

qualifizierte Beteiligung verbunden ist, dürfen weder die Ver-

waltungsgesellschaft des Fonds noch die andere Gesellschaft 

für die Anteilsausgabe oder -rücknahme an den OGAW oder 

von dem OGAW Gebühren berechnen. 

Machen diese Anlagen einen wesentlichen Teil des Vermö-

gens des Fonds aus, muss der Prospekt über die maximale 

Höhe und der Jahresbericht über den maximalen Anteil der 

Verwaltungsgebühren informieren, die vom Fonds selbst und 

von den OGA, deren Anteile erworben wurden, zu tragen sind 

("geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen"). 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.1.5 Nachbildung eines Aktien- oder Schuldtitelindex 

UCITSG-72-2---- 

Falls der Fonds einen Aktien- oder Schuldtitelindex nachbil-

det, haben Prospekt und Werbung darauf an hervorgehobe-

ner Stelle hinzuweisen. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.2 Anlagetechniken und -instrumente 

UCITSG-53-4---- 

UCITSG-71-1---- 

UCITSG-72-1---- 

UCITSG-72-3---- 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.15 

Zur effizienten Verwaltung der Teilfonds dürfen unter Einhal-

tung der gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Anlage-

strategien, Techniken und Instrumente eingesetzt werden. 

Die Teilfonds können aufgrund ihrer Zusammensetzung oder 

der verwendeten Techniken und Instrumente unter Umstän-

den eine erhöhte Volatilität bzw. erhöhte Risiken aufweisen. 

Erhöhte Volatilität ist gegeben, wenn der Gesamtrisikoindika-

tor (SRI) mindestens die Stufe 6 aufweist. Der aktuelle SRI ist 

im Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für 

Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) im 

Publikationsorgan des Fonds ausgewiesen. 

2.2.1 Derivate 

UCITSG-72-1---- 

 Zulässigkeit von Geschäften mit Deri-

vaten, Verwendung der Derivate, Aus-

wirkungen auf das Risikoprofil 

Derivate dürfen innerhalb der gesetzlich festgelegten Gren-

zen und unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen 

verwendet werden. Dies gilt auch dann, wenn ein Derivat in 

ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist. 

Indexbasierte Derivate werden als Einheit betrachtet, die ein-

zelnen Indexbestandteile werden nicht berücksichtigt. Sofern 

der Schutz der Anleger und das öffentliche Interesse nicht ent-

gegenstehen, sind Anlagen in indexbasierten Derivaten in Be-

zug auf die gesetzlichen Emittentengrenzen nicht zu berück-

sichtigen. 

Die Anrechnung von Derivaten bei der Berechnung des Ge-

samtrisikos ermittelt sich aus dem Kontraktwert, also dem in-

direkt mit dem Derivat bewegten Volumen. 

Derivate dürfen zum Zweck der Absicherung, der effizienten 

Portfoliosteuerung, der Erzielung von Zusatzerträgen 

und/oder als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Falls 

Derivate zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt 

werden, dürfen sowohl bestehende als auch künftige abseh-

bare Risiken abgesichert werden.  
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Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

 Risikomanagementmethoden 

Es stehen grundsätzlich zwei Risikomanagementmethoden 

zur Verfügung: 

a) beim Commitment-Ansatz darf das mit Derivaten ver-

bundene Risiko den Gesamtnettowert des jeweiligen 

Teilfondsvermögens nicht überschreiten; bei der Be-

rechnung des Gesamtrisikos werden der Marktwert der 

Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktfluktuatio-

nen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksich-

tigt 

b) das Value-at-Risk Modell (VaR) stellt den Verlust dar, der 

im jeweiligen Teilfonds in einem fixen Zeitintervall mit ei-

ner vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschrit-

ten wird; die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung 

eines einseitigen Konfidenzintervalls von 99 %, einer 

Haltedauer von einem Monat (20 Geschäftstagen) und 

eines effektiven (historischen) Beobachtungszeitraums 

der Risikofaktoren von mindestens einem Jahr (250 Ge-

schäftstagen), sofern aufgrund einer erheblichen Zu-

nahme der Kursschwankungen nicht ein kürzerer Zeit-

raum angemessen scheint; bei der Berechnung des Risi-

kos werden das Ausfallrisiko als auch die mit Derivaten 

erzielte Hebelwirkung berücksichtigt. 

Das mit Derivaten verbundene Risiko darf zu keinem Zeitpunkt 

das festgesetzte Risikolimit übersteigen. Das Risikolimit um-

fasst auch eine allfällige Kreditaufnahme. Es dürfen keine Po-

sitionen eingegangen werden, die ein unlimitiertes Risiko für 

den Teilfonds darstellen.  

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.2.2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte  

Sofern im Prospekt sowie im Anhang I der konstituierenden 

Dokumente "Spezifische Informationen zu Teilfonds und An-

teilsklassen" angegeben, ist der Teilfonds berechtigt, gemäss 

der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFTR) Wertpapierfinanzie-

rungsgeschäfte, einschliesslich Wertpapierpensionsgeschäf-

ten, umgekehrten Pensionsgeschäften (Repurchase und Re-

verse Repurchase Agreements), Wertpapierleihgeschäften 

und/oder Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps), unter 

Beachtung der dort festgelegten Bedingungen und Beschrän-

kungen, einzugehen. 

Wenn ein Teilfonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte täti-

gen darf, können alle Arten von Vermögenswerten, die der 

betreffende Teilfonds gemäss seinem Anlageziel und seinen 

Anlagevorschriften halten darf, Gegenstand eines Wertpa-

pierfinanzierungsgeschäfts sein. 

Bei der allfälligen Ausführung von diesen Geschäften durch 

die VP Bank AG, Vaduz, handelt es sich bei diesem Dritten um 

ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unterneh-

men. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

 Kriterien für die Auswahl von Gegen-

parteien 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte werden ausschliesslich mit 

finanziellen Gegenparteien entsprechend der SFTR geschlos-

sen. Die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsge-

schäfte verfügen über eine Bewilligung als Kreditinstitut, 

Wertpapierfirma, Finanzdienstleistungsinstitut, Versiche-

rungsunternehmen oder Clearing-Organisation mit Sitz in der 

europäischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraums 

oder in einem gleichwertigen Drittstaat, der aufsichtsrechtli-

chen Vorschriften unterliegt, welche die FMA als gleichwertig 

mit denen des Gemeinschaftsrechts erachtet. Gegenparteien 

weisen eine gute Bonität aus (mindestens Investment Grade).  

Die Vertragspartner für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: 

a) Preis des Finanzinstruments 

b) Kosten der Auftragsausführung 

c) Geschwindigkeit der Ausführung 

d) Wahrscheinlichkeit der Ausführung bzw. Abwicklung 

e) Umfang und Art der Order 

f) Zeitpunkt der Order 

g) sonstige, die Ausführung der Order beeinflussende Fak-

toren (u.a. Bonität des Kontrahenten) 

Die Kriterien können in Abhängigkeit von der Art des Handel-

sauftrags unterschiedlich gewichtet werden. 

 Wertpapierverleihgeschäfte (Securi-

ties Lending) 

Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über an-

erkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream Internatio-

nal oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpa-

pierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versiche-

rungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe speziali-

siert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingun-

gen erfolgen.  

Die Auswahl der Vertragspartner erfolgt mit der gebotenen 

Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Bei einem 

Wertpapierleihgeschäft muss die Verwaltungsgesellschaft 

bzw. die Verwahrstelle des OGAW grundsätzlich Sicherheiten 

erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der 

verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen 

Zinsen entspricht. Diese Sicherheiten müssen in einer zulässi-

gen Form von finanziellen Sicherheiten begeben werden. 

Derartige Sicherheiten sind nicht erforderlich, falls die Wert-

papierverleihung über Clearstream International oder Euro-

clear oder eine andere gleichwertige Organisation erfolgt, 

wodurch dem OGAW die Erstattung des Wertes der verliehe-

nen Wertpapiere zugesichert ist. 
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Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der Anla-

gevorschriften weiterhin zu berücksichtigen. 

Bei Abschluss eines Wertpapierleihvertrags stellt die Verwal-

tungsgesellschaft im Namen des OGAW bzw. des Teilfonds 

sicher, dass alle verliehenen Wertpapiere jederzeit zurückge-

fordert und der Vertrag jederzeit gekündigt werden können. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwahrstelle als Wertpa-

pierleihstelle ernannt. Die Verwahrstelle darf bis maximal 50% 

der Erträge aus der Wertpapierleihe zur Deckung ihrer direk-

ten und indirekten Kosten einbehalten. Die Verwaltungsge-

sellschaft und die Verwahrstelle sind keine verbundenen Un-

ternehmen. Die Verwahrstelle haftet für eine einwandfreie ge-

setzes- und marktkonforme Abwicklung. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

 Pensionsgeschäfte (Repurchase 

Agreements bzw. Reverse Repurchase 

Agreements) 

Pensionsgeschäfte bestehen aus Käufen und Verkäufen von 

Wertpapieren, bei denen die Vereinbarungen dem Verkäufer 

das Recht oder die Pflicht einräumen, die verkauften Wertpa-

piere vom Erwerber zu einem Preis und innerhalb einer Frist 

zurückzukaufen, die zwischen den beiden Parteien bei Ver-

tragsabschluss vereinbart wurden. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei Pensionsgeschäften 

entweder als Käufer oder als Verkäufer auftreten. Eine Beteili-

gung an solchen Geschäften unterliegt jedoch folgenden 

Richtlinien: 

- Wertpapiere dürfen nur über ein Pensionsgeschäft ge-

kauft oder verkauft werden, wenn es sich bei der Gegen-

partei um ein Finanzinstitut erstklassiger Bonität handelt, 

das sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert hat. Die 

Auswahl der Vertragspartner erfolgt mit der gebotenen 

Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. 

- Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäftes dürfen 

die gekauften Wertpapiere vor Ausübung des Rechts auf 

den Rückkauf dieser Wertpapiere oder vor Ablauf der 

Rückkauffrist nicht veräussert werden. 

- Es muss zusätzlich sichergestellt werden, dass der Um-

fang der Verpflichtungen bei Pensionsgeschäften so ge-

staltet ist, dass der betreffende Teilfonds seinen Ver-

pflichtungen zur Rücknahme von Anteilen jederzeit nach-

kommen kann. 

- Wertpapiere, welche als Basiswerte im Zusammenhang 

mit derivativen Finanzinstrumenten gebunden, ausgelie-

hen oder im Rahmen von, Reverse Repurchase Agree-

ments’ übernommen worden sind, dürfen nicht im Rah-

men von, Repurchase Agreements’ verkauft werden. 

- Wenn ein Teilfonds ein Reverse-Repo-Geschäft verein-

bart, sollte er dafür sorgen, dass er jederzeit den vollen 

Geldbetrag zurückfordern oder das Reverse-Repo-Ge-

schäft entweder in aufgelaufener Gesamthöhe oder zu ei-

nem Mark-to-Market-Wert beenden kann. Kann der Geld-

betrag jederzeit zu einem Mark-to-Market-Wert zurück-

gefordert werden, sollte der Mark-to-Market-Wert des 

Reverse Repo-Geschäfts zur Berechnung des Nettoinven-

tarwerts des Teilfonds herangezogen werden. 

- Wenn ein Teilfondsein Reverse-Repo-Geschäft verein-

bart, sollte er dafür sorgen, dass er jederzeit die dem 

Repo-Geschäft unterliegenden Wertpapiere zurückfor-

dern oder das vereinbarte Repo-Geschäft beenden kann. 

- Termin-Repo-Geschäfte und Reverse-Repo-Geschäfte 

bis maximal sieben Tage sollten als Vereinbarungen be-

trachtet werden, bei denen der Teilfonds die Vermögens-

werte jederzeit zurückfordern kann. 

Pensionsgeschäfte sind mit Risiken verbunden, insbesondere 

das Risiko aus dem Collateral Management im Zusammen-

hang mit OTC-Finanzderivaten und effizienten Portfolioma-

nagement-Techniken. Für weitere Ausführungen zu diesen Ri-

siken wird auf Ziffer 2.3 Risikoprofil und allgemeine Risiken 

verwiesen.  

Der Jahresbericht gibt Auskunft über den Anteil des Teil-

fondsvermögens, welcher zum Abschlussstichtag Gegen-

stand von Pensionsgeschäften war. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

 Gesamtrendite-Swaps 

Gesamtrendite-Swaps (total return swaps) sind Derivatege-

schäfte, durch die sämtliche Erträge und Wertschwankungen 

eines Basiswerts gegen eine vereinbarte feste Zinszahlung ge-

tauscht werden. Ein Vertragspartner, der Sicherungsnehmer, 

transferiert damit das gesamte Kredit- und Marktrisiko aus 

dem Basiswert auf den anderen Vertragspartner, den Siche-

rungsgeber. Im Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer eine 

Prämie an den Sicherungsgeber. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann Gesamtrendite-Swaps zu Absicherungszwecken und als 

Teil der Anlagestrategie tätigen. Grundsätzlich können alle für 

den Teilfonds erwerbbaren Vermögensgegenstände Gegen-

stand von Gesamtrendite-Swaps sein. Es dürfen bis zu 100 % 

des Teilfondsvermögens Gegenstand solcher Geschäfte sein. 

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Einzelfall nicht 

mehr als 50 % des Teilfondsvermögens Gegenstand von Ge-

samtrendite-Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein ge-

schätzter Wert, der im Einzelfall überschritten werden kann. 

Die Erträge aus Total Return Swaps fliessen – nach Abzug der 

Transaktionskosten – vollständig dem OGAW bzw. dessen 

Teilfonds zu.  

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 
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2.2.3 Kreditaufnahme 

Ein Teilfondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst be-

lastet werden, ausser für eine vorübergehend begrenzte Kre-

ditaufnahme, die einen gewissen Teil des Teilfondsvermö-

gens nicht überschreitet. Diese Grenze gilt nicht für den Er-

werb von Fremdwährungen durch ein Back-to-back-Darlehen. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.2.4 Sicherheitenpolitik und Anlage von Sicherheiten 

Im Zusammenhang mit OTC-Geschäften und Techniken der 

effizienten Portfolioverwaltung kann die Verwaltungsgesell-

schaft im Namen und für Rechnung der Teilfonds Sicherheiten 

entgegennehmen, wodurch das eingegangene Gegenpartei-

risiko reduziert werden kann. Entgegengenommene Sicher-

heiten werden bei der Verwahrstelle der Teilfonds verwahrt. 

Falls die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten entgegen-

nimmt, hält sie die gesetzlichen Bestimmungen und die in 

Richtlinien der zuständigen Aufsichtsbehörde vorgeschriebe-

nen Pflichten und Anforderungen ein, insbesondere hinsicht-

lich Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, Korrela-

tion, Diversifikation, Risiken im Zusammenhang mit der Ver-

waltung, Verwahrung, Verwertbarkeit und Wiederverwen-

dung von Sicherheiten. Sicherheiten müssen insbesondere 

die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) alle Sicherheiten, die nicht aus Barmitteln oder Sichtein-

lagen bestehen, müssen hoch liquide sein, über eine 

gleich lange oder kürzere Laufzeit als jene des Teilfonds 

verfügen und an einem geregelten Markt oder einem 

multilateralen Handelssystem mit transparenter Preisge-

staltung gehandelt werden 

b) die Sicherheiten müssen zumindest täglich bewertet 

werden, und Vermögensgegenstände, die eine hohe 

Preisvolatilität aufweisen, dürfen nur als Sicherheiten ak-

zeptiert werden, wenn sie mit geeigneten konservativen 

Bewertungsabschlägen („Haircuts“) versehen werden. 

Allfällige Nachschüsse werden für die Bewertung nicht 

genutzt. 

c) der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität 

aufweisen 

d) die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder 

von einem zum Konzern der Gegenpartei gehörenden 

Unternehmen ausgestellt, emittiert oder garantiert wor-

den sein, und den Erwartungen zufolge keine starke Kor-

relation mit der Entwicklung der Gegenpartei aufweisen 

e) die Sicherheiten sollten ausreichend breit über Staaten, 

Märkte und Emittenten hinweg diversifiziert sein; das ge-

genüber einem einzigen Emittenten bestehende Ge-

samtrisiko darf hierbei 20 % des Nettoinventarwerts des 

Teilfonds nicht übersteigen, unter Berücksichtigung al-

ler erhaltenen Sicherheiten. Im Falle von Sicherheiten 

aus mehreren Wertpapierleihgeschäften, OTC-Derivat-

geschäften und Pensionsgeschäften, welche demselben 

Emittenten, Aussteller oder Garantiegeber zuzurechnen 

sind, ist das Gesamtrisiko gegenüber diesem Emittenten 

für die Berechnung der Gesamtrisikogrenze zu berück-

sichtigen. Abweichend davon kann der Teilfonds voll-

ständig durch verschiedene Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente besichert werden, die von einem 

EWR-Mitgliedstaat, einer oder mehrerer seiner Gebiets-

körperschaften, einem Drittstaat oder einer internationa-

len Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der 

mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehört, begeben 

oder garantiert werden. Der Teilfonds sollte Wertpa-

piere halten, die im Rahmen von mindestens sechs ver-

schiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei 

die Wertpapiere aus einer einzigen Emission 30 % des 

Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten 

sollten. 

f) die Sicherheiten müssen jederzeit unverzüglich ohne 

Bezugnahme auf oder Zustimmung durch die Gegen-

partei verwertbar sein 

g) die Sicherheiten verfügen je nach Bonität und Liquidität 

über unterschiedliche Laufzeiten, dabei werden Diversi-

fizierungs- und Korrelationsstrategien berücksichtigt 

h) Sicherheiten, mit Ausnahme von Sichteinlagen (flüssi-

gen Mitteln), dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder ver-

pfändet werden. Sicherheiten, welche aus flüssigen Mit-

teln (Sichteinlagen und kündbare Einlagen) bestehen, 

sind ausschliesslich auf eine der folgenden Arten zu ver-

wenden: 

i. Anlage in Sichteinlagen mit einer Laufzeit von 

höchstens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, wel-

che ihren Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder ei-

nem Drittstaat haben, dessen Aufsichtsrecht dem 

des EWR gleichwertig ist; 

ii. von Staaten begebene Schuldverschreibungen mit 

hoher Bonität; 

iii. Anlagen im Rahmen eines Pensionsgeschäftes, so-

fern es sich bei der Gegenpartei des Pensionsge-

schäfts um ein Kreditinstitut handelt, welches sei-

nen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder einem 

Drittstaat hat, dessen Aufsichtsrecht dem des EWR 

gleichwertig ist; 

iv. Anlagen in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-

zeitstruktur gemäss Leitlinien ESMA/2014/937 Ziff. 

43 Bst. j. 

Eine allfällige Wiederanlage von Sichteinlagen und kündba-

ren Einlagen hat den Bestimmungen hinsichtlich der Risi-

kostreuung von unbaren Sicherheiten zu entsprechen. 

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt den erforderlichen 

Umfang der Besicherung und die Haircuts auf der Grundlage 

der anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften und unter Be-

rücksichtigung der Art und Eigenschaften der Geschäfte und 

Vermögenswerte, insbesondere der Kreditwürdigkeit der Ge-

genparteien sowie der Preisvolatilität, und gegebenenfalls 

den Ergebnissen durchgeführter Stresstests. 
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Für die Festlegung der Haircuts kommt eine für die Verwal-

tungsgesellschaft gesamthaft geregelte Bewertungsab-

schlagspolitik zur Anwendung. 

Wird ein Emittent bzw. eine Sicherheit durch Standard & 

Poor’s, Moody’s oder Fitch mit unterschiedlichen Ratings ein-

gestuft, gilt das niedrigste der Ratings. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, in Bezug auf be-

stimmte Staaten und Aktienindizes sowie deren Aufnahme in 

die Liste der zulässigen Länder bzw. Leitindizes Einschränkun-

gen vorzunehmen oder sie aus der Liste auszuschliessen oder, 

auf allgemeinerer Ebene, gegenüber Gegenparteien weitere 

Beschränkungen der zulässigen Sicherheiten geltend zu ma-

chen. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich gegenüber Ge-

genparteien das Recht vor, insbesondere im Falle ungewöhn-

licher Marktvolatilität die Haircuts auf die Sicherheiten zu er-

höhen, sodass die Teilfonds über höhere Sicherheiten verfü-

gen, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren. 

2.3 Risikoprofil und allgemeine Risiken 

UCITSG-71-1---- 

Die Wertentwicklung ist von Anlageziel, -politik und  

-strategie sowie von der Marktentwicklung der einzelnen An-

lagen abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. 

Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Ausgabepreis je-

derzeit steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden, 

dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält. 

Potenzielle Anleger sollten sich über die Risiken bewusst sein 

und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich 

von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprü-

fern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung ei-

ner Anlage unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- 

und Steuersituation haben beraten lassen. 

Auf einige mögliche Risiken wird in diesem Abschnitt einge-

gangen, es gilt jedoch zu beachten, dass dies keine abschlies-

sende Auflistung darstellt. 

Kredit-/Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko) 

Die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit oder gar der 

Konkurs eines Emittenten bedeuten einen mindestens teilwei-

sen Verlust für das Teilfondsvermögen. 

Das Risiko kann sich im Zeitverlauf trotz sorgfältiger Auswahl 

der Wertpapiere wesentlich verschlechtern und folglich zu 

einem Teil- oder Totalverlust führen. 

Gegenparteienrisiko 

Das Risiko besteht darin, dass die Erfüllung von Geschäften, 

welche für Rechnung des Teilfondsvermögens abgeschlossen 

werden, durch Liquiditätsschwierigkeiten oder Konkurs der 

entsprechenden Gegenpartei gefährdet ist. 

Collateral Management Risiko 

Führt der Teilfonds ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Ge-

schäfte) durch, so kann er dadurch Risiken im Zusammenhang 

mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenparteien ausgesetzt 

sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und 

Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer 

Techniken unterliegt der Teilfonds dem Risiko, dass eine 

OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimm-

ten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht 

nachkommen kann). Das Gegenparteirisiko kann durch die 

Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem 

Teilfonds eine Sicherheit gemäss geltenden Vereinbarungen 

geschuldet wird, so wird diese von der oder für die Verwahr-

stelle zu Gunsten des jeweiligen Teilfonds verwahrt. Konkurs- 

und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse der 

Verwahrstelle oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/Kor-

respondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die 

Rechte des Teilfonds in Verbindung mit der Sicherheit ver-

schoben oder in anderer Weise eingeschränkt werden. Falls 

der Teilfonds der OTC-Gegenpartei gemäss geltenden Ver-

einbarungen eine Sicherheit schuldet, so ist eine solche Si-

cherheit wie zwischen dem Teilfonds und der OTC-Gegenpar-

tei vereinbart, auf die OTC-Gegenpartei zu übertragen. Zu-

dem können oben angeführte Ereignisse dazu führen, dass 

die Rechte oder die Anerkennung des Teilfonds in Bezug auf 

die Sicherheit verzögert, eingeschränkt oder sogar ausge-

schlossen werden. Der Teilfonds wäre gezwungen seinen Ver-

pflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion, ungeachtet et-

waiger Sicherheiten, die im Vorhinein zur Deckung einer sol-

chen Verpflichtung gestellt wurden, nachzukommen. 

Derivaterisiko 

Bei dem Einsatz derivativer Instrumente zur Absicherung des 

Teilfondsvermögens, wird das in einem Vermögensgegen-

stand des Teilfonds liegende wirtschaftliche Risiko für den 

Teilfonds weitestgehend reduziert (Hedging). Dies führt aber 

gleichzeitig dazu, dass der Teilfonds bei einer positiven Ent-

wicklung des abgesicherten Vermögensgegenstands nicht 

mehr partizipieren kann. 

Bei dem Einsatz derivativer Instrumente (ohne Absicherungs-

zweck) zur Steigerung der Erträge im Rahmen der Verfolgung 

des Anlageziels geht der jeweilige Teilfonds zusätzliche Risi-

kopositionen ein und trägt dafür Sorge, dass die Risiken, die 

sich daraus ergeben, durch das Risikomanagement des Fonds 

in angemessener Weise erfasst werden.  

Ein Engagement in Derivaten ist mit Anlagerisiken und Trans-

aktionskosten verbunden. Zu diesen Risiken gehören: 

a) die Gefahr, dass sich die getroffenen Prognosen über 

die künftige Entwicklung von Zinssätzen, Wertpapierkur-

sen und Devisenmärkten im Nachhinein als unrichtig er-

weisen 

b) die unvollständige Korrelation zwischen den Preisen von 

Termin- und Optionskontrakten einerseits und den Kurs-

bewegungen der damit abgesicherten Wertpapiere 

oder Währungen andererseits mit der Folge, dass eine 

vollständige Absicherung unter Umständen nicht mög-

lich ist 
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c) das mögliche Fehlen eines liquiden Sekundärmarktes 

für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeit-

punkt mit der Folge, dass eine Derivateposition unter 

Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlos-

sen) werden kann, obwohl dies anlagepolitisch sinnvoll 

wäre 

d) die Gefahr, den Gegenstand von derivativen Instrumen-

ten bildende Wertpapiere zu einem an sich günstigen 

Zeitpunkt nicht verkaufen zu können bzw. zu einem un-

günstigen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen zu müssen 

e) der durch die Verwendung von derivativen Instrumen-

ten entstehende potenzielle Verlust, der unter Umstän-

den nicht vorhersehbar ist und sogar die Einschusszah-

lungen überschreiten könnte 

f) die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Zah-

lungsverzugs einer Gegenpartei (Gegenparteirisiko); so-

fern der Teilfonds derivative OTC Geschäfte abschlies-

sen kann, unterliegt er einem erhöhten Kredit- und Ge-

genparteirisiko, welches die Verwaltungsgesellschaft 

durch den Abschluss von Verträgen zur Sicherheitenver-

waltung zu reduzieren versucht 

g) im Falle eines Konkurses oder der Insolvenz einer Ge-

genpartei kann es für den jeweiligen Teilfonds zu Verzö-

gerungen in der Abwicklung von Positionen und erheb-

lichen Verlusten, einschliesslich Wertminderungen der 

vorgenommenen Anlagen, zur Erfolglosigkeit der Reali-

sierung von Gewinnen während dieses Zeitraums sowie 

zu Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Durchset-

zung dieser Rechte anfallen, kommen; ebenso besteht 

das Risiko, dass die obigen Verträge und derivativen 

Techniken beispielsweise durch Konkurs oder durch 

eine Änderung der steuerrechtlichen oder buchhalteri-

schen Gesetzesregelungen zu den bei Abschluss des 

Vertrages geltenden Bestimmungen, beendet werden. 

Geldwertrisiko 

Die Inflation kann den Wert der Anlagen des Teilfondsvermö-

gens mindern. Die Kaufkraft des investierten Kapitals sinkt, 

wenn die Inflationsrate höher ist als der Ertrag, den die Anla-

gen generieren. 

Konjunkturrisiko 

Es handelt sich dabei um die Gefahr von Kursverlusten, die 

dadurch entstehen, dass bei der Anlageentscheidung die 

Konjunkturentwicklung nicht oder nicht zutreffend berück-

sichtigt und dadurch Wertpapieranlagen zum falschen Zeit-

punkt getätigt oder Wertpapiere in einer ungünstigen Kon-

junkturphase gehalten werden. 

Länder- oder Transferrisiko 

Anlagen in Ländern mit politisch instabilen Verhältnissen un-

terliegen besonderen Risiken. Diese können sehr rasch zu 

grossen Kursschwankungen führen. Dazu gehören beispiels-

weise Devisenbeschränkungen, Transferrisiken, Moratorien 

oder Embargos. 

Mögliches Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das UCITSG und den konstituie-

renden Dokumenten vorgegebenen Anlagegrundsätzen und 

-grenzen, die für den Fonds bzw. den Teilfonds einen sehr 

weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik 

auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmässig Vermö-

gensgegenstände zu erwerben. Diese Konzentration auf we-

nige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen 

verbunden sein, denen entsprechende Risiken gegenüberste-

hen. 

Konzentrationsrisiko 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Kon-

zentration der Anlagen in bestimmte Vermögensgegen-

stände oder Märkte erfolgt. Dann ist der Teilfonds von der Ent-

wicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte beson-

ders stark abhängig. 

Liquiditätsrisiko 

Liquiditätsrisiken können bewirken, dass der Teilfonds Zah-

lungsverpflichtungen und/oder Anträge für Rücknahme von 

Anteilen temporär oder dauerhaft nicht erfüllen kann. 

Für den Teilfonds dürfen auch Vermögensgegenstände er-

worben werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder in 

einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. So kann 

das Risiko bestehen, dass diese Vermögensgegenstände mit 

zeitlicher Verzögerung, Preisabschlägen oder nicht weiterver-

äussert werden können. Auch bei Vermögensgegenständen, 

die an einem organisierten Markt gehandelt werden, kann das 

Risiko bestehen, dass der Markt phasenweise nicht liquid ist. 

Dies kann zur Folge haben, dass die Vermögensgegenstände 

nicht zum gewünschten Zeitpunkt und/oder nicht in der ge-

wünschten Menge und/oder nicht zum erhofften Preis ver-

äusserbar sind. 

Zudem führen Rücknahmen von Anteilen zu einem Abfluss 

von flüssigen Mitteln aus dem OGAW bzw. den Teilfonds. 

Übersteigt der Betrag der Rücknahmen die dem OGAW bzw. 

der Teilfonds für Rücknahmen zur Verfügung stehenden flüs-

sigen Mittel, muss der Teilfonds zur Schaffung der notwendi-

gen flüssigen Mittel Vermögensgegenstände veräussern. 

Dadurch entstehen Transaktionskosten, welche dem OGAW 

bzw. dem Teilfonds belastet werden. Ausserdem kann sich die 

Veräusserung von Vermögensgegenstände negativ auf die 

vorgesehene Allokation der Vermögensgegenstände im Port-

folio des OGAW bzw. des Teilfonds auswirken.  

Anleger tragen das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft 

bei grossen Rücknahmen beschliesst, Rücknahmeanträge nur 

anteilig, d.h. durch Aktivierung eines "Redemption Gate" (Ga-

ting) auszuführen und die nicht ausgeführten Rücknahmean-

träge des Rücknahmetags auf den nächsten Rücknahmetag 

zurückzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann bei gros-

sen Rücknahmen unter Umständen ebenfalls die Auflösung 

des Teilfonds beschliessen. Dadurch erhalten die zurückge-

benden Anleger die Auszahlung der den zurückgegebenen 
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Anteilen entsprechenden Beträge später als möglicherweise 

gewünscht. 

Marktrisiko (Kursrisiko) 

Dieses ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Ri-

siko, das darin besteht, dass sich der Wert einer bestimmten 

Anlage möglicherweise gegen die Interessen des Teilfonds 

verändert. 

Psychologisches Marktrisiko 

Stimmungen, Meinungen und Gerüchte können einen bedeu-

tenden Kursrückgang verursachen, obwohl sich die Ertrags-

lage und die Zukunftsaussichten der Unternehmen, in welche 

investiert wird, nicht nachhaltig verändert haben müssen. Das 

psychologische Marktrisiko wirkt sich besonders auf Aktien 

aus. 

Settlementrisiko 

Es handelt sich dabei um das Verlustrisiko, dass ein abge-

schlossenes Geschäft nicht wie erwartet erfüllt wird, weil eine 

Gegenpartei nicht zahlt oder liefert. 

Rechts- und Steuerrisiko 

Das Kaufen, Halten oder Verkaufen von Anlagen kann steuer-

rechtlichen Vorschriften (z.B. Quellensteuerabzug) ausserhalb 

des Domizillandes des Fonds unterliegen. Ferner kann sich 

die rechtliche und steuerliche Behandlung von Teilfonds in 

unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern. 

Unternehmerrisiko 

Anlagen in Aktien stellen eine direkte Beteiligung am wirt-

schaftlichen Erfolg bzw. Misserfolg eines Unternehmens dar. 

Dies kann auch den vollständigen Wertverlust der entspre-

chenden Anlagen bedeuten.  

Währungsrisiko 

Fremdwährungspositionen, die nicht abgesichert werden, un-

terliegen einem direkten Währungsrisiko. Sinkende Devisen-

kurse führen zu einer Wertminderung der Fremdwährungspo-

sitionen. Neben den direkten bestehen auch indirekte Wäh-

rungsrisiken. International tätige Unternehmen sind unter-

schiedlich stark von der Wechselkursentwicklung abhängig, 

was sich indirekt auch auf die Kursentwicklung von Anlagen 

auswirken kann. 

Zinsänderungsrisiko 

Soweit in verzinsliche Wertpapiere investiert wird, besteht ein 

Zinsänderungsrisiko. Steigt das Marktzinsniveau, kann der 

Kurswert der verzinslichen Wertpapiere erheblich sinken. Dies 

gilt in erhöhtem Masse für verzinsliche Wertpapiere mit länge-

rer Restlaufzeit und niedrigerer Nominalverzinsung. 

Änderung der Anlagepolitik 

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des gesetz-

lich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums kann sich das 

mit dem Teilfonds verbundene Risiko inhaltlich verändern. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anlagepolitik des Teil-

fonds innerhalb der geltenden konstituierenden Dokumente 

durch eine Änderung des Prospekts inkl. konstituierende Do-

kumente und dessen Anhänge jederzeit und wesentlich än-

dern. 

Änderung des Prospekts inkl. konstituierender Dokumente 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den 

Prospekt inkl. konstituierende Dokumente zu ändern. Ferner 

ist es ihr möglich, einzelne Teilfonds ganz aufzulösen, oder mit 

anderen Teilfonds zu verschmelzen. Für den Anleger besteht 

daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer 

nicht realisieren kann. 

Risiko der Rücknahmeaussetzung 

Der Anleger kann grundsätzlich von der Verwaltungsgesell-

schaft die Rücknahme seiner Anteile gemäss Bewertungsin-

tervall des Teilfonds verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen ausser-

gewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile 

erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen. Dieser 

Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der 

Rücknahme. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeit-

raum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der Eig-

nung der handelnden Personen und damit den richtigen Ent-

scheidungen ihres Managements zu verdanken. Die perso-

nelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich 

jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann 

möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 

Hedgingrisiko 

Anteilsklassen, deren Rechnungswährung nicht der Teilfonds-

währung entspricht, können gegen Wechselkursschwankun-

gen abgesichert werden (Hedging). Dadurch sollen die Anle-

ger der jeweiligen Anteilsklasse weitestgehend gegen mögli-

che Verluste aufgrund von negativen Wechselkursentwicklun-

gen abgesichert werden, sie können jedoch nicht gleichzeitig 

von positiven Wechselkursentwicklungen in vollem Umfang 

profitieren. Aufgrund von Schwankungen des im Teilfonds ab-

gesicherten Volumens sowie laufenden Zeichnungen und 

Rücknahmen ist es nicht immer möglich, Absicherungen im 

exakt gleichen Umfang zu halten wie der Nettoinventarwert 

der abzusichernden Anteilsklasse. Es besteht daher die Mög-

lichkeit, dass sich der Nettoinventarwert pro Anteil an einer 

abgesicherten Anteilsklasse nicht identisch entwickelt wie der 

Nettoinventarwert pro Anteil an einer nicht abgesicherten An-

teilsklasse. 

Schwellenländerrisiko 

Anlagen in (aufstrebenden) Entwicklungs- oder Schwellenlän-

dern beinhalten möglicherweise besondere wirtschaftliche 

und rechtliche Risiken, die den Teilfonds einer erhöhten Vola-

tilität oder Wertminderung aussetzen können. Dazu gehören 
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beispielsweise Kapitalmärkte mit einer vergleichsweise gerin-

geren Marktkapitalisierung und folglich erhöhter Volatilität, 

Unzulänglichkeiten in der regulatorischen Aufsicht, Infrastruk-

tur des Marktes, im Aktionärsschutz sowie Korruption, Devi-

sen- und Transferbeschränkungen, Moratorien, Unruhen, Em-

bargos (Export-/ Importbeschränkungen), vergleichsweise in-

transparente / inkompatible Bilanzierungsrichtlinien, direkte 

(„Verstaatlichung“) oder indirekte Enteignung („enteignungs-

ähnliche Steuern“), erhöhte Inflation / Deflation, Währungsab-

wertungen, militärische Konflikte, fehlende gerichtliche 

Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus den Anlagen oder an-

dere Beschränkungen durch die Regierung. 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnen ein umweltbezogenes, so-

ziales oder die Unternehmensführung betreffendes Ereignis 

oder einen Zustand, das bzw. der im Falle seines Eintretens 

eine tatsächliche oder potenziell wesentliche negative Auswir-

kung auf den Wert der Anlage haben könnte. Die Wesentlich-

keit von Nachhaltigkeitsrisiken wird durch die Wahrscheinlich-

keit, das Ausmass und den Zeithorizont des Eintretens des Ri-

sikos bestimmt.  

Nachhaltigkeitsrisiken sind als zusätzlicher Faktor zu den tra-

ditionellen Risikoarten (z. B. Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Be-

triebs- und Strategierisiko) zu verstehen und werden im Rah-

men von Risikomanagementprozessen identifiziert und ge-

steuert. 

Nachhaltigkeitsrisiken können zahlreich sein und resultieren 

insbesondere aus Umweltrisiken, sozialen Risiken und Risiken 

aus der Unternehmensführung. Beispiele für die Risiken sind:  

- Umweltrisiken: Risiken des Klimawandels, neuer CO2-

Steuern, eines veränderten Verbraucherverhaltens oder 

extremer Wetterereignisse 

- Soziale Risiken: Risiken aus Nichteinhalten arbeitsrechtli-

cher Standards, der Vernachlässigung der Arbeitssicher-

heit oder des Gesundheitsschutzes 

- Risiken aus der Unternehmensführung: Risiken aus 

Nichteinbeziehen von Nachhaltigkeit in die Unterneh-

mensführung, aus Korruption, mangelndem Daten-

schutz, mangelnder Steuerehrlichkeit oder mangelnder 

Transparenz 

Nachhaltigkeitsrisiken variieren je nach spezifischem Risiko, 

Region und Anlageklasse. Nachhaltigkeitsrisiken können ei-

nen negativen Einfluss auf die Rendite des Teilfonds haben. 

Im Allgemeinen können diese Risiken zu erhöhten Ausfallrisi-

ken der Anlagen führen oder den gänzlichen Wertverlust zur 

Folge haben. 

Für weitere Informationen zur Art und Weise wie Nachhaltig-

keitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen einbezogen 

werden sowie die zu erwartenden Auswirkungen von Nach-

haltigkeitsrisiken auf die Rendite des Teilfonds siehe Anhang 

I der konstituierenden Dokumente. 

2.4 Profil des typischen Anlegers 

UCITSG-Anhang-I-5--5.2 

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen An-

lagehorizont, die in diversifizierte Teilfonds investieren wol-

len. 

2.5 Regeln für die Vermögensbewertung 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.16 

Siehe konstituierende Dokumente. 

2.6 Erweiterte Prospekt- und Berichtspflichten 

2.6.1 Feeder-OGAW 

UCITSG-65-1---- 

n/a 

2.6.2 Master-OGAW 

UCITSV-73--h--- 

UCITSV-80--g--- 

n/a 

3 Anteilsklassen 

3.1 Gleichbehandlung der Anleger 

Die Anleger des Fonds sind fair zu behandeln. Insbesondere 

dürfen im Rahmen der Steuerung des Liquiditätsrisikos und 

der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers 

oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen ei-

nes anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe ge-

stellt werden. Diesbezüglich stellen die Bestimmungen zur 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eine faire Behandlung 

der Anleger sicher. Ausser durch Bildung von Anteilsklassen 

mit unterschiedlichen Merkmalen werden Anlegern oder ei-

ner Gruppe von Anlegern keine Vorzugsbehandlungen ein-

geräumt. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.2 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.12 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.13 
UCITSV-43-5---- 

Anteile können grundsätzlich an jedem Handelstag gezeich-

net bzw. zurückgegeben werden. Zeichnungen und Rückga-

ben erfolgen auf der Grundlage von Preisen, welche den An-

legern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt sind 

(„Forward Pricing“). 

Alle durch die Ausgabe bzw. Rücknahme von Anteilen anfal-

lenden Kommissionen, Steuern und Abgaben sind durch den 

Anleger zu tragen. Werden Anteile über Banken, die nicht mit 

dem Vertrieb der Anteile betraut sind, erworben, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass diese weitere Transaktionskos-

ten in Rechnung stellen. 
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Unter gewissen Umständen kann es erforderlich werden, dass 

die Verwaltungsgesellschaft entsprechende Liquiditätsma-

nagement-Instrumente ("LMT") einsetzen muss, um die ord-

nungsgemässe Abwicklung von Rücknahmen sicherzustellen. 

Die näheren Bestimmungen und ergänzenden Informationen 

sind dem Treuhandvertrag zu entnehmen. 

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente. 

3.2.1 Kriterien für die Aussetzung der Anteilsausgabe 

und -rücknahme 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.13 

Siehe konstituierende Dokumente. 

3.2.2 Ermittlung der Verkaufs-/Ausgabepreise und der 

Auszahlungs-/Rücknahmepreise (Methode, Häu-

figkeit, verbundene Kosten, Veröffentlichung) 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.17 

Siehe konstituierende Dokumente. 

3.3 Kosten 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.18 

UCITSG-Anhang-I-6--6.1  

Siehe konstituierende Dokumente. 

3.4 Sonstiges 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.4.1 Art und Hauptmerkmale der Anteile 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.10 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.11 

Siehe konstituierende Dokumente. 

3.4.2 Ermittlung und Verwendung der Erträge, Häufig-

keit der Ausschüttungen 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.6 
UCITSG-Anhang-I-1-1-1.14 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 
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B. Konstituierende Dokumente (Treuhandver-

trag) 

1 Fonds 

1.1 Stammdaten 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-a 

1.1.1 Bezeichnung 

Solitaire Fund 

1.1.2 Dauer 

unbegrenzt 

1.2 Verwaltungsgesellschaft 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-b 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Na-

men und für Rechnung der Anleger den Fonds nach Mass-

gabe der gesetzlichen Bestimmungen und der konstituieren-

den Dokumente zu verwalten und alle Rechte daraus auszu-

üben. 

1.2.1 Firma, Rechtsform, Sitz und Ort der Hauptverwal-

tung 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.1 

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aktiengesellschaft, 

9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI) 

1.2.2 Herkunftsmitgliedstaat 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1 

LIECHTENSTEIN (LI) 

1.2.3 Eintragungsdatum im Handelsregister 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.2 

23.06.1999 

1.2.4 Dauer 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.2 

Unbegrenzt 

1.2.5 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.9 

Aktueller Stand gemäss Handelsregister am Sitz: 

Amt für Justiz (AJU), 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI) 

1.2.6 Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.8 

Aktueller Stand gemäss Handelsregister am Sitz: 

Amt für Justiz (AJU), 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI) 

1.2.7 Angabe der weiteren verwalteten Investmentge-

sellschaften bzw. Fonds 

UCITSG-Anhang-I-1-2-1.3 

Aktueller Stand gemäss Register der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde am Sitz: 

Finanzmarktaufsicht (FMA), 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI) 

1.2.8 Haftung aus beruflicher Tätigkeit 

Sollten sich potentielle Schäden im Zuge der Geschäftstätig-

keit nicht vermeiden lassen können und sollte daraus eine 

Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft entstehen, muss 

diese, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, über 

ausreichende Eigenmittel verfügen. 

1.2.9 Aufgabenübertragung 

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Teil ihrer Aufgaben 

zum Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung gemäss den 

gesetzlichen Bestimmungen auf Dritte übertragen. Die Über-

tragung von Aufgaben wird jeweils in einem zwischen der Ver-

waltungsgesellschaft und dem Beauftragten abgeschlosse-

nen Vertrag geregelt. 

 Mit der Übertragung verbundene Inte-

ressenkonflikte 

Aus der Übertragung der Verwaltungsfunktionen an die jewei-

ligen Dritten können sich Interessenkonflikte ergeben, insbe-

sondere wenn es sich bei den Dritten um ein mit der Verwal-

tungsgesellschaft verbundenes Unternehmen handelt. 

In Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmun-

gen verfügt die Verwaltungsgesellschaft über angemessene 

Strukturen, um mögliche Interessenkonflikte, die sich aus der 

Übertragung der Verwaltungsaufgaben ergeben können, zu 

vermeiden. Können Interessenkonflikte nicht verhindert wer-

den, wird die Verwaltungsgesellschaft diese identifizieren, 

überwachen und, falls solche bestehen, offenlegen und unter 

Wahrung der Interessen der Anleger lösen. 

Derzeit bestehen keine Interessenkonflikte aus aktueller Über-

tragung der Verwaltungsaufgaben. 

 Auflistung der übertragenen Aufgaben 

UCITSG-22-1-h--- 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I und einen allfälligen 

Anhang II der konstituierenden Dokumente. 

 Anlageberater oder externe Bera-

tungsfirmen wenn ihre Dienste auf Ver-

tragsbasis in Anspruch genommen und 

die Vergütung dem Vermögen des 

Fonds entnommen werden 

UCITSG-Anhang-I-3--3.1 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 
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a) Anlageberater oder externe Beratungsfirmen können 

den Portfoliomanager bei der Auswahl der Anlagen für 

den Teilfonds beraten. Einzelheiten zu den allfällig in An-

spruch genommenen Diensten von Anlageberatern 

oder externen Beratungsfirmen regelt ein mit der Ver-

waltungsgesellschaft geschlossener Vertrag. 

UCITSG-Anhang-I-3--3.2 

b) für andere Tätigkeiten des Anlageberaters oder der ex-

ternen Beratungsfirma von Bedeutung siehe Handelsre-

gister am Sitz des Anlageberaters oder der externen Be-

ratungsfirma. 

UCITSG-Anhang-I-3--3.3 

1.2.10 Vergütungsgrundsätze und -praktiken 

UCITSG-71-1a-b--- 

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den für Verwaltungs-

gesellschaften nach dem UCITSG und den für AIFM nach dem 

Gesetz über die Verwaltung alternativer Investmentfonds (AI-

FMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben in Hinblick auf 

die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und -praktiken. 

Die detaillierte Ausgestaltung hat die Verwaltungsgesellschaft 

in einem internen Reglement zur Vergütungspolitik und -pra-

xis geregelt, dessen Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungs-

systematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung 

übermässiger Risiken sicherzustellen. Die Vergütungsgrund-

sätze und -praktiken der Verwaltungsgesellschaft werden 

mindestens jährlich durch die Mitglieder des Verwaltungsra-

tes auf ihre Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtli-

chen Vorgaben geprüft. Sie umfasst fixe und variable (erfolgs-

abhängige) Vergütungselemente. 

Die Vergütungspolitik und -praxis der Verwaltungsgesell-

schaft ist einfach, transparent und auf Nachhaltigkeit – insbe-

sondere ökologische, soziale und Governance-Aspekte - aus-

gerichtet. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, 

den Zielen und Werten sowie dem langfristigen Gesamterfolg 

und berücksichtigt die Eigenkapitalsituation der Verwaltungs-

gesellschaft. 

Die Vergütungspolitik ist mit der Geschäfts- und Risikopolitik 

der Verwaltungsgesellschaft vereinbar. Insbesondere werden 

keine Anreize geschaffen, um übermässige Risiken einzuge-

hen. In die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung 

werden entweder das Gesamtergebnis der Verwaltungsge-

sellschaft und/oder die persönliche Leistung des betreffen-

den Angestellten und seiner Abteilung/seines Teams einbe-

zogen. Bei der im Rahmen der persönlichen Leistungsbeurtei-

lung festgelegten Zielerreichung stehen insbesondere eine 

nachhaltige Geschäftsentwicklung und der Schutz des Unter-

nehmens vor übermässigen Risiken im Vordergrund. Die vari-

ablen Vergütungselemente sind nicht an die Wertentwicklung 

der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investment-

gesellschaften bzw. Fonds gekoppelt. Freiwillige Arbeitge-

bersachleistungen oder Sachvorteile sind zulässig. 

Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtvergü-

tung ist überdies gewährleistet, dass keine signifikante Ab-

hängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemes-

senes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung bestehen. 

Die Höhe des festen Lohnbestandteils ist derart ausgestaltet, 

dass ein Angestellter seinen Lebensunterhalt bei einer 100 %-

Anstellung mit dem festen Lohnbestandteil isoliert bestreiten 

kann (unter Berücksichtigung von marktkonformen Salären). 

Bei der Zuteilung der variablen Vergütung haben die Mitglie-

der der Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat ein Letztent-

scheidungsrecht. Für die Überprüfung der Vergütungsgrund-

sätze und -praktiken ist der Verwaltungsrat verantwortlich.  

Für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftslei-

tung der Verwaltungsgesellschaft sowie für Angestellte, deren 

Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisi-

koprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwal-

teten Investmentgesellschaften bzw. Fonds haben („Risk Ta-

ker“), gelten besondere Regelungen. Als Risk Taker wurden 

Angestellte identifiziert, die einen entscheidenden Einfluss 

auf das Risiko und die Geschäftspolitik der Verwaltungsgesell-

schaft ausüben können. Für diese risikorelevanten Angestell-

ten wird die variable Vergütung nachschüssig über mehrere 

Jahre ausbezahlt. Dabei wird ein Anteil von mindestens 40°% 

der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens 

drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der 

Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig. Risk 

Takern, bei denen entweder die variable Vergütung weniger 

als CHF 100‘000 p.a. (bei einer Vollzeitbeschäftigung) oder 

maximal 25% des Gesamtlohns beträgt, können die variablen 

Vergütungen vollständig und unmittelbar ausbezahlt werden. 

Die variable Vergütung, einschliesslich des zurückgestellten 

Anteils, wird nur dann ausbezahlt oder verdient, wenn sie an-

gesichts der Finanzlage der Verwaltungsgesellschaft insge-

samt tragbar und aufgrund der Leistung der betreffenden Ab-

teilung/Teams und der betreffenden Person gerechtfertigt ist. 

Ein schwaches oder negatives finanzielles Ergebnis der Ver-

waltungsgesellschaft führt generell zu einer erheblichen Ab-

senkung der gesamten variablen Vergütung, wobei sowohl 

laufende Kompensationen als auch Verringerungen bei Aus-

zahlungen von zuvor erwirtschafteten Beträgen berücksichtigt 

werden. 

Weitere Informationen und Einzelheiten zur aktuellen Vergü-

tungspolitik und -praktiken der Verwaltungsgesellschaft sind 

unter www.vpfundsolutions.li verfügbar. Hierzu zählen eine 

Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen 

und sonstige Zuwendungen an bestimmte Kategorien von An-

gestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergü-

tung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, 

einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsaus-

schusses, soweit es einen solchen Ausschuss gibt.  

Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von 

der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kosten-

los zur Verfügung gestellt. 
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1.2.11 Weiterleitung von Handelsaufträgen an andere 

Ausführungseinrichtungen 

UCITSV-29-2--- 

Informationen über Grundsätze zur Weiterleitung von Handel-

saufträgen an andere Ausführungseinrichtungen und deren 

wesentliche Änderungen sind unter www.vpfundsolutions.li 

verfügbar. 

1.2.12 Strategien für die Ausübung von Mitwirkungsrech-

ten 

UCITSV-40-3--- 

UCITSV-40-4--- 

Eine Kurzbeschreibung zur Ausübung von Mitwirkungsrech-

ten durch die Verwaltungsgesellschaft ist unter www.vpfund-

solutions.li verfügbar. 

Auf Wunsch des Anlegers werden ihm nähere Angaben von 

der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt. 

1.2.13 Bearbeitung von Beschwerden 

UCITSV-49-3--- 

Informationen über die Verfahren zur Bearbeitung von Be-

schwerden durch die Verwaltungsgesellschaft sind unter 

www.vpfundsolutions.li verfügbar. 

1.2.14 Kündigung und Verlust des Rechts zur Verwaltung 

des Fonds 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-h 

Bei Kündigung der Verwaltungsgesellschaft, Verlust des 

Rechts zur Verwaltung oder bei Konkurs der Verwaltungsge-

sellschaft fällt der Fonds nicht in eine allfällige Konkursmasse 

und kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde 

auf eine andere Verwaltungsgesellschaft übertragen oder auf-

gelöst werden. 

1.3 Verwahrstelle 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-b 

Die Verwahrung des Vermögens ist einer einzigen Verwahr-

stelle in LIECHTENSTEIN (LI) zu übertragen. 

1.3.1 Identität, Pflichten und Interessenkonflikte der Ver-

wahrstelle 

UCITSG-Anhang-I-2--2.1 

UCITSG-Anhang-I-2--2.2 

UCITSG-Anhang-I-2--2.3 

VP Bank AG, 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI) 

Das UCITSG sieht eine Trennung der Verwaltung und der Ver-

wahrung von Fonds vor. Die VP Bank AG ist Alleinaktionärin 

der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, jedoch funktional 

und hierarchisch hinreichend von ihr getrennt. 

Die Funktion der Verwahrstelle und deren Haftung richten 

sich nach dem UCITSG und der entsprechenden Verordnung 

in der jeweils geltenden Fassung, dem Verwahrstellenvertrag 

und den konstituierenden Dokumenten des Fonds. Die Ver-

wahrstelle handelt unabhängig von der Verwaltungsgesell-

schaft und ausschliesslich im Interesse der Anleger. Sie ver-

wahrt die verwahrfähigen Finanzinstrumente für Rechnung 

des Fonds auf gesonderten Konten, die auf den Namen des 

Fonds oder der für den Fonds handelnden Verwaltungsge-

sellschaft eröffnet wurden, und überwacht, ob die Vermö-

gensgegenstände den Vorschriften des UCITSG und den kon-

stituierenden Dokumenten entsprechen. Für diese Zwecke 

überwacht die Verwahrstelle insbesondere die Einhaltung der 

Anlagebeschränkungen und Verschuldungsgrenzen durch 

den Fonds. 

Zudem stellt die Verwahrstelle sicher, dass 

a) Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annul-

lierung von Fondsanteilen nach Massgabe des UCITSG 

und der konstituierenden Dokumente erfolgen 

b) die Bewertung der Fondsanteile nach Massgabe des U-

CITSG und der konstituierenden Dokumente erfolgt 

c) bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der 

Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds 

überwiesen wird 

d) die Erträge des Fonds nach Massgabe des UCITSG und 

der konstituierenden Dokumente verwendet werden 

e) die Cashflows des Fonds ordnungsgemäss überwacht 

werden, dass sämtliche bei der Zeichnung von Fondsan-

teilen von Anlegern oder im Namen von Anlegern ge-

leistete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtli-

che Gelder des Fonds nach Massgabe des UCITSG und 

der konstituierenden Dokumente verbucht wurden. 

Darüber hinaus führt die Verwahrstelle im Auftrag der Verwal-

tungsgesellschaft das Anteilsregister des Fonds bzw. der Teil-

fonds. 

Weitere Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahr-

stelle sowie zu deren Pflichten und Interessenkonflikten kön-

nen direkt an ihrem Sitz oder online auf ihrer Webseite 

www.vpbank.com bezogen werden. 

1.3.2 Von der Verwahrstelle übertragene Aufgaben, Be-

auftragte und Unterbeauftragte, Interessenkon-

flikte aus der Aufgabenübertragung  

UCITSG-Anhang-I-2--2.2 

UCITSG-Anhang-I-2--2.3 

Die Verwahrstelle kann ihre Verwahraufgabe ganz oder teil-

weise auf andere Banken, Finanzinstitute oder anerkannte 

Clearinghäuser, welche die gesetzlichen Anforderungen er-

füllen („Unterverwahrer“), zur Verwahrung übertragen. 

Die Verwahrung der für Rechnung des Fonds gehaltenen Ver-

mögensgegenstände kann durch die auf der Webseite der VP 

Bank AG unter www.vpbank.com genannten Unterverwahrer 

erfolgen. 

Aus der Übertragung der Verwahraufgaben an die jeweiligen 

Unterverwahrer können sich Interessenkonflikte ergeben, ins-

besondere wenn es sich bei der Unterverwahrstelle um ein mit 
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der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen handelt (z.B. 

könnte die Verwahrstelle ein mit ihr verbundenes Unterneh-

men bei der Übertragung von Verwahraufgaben oder bei der 

Wahl der Unterverwahrstelle gegenüber gleichwertigen an-

deren Unternehmen bevorzugen). Zudem können sich zwi-

schen der Verwahrstelle und sonstigen Dienstleistungsanbie-

tern des Fonds Interessenkonflikte ergeben. In Einklang mit 

den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen verfügt die 

Verwahrstelle über angemessene Strukturen, um mögliche In-

teressenkonflikte, die sich aus der Übertragung der Verwahr-

aufgaben und mit sonstigen Dienstleistungsanbietern des 

Fonds ergeben können, zu vermeiden. Können Interessen-

konflikte nicht verhindert werden, wird die Verwahrstelle 

diese identifizieren, überwachen und, falls solche bestehen, 

offenlegen und unter Wahrung der Interessen der Anleger lö-

sen. 

Derzeit bestehen nach Auskunft der Verwahrstelle keine Inte-

ressenkonflikte aus aktueller Übertragung der Verwahraufga-

ben oder mit sonstigen Dienstleistungsanbietern des Fonds. 

1.3.3 Haftungsausschluss 

n/a 

1.3.4 Kündigung und Verlust des Rechts zur Verwahrung 

der Vermögenswerte des Fonds 

Bei Kündigung oder Konkurs der Verwahrstelle fällt der Fonds 

nicht in eine allfällige Konkursmasse der Verwahrstelle und 

kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde auf 

eine andere Verwahrstelle übertragen oder aufgelöst werden. 

1.4 Bekanntmachungen und Informationen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-l 

Das gesetzliche Publikationsorgan des Fonds ist der 

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband), 9490 Vaduz‚ 

LIECHTENSTEIN (LI), www.lafv.li 

Anleger nehmen zur Kenntnis, dass sämtliche Bekanntma-

chungen und Informationen auf der oben genannten Web-

seite erfolgen. 

Für Anlegerinformationen ausserhalb des Herkunftsmitglied-

staates, siehe Anhang II der konstituierenden Dokumente für 

spezifische Angaben. 

1.5 Kurzangabe über Steuervorschriften 

UCITSG-Anhang-I-1-1-1.5 

1.5.1 Fondsvermögen 

Alle liechtensteinischen Fonds in der Rechtsform der Kol-

lektivtreuhänderschaft sind in Liechtenstein unbeschränkt 

steuerpflichtig und unterliegen der Ertragssteuer. Die Erträge 

aus dem verwalteten Vermögen stellen steuerfreien Ertrag 

dar. 

1.5.2 Emissions-, Umsatz- und Gründungsabgaben 

Gemäss Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und 

Liechtenstein findet das schweizerische Stempelabgaben-

recht auch in Liechtenstein Anwendung. Im Sinne der schwei-

zerischen Stempelabgabengesetzgebung gilt das Fürstentum 

Liechtenstein daher als Inland. Die Begründung (Ausgabe) 

von Anteilen an einem solchen Fonds bzw. seinen Teilfonds 

unterliegt nicht der Emissions- und Umsatzabgabe. Die ent-

geltliche Übertragung von Eigentum an Anteilen unterliegt 

der Umsatzabgabe, sofern eine Partei oder ein Vermittler in-

ländischer Effektenhändler ist. Die Rücknahme von Anleger-

anteilen ist von der Umsatzabgabe ausgenommen. Die Kol-

lektivtreuhänderschaft gilt als von der Umsatzabgabe befrei-

ter Anleger. 

1.5.3 Quellen- bzw. Zahlstellensteuern 

Es können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausge-

schüttet oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile 

der Kollektivtreuhänderschaft direkt oder indirekt hält, teil-

weise oder ganz einer sogenannten Zahlstellensteuer unter-

liegen.  

Die Kollektivtreuhänderschaft untersteht ansonsten keiner 

Quellensteuerpflicht im Fürstentum Liechtenstein, ins-beson-

dere keiner Coupons- oder Verrechnungssteuerpflicht. Aus-

ländische Erträge und Kapitalgewinne, die von der Kollektiv-

treuhänderschaft bzw. allfälliger Teilfonds des Fonds erzielt 

werden, können den jeweiligen Quellensteuerabzügen des 

Anlagelandes unterliegen. Allfällige Doppelbesteuerungsab-

kommen bleiben vorbehalten. 

1.5.4 Automatischer Informationsaustausch (AIA) 

In Bezug auf die Kollektivtreuhänderschaft bzw. die Teilfonds 

kann eine liechtensteinische Zahlstelle verpflichtet sein, unter 

Beachtung der AIA-Abkommen, die Anteilsinhaber an die lo-

kale Steuerbehörde zu melden bzw. die entsprechenden ge-

setzlichen Meldungen durchzuführen. 

1.5.5 FATCA 

Die Kollektivtreuhänderschaft bzw. allfällige Teilfonds unter-

ziehen sich den Bestimmungen des liechtensteinischen 

FATCA-Abkommens sowie den entsprechenden Ausfüh-

rungsvorschriften im liechtensteinischen FATCA-Gesetz. 

1.5.6 Personen mit Steuerdomizil in Liechtenstein 

 Natürliche Personen 

Der im Fürstentum Liechtenstein domizilierte private Anleger 

hat seine Anteile als Vermögen zu deklarieren für das ein jähr-

licher standardisierter Vermögensertrag (Sollertrag) ermittelt 

wird. Allfällige Ertragsausschüttungen bzw. thesaurierte Er-

träge der Kollektivtreuhänderschaft bzw. allfälliger Teilfonds 

sind erwerbssteuerfrei. Die beim Verkauf der Anteile erzielten 

Kapitalgewinne sind erwerbssteuerfrei. Kapitalverluste kön-

nen vom steuerpflichtigen Erwerb nicht abgezogen werden. 
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 Juristische Personen 

Bei juristischen Personen mit Sitz oder Ort der tatsächlichen 

Verwaltung im Fürstentum Liechtenstein erfolgt eine Zurech-

nung an den Anteilsinhaber, unabhängig davon, ob es sich 

um Ertragsausschüttungen bzw. thesaurierte Erträge der Kol-

lektivtreuhänderschaft bzw. allfälliger Teilfonds handelt. Da-

bei können die sachlichen Ertragssteuerbefreiungen auf die 

zugerechneten Erträge angewendet werden, sofern die Zu-

sammensetzung der Erträge nachgewiesen werden kann. Ka-

pitalverluste können abgezogen werden, wobei solche gel-

tend gemachten Verluste in der Folge bei einer allfällig späte-

ren Wertaufholung der Besteuerung unterliegen. 

1.5.7 Personen mit Steuerdomizil ausserhalb von Liech-

tenstein 

Für Anleger mit Domizilland ausserhalb des Fürstentums 

Liechtenstein richten sich die Besteuerung und die übrigen 

steuerlichen Auswirkungen beim Halten bzw. Kaufen oder 

Verkaufen von Anlegeranteilen nach den steuergesetzlichen 

Vorschriften des jeweiligen Domizillandes bzw. eines bilatera-

len Steuerabkommens mit dem Fürstentum Liechtenstein. 

1.5.8 Disclaimer 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit be-

kannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetz-

gebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuer-

behörden in Liechtenstein sowie nach ausländischem Steuer-

recht bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Anleger werden aufgefordert, bezüglich der entsprechenden 

Steuerfolgen ihren eigenen professionellen Berater zu konsul-

tieren. Weder die Kollektivtreuhänderschaft, die Verwaltungs-

gesellschaft, der Portfoliomanager, die Verwahrstelle noch 

deren Beauftragte können eine Verantwortung für die indivi-

duellen Steuerfolgen beim Anleger aus dem Kauf oder Ver-

kauf bzw. dem Halten von Anlegeranteilen oder deren Erträge 

übernehmen. 

1.6 Vertriebsländer 

1.6.1 Massnahmen für die Zahlungen an die Anteilinha-

ber, den Rückkauf oder die Rücknahme der An-

teile sowie die Verbreitung der Informationen (für 

alle Vertriebsländer) 

UCITSG-Anhang-I-4-- 

Für den Fall eines Vertriebs ausserhalb des Herkunftsmitglied-

staates, siehe Anhang II der konstituierenden Dokumente für 

spezifische Angaben. 

Die in einem allfälligen Anhang II der konstituierenden Doku-

mente aufgeführten Informationen richten sich nach dem 

Recht des jeweiligen Vertriebslandes, sind nicht Gegenstand 

der Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde im Her-

kunftsmitgliedstaat und von deren Genehmigung ausge-

schlossen. 

1.6.2 Verkaufsrestriktionen 

Der Fonds ist nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zu-

gelassen. Die Verbreitung von Verkaufsunterlagen (z.B.: Pros-

pekt inkl. konstituierende Dokumente, Basisinformationsblät-

ter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versi-

cherungsanlageprodukte (PRIIP), Jahres- und Halbjahresbe-

richte) in anderen Jurisdiktionen als dem Herkunftsmitglied-

staat kann eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese 

Dokumente gelangen, sind verpflichtet, sich über die Anfor-

derungen in ihrem eigenen Land zu informieren. Die vorlie-

genden Verkaufsunterlagen stellen kein Angebot in Jurisdik-

tionen dar, in denen ein solches Angebot rechtlich unzulässig 

ist, und stellen kein Angebot gegenüber Personen dar, bei de-

nen die Abgabe eines solchen Angebots rechtswidrig ist. Bei 

der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Fonds im 

Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur An-

wendung. 

Die Anteile des Fonds können ausschliesslich über Finanzin-

stitute mit Sitz in der EU, im EWR oder in gleichwertigen Län-

dern (entsprechend der gültigen Gleichwertigkeitsliste der 

FMA) gezeichnet werden, welche die Voraussetzungen zur 

vereinfachten Sorgfaltspflicht gemäss Sorgfaltspflichtverord-

nung erfüllen. 

Fondsanteile dürfen an keine Anleger vertrieben oder von 

diesen erworben werden, die ihren Sitz bzw. Wohnsitz in ei-

nem Land ausserhalb des EWR haben, welches erhöhte geo-

grafische Risiken gemäss Anhang 2 Abschnitt A Buchstabe c 

Sorgfaltspflichtgesetz aufweisen. Davon umfasst sind Staaten 

mit strategischen Mängeln, die nicht über hinreichende Sys-

teme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfi-

nanzierung verfügen, Drittstaaten, in denen Korruption oder 

andere kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Quellen 

signifikant stark ausgeprägt sind, Staaten, gegen die bei-

spielsweise die Europäische Union oder die Vereinten Natio-

nen Sanktionen, Embargos oder ähnliche Massnahmen ver-

hängt hat/haben sowie Staaten, die terroristische Aktivitäten 

finanziell oder anderweitig unterstützen oder in denen be-

kannte terroristische Organisationen aktiv sind. Die betroffe-

nen Staaten werden von der FMA in der Liste A angeführt, wel-

che Bestandteil der FMA-Richtlinie 2013/1 ist. 

Die Anteile des Fonds wurden insbesondere nicht nach dem 

United States Securities Act of 1933 registriert und können, 

ausser in Verbindung mit einem Geschäft, welches dieses Ge-

setz nicht verletzt, weder direkt noch indirekt in den Vereinig-

ten Staaten, Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz 

in den Vereinigten Staaten, Kapitalgesellschaften oder ande-

ren Rechtsgebilden, die nach dem Recht der Vereinigten Staa-

ten errichtet wurden oder verwaltet werden, angeboten, an 

diese veräussert, weiterveräussert oder ausgeliefert werden. 

Der Begriff "Vereinigte Staaten" umfasst im Sinne dieser Ver-

kaufsunterlagen die Vereinigten Staaten von Amerika, alle 

ihre Gliedstaaten, Territorien und Besitzungen („possessions“) 

sowie alle Gebiete, die ihrer Rechtshoheit unterstehen. Staats-

angehörige der Vereinigten Staaten, die Wohnsitz ausserhalb 
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der Vereinigten Staaten haben, sind berechtigt, wirtschaftli-

che Eigentümer der Anteile des Fonds nach Massgabe der Re-

gulation S des Securities Act Release No. 33-6863 (May 2, 

1990) zu werden. 

2 Teilfonds 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-i 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-k 

Der Fonds ist eine Umbrella-Konstruktion und besteht aus ei-

nem oder mehreren vermögens- und haftungsrechtlich ge-

trennten Teilfonds, d.h. die Vermögenswerte eines Teilfonds 

haften lediglich für Verbindlichkeiten, welche von dem jewei-

ligen Teilfonds eingegangen wurden. Es können jederzeit 

weitere Teilfonds hinzugefügt werden. 

Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und Anteilsklas-

sen sind in Anhang I der konstituierenden Dokumente defi-

niert. 

2.1 Geschäftsjahr 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-o 

Das Geschäftsjahr des Teilfonds endet jeweils am letzten Ka-

lendertag des Monats Dezember. In begründeten Fällen, ins-

besondere in Bezug auf das erste Geschäftsjahr, kann das Ge-

schäftsjahr bis maximal 18 Monate dauern. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.2 Rechnungseinheit 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-p 

Für nähere Angaben zur Währung des Teilfonds sowie der An-

teilsklassen und deren Rundung und Stückelung siehe An-

hang I der konstituierenden Dokumente. 

2.3 Referenzwert (Benchmark) 

Ein Referenzwert ist ein Index oder eine Indexkombination, 

der oder die verwendet wird, um die Wertentwicklung des 

Teilfonds, die Zusammensetzung des Teilfonds oder die Be-

rechnung der Performance Fee zu messen. Bei Verwendung 

eines Referenzwertes muss weiter ausgewiesen werden, ob 

der Administrator des Referenzwertes in dem von der ESMA 

geführten Register der Administratoren entsprechend der Re-

ferenzwert-Verordnung eingetragen ist. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.4 Anlagen 

2.4.1 Anlageziel, -politik und -strategie 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-c 

UCITSV-4-1---- 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.4.2 Zulässige Anlagen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-c 

Jeder Teilfonds kann grundsätzlich in folgende Vermögens-

gegenstände gemäss Art. 51 ff. UCITSG investieren: 

a) flüssige Mittel wie Sichteinlagen oder kündbare Einla-

gen 

b) Geldmarktinstrumente 

c) Wertpapiere im Sinne von UCITSG 

d) Anteile an OGAW 

e) Anteile an anderen mit einem OGAW vergleichbaren 

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 

f) Derivate 

Für allfällige Einschränkungen und spezifische Angaben siehe 

Anhang I der konstituierenden Dokumente. 

2.4.3 Nicht zulässige Anlagen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-c 

Teilfonds dürfen keinesfalls: 

a) mehr als 10 % ihres Vermögens in andere als die oben 

genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an-

legen 

b) Edelmetalle oder Zertifikate über Edelmetalle erwerben 

c) ungedeckte Leerverkäufe tätigen. 

2.4.4 Anlagebeschränkungen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-c 

UCITSG-71-1---- 

UCITSG-72-1---- 

UCITSV-4-1---- 

Für jeden Teilfonds gelten die Anlagebeschränkungen ge-

mäss Art. 51 bis 59 UCITSG. Diese müssen innerhalb der ers-

ten sechs Monate nach Zulassung des Teilfonds nicht einge-

halten werden, dem Gebot der Risikostreuung ist jedoch 

Folge zu leisten. 

Für allfällige Einschränkungen und spezifische Angaben siehe 

Anhang I der konstituierenden Dokumente. 

 Staatliche Emittenten deren Wertpa-

piere mehr als 35 % des Vermögens 

ausmachen (Ausnahmegenehmigung 

der FMA) 

UCITSG-56-2---- 

n/a 
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 Wertpapierbörsen und/oder geregelte 

Märkte von Drittstaaten 

UCITSG-51-1-a-3— 

Sofern Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente an Wertpa-

pierbörsen und/oder geregelten Märkten von Drittstaaten no-

tiert oder gehandelt werden, gelten diese als zulässig, sofern 

sie von einer Behörde beaufsichtigt werden, die als "Sig-

natory“ im Appendix A des "Multilateral memorandum of un-

derstanding concerning consultation and cooperation and 

the exchange of information“ der International Organization 

of Securities Commissions (IOSCO) geführt wird. 

 Vorgehen bei Abweichungen von An-

lagebeschränkungen 

Bei der Ausübung von zu seinem Vermögen zählenden Be-

zugsrechten aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten 

müssen die Anlagegrenzen nicht eingehalten werden. 

Binnen der ersten sechs Monate nach der Liberierung des 

Teilfonds können von den gesetzlichen Vorschriften und den 

Bestimmungen der konstituierenden Dokumente über die 

Anlagepolitik abgewichen werden. Dem Gebot der Risi-

kostreuung ist weiterhin Folge zu leisten. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat das Ziel, passive Überschrei-

tungen der Anlagegrenzen unter Berücksichtigung der Inte-

ressen der Anleger zu normalisieren. 

Entsteht dem Teilfonds aus einer aktiven Verletzung einer An-

lagegrenze ein Schaden, ist der Teilfonds dafür zu entschädi-

gen. 

2.4.5 Nachbildung eines von den zuständigen Behörden 

anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex 

UCITSG-55-1---- 

UCITSV-4-2---- 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

2.5 Bestimmungen zur Bewertung 

2.5.1 Bewertungstermine (Handelstage) 

UCITSV-10-3---- 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

Neben den festgelegten Handelstagen können zusätzliche 

Bewertungen vorgenommen bzw. Nettoinventarwerte der 

Anteile veröffentlicht werden, für welche jedoch kein An-

spruch auf Anteilshandel besteht. 

2.5.2 Regeln für die Vermögensbewertung 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-d 

UCITSG-86-1---- 

Die Bewertung erfolgt nach folgenden Grundsätzen: 

a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, 

werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet; wird ein 

Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der 

zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die 

der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist 

b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert 

sind, die aber an einem dem Publikum offenstehenden 

Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügba-

ren Kurs bewertet 

c) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejeni-

gen Vermögenswerte, die nicht an einer Börse amtlich 

notiert sind, die nicht an einem dem Publikum  

offenstehenden Markt gehandelt werden, werden mit 

dem Preis bewertet, der bei sorgfältigem Verkauf im 

Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde 

und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftslei-

tung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Lei-

tung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird 

d) OTC-Derivate werden zum wahrscheinlich erreichbaren 

Verkaufswert (Verkehrswert) anhand von allgemein an-

erkannten und durch Wirtschaftsprüfer nachprüfbaren 

Modellen und Grundsätzen bewertet 

e) OGAW bzw. OGA werden zum letzten erhältlichen Rück-

nahmepreis bewertet; falls keine Rücknahmepreise fest-

gelegt werden, die Rücknahme ausgesetzt ist oder kein 

Rücknahmeanspruch besteht, werden die Anteile zum 

wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswert (Verkehrs-

wert) anhand von allgemein anerkannten und durch 

Wirtschaftsprüfer nachprüfbaren Modellen und Grunds-

ätzen bewertet 

f) falls für Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs 

verfügbar ist, werden diese zum wahrscheinlich erreich-

baren Verkaufswert (Verkehrswert) anhand von allge-

mein anerkannten und durch Wirtschaftsprüfer nach-

prüfbaren Modellen und Grundsätzen bewertet 

g) flüssige Mittel werden zum Nominalwert zuzüglich auf-

gelaufener Zinsen bewertet 

h) der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, 

die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung 

lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs umgerech-

net. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere 

adäquate Bewertungsgrundsätze anzuwenden, falls die oben 

erwähnten aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse unmög-

lich oder unzweckmässig erscheinen. 

2.5.3 Verordnungsbestimmungen für die Bewertung des 
Vermögens sowie die Berechnung des Ausgabe- 
oder Verkaufspreises und des Rücknahme- oder 
Auszahlungspreises der Anteile 

UCITSG-86-2---- 

n/a 
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2.6 Regelungen zu Änderungen 

2.6.1 Voraussetzungen für Änderungen der konstituie-

renden Dokumente 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-m 

UCITSG-31 

Die konstituierenden Dokumente können jederzeit ganz oder 

teilweise geändert oder ergänzt werden. Dies gilt insbeson-

dere auch für die Änderung der Anlagestrategie und -politik. 

Änderungen der konstituierenden Dokumente bedürfen der 

vorherigen Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbe-

hörde und werden in den Publikationsorganen veröffentlicht. 

Änderungen bedürfen nicht der Zustimmung der Anleger. 

Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass sie ihre 

Anteile bei wesentlichen Änderungen zurückgeben können. 

Das Gesetz bzw. die Verordnung definieren wesentliche Än-

derungen. Änderungen, die nicht wesentlich sind, können ins-

besondere aufgrund gesetzlicher oder regulatorisch zwin-

gend erforderlicher Anpassungen resultieren. Weiter sind re-

daktionelle Anpassungen keine wesentlichen Änderungen. 

Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine Än-

derungen des Fonds, einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen 

verlangen. 

Die Kosten der Änderungen können dem Fonds bzw. Teil-

fonds belastet werden. 

2.6.2 Voraussetzungen für die Abwicklung von Struktur-

massnahmen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-m 

UCITSG-44-1---- 

UCITSG-44-2---- 

UCITSV-67-2---- 

Strukturmassnahmen (Verschmelzungen und Spaltungen) be-

dürfen der vorherigen Genehmigung durch die zuständigen 

Aufsichtsbehörden und werden in den Publikationsorganen 

veröffentlicht. 

Verschmelzungen müssen durch Aufnahme, Neugründung 

oder eine Verschmelzung mit Teilliquidation vorgenommen 

werden und können im Rahmen einer inländischen oder 

grenzüberschreitenden Verschmelzung mit einem oder meh-

reren anderen Fonds bzw. Teilfonds erfolgen und zwar unab-

hängig von der Rechtsform und dem Sitz der aufnehmenden 

und übertragenden Fonds. 

Verschmelzungen und Spaltungen dürfen nur per Geschäfts-

jahresende bzw. mit einem ausserordentlichen Jahresab-

schluss der übertragenden Teilfonds durchgeführt werden. 

Die Anleger werden vorab gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen informiert und haben bis zu dem in der Publikation 

genannten Stichtag die Möglichkeit, entweder ihre Anteile zu-

rückzugeben, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen 

Fonds umzutauschen, der von derselben Verwaltungsgesell-

schaft oder einer mit der Verwaltungsgesellschaft eng 

verbundenen Gesellschaft verwaltet wird und über eine ähnli-

che Anlagepolitik verfügt. 

Am Übertragungsstichtag wird das Umtauschverhältnis fest-

gelegt und von der Verwahrstelle oder von einem Wirtschafts-

prüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach 

dem Verhältnis der Nettoinventarwerte per Übertragungs-

stichtag. Die Anleger erhalten gemäss Umtauschverhältnis 

Anteile am übernehmenden Fonds/Teilfonds. Allfällige Frak-

tionen im Rahmen des Umtauschverhältnisses können gegen 

eine Abgeltung in bar auf die nächste Handelseinheit abge-

rundet oder kaufmännisch gerundet werden. 

Das Wirksamwerden der Verschmelzung wird in den Publika-

tionsorganen veröffentlicht. 

Verschmelzungen und Spaltungen bedürfen nicht der Zustim-

mung der Anleger. Die Anleger werden jedoch darauf hinge-

wiesen, dass sie ihre Anteile zurückgeben können. 

Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vor-

bereitung und Durchführung einer Verschmelzung verbun-

den sind, werden weder einem der an der Verschmelzung be-

teiligten Fonds bzw. Teilfonds noch den Anlegern angelastet. 

2.7 Regelungen zur Auflösung (Liquidation) 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-a 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-m 

UCITSG-31 

UCITSV-11-1----  

Beschluss zur Auflösung 

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds oder einzelne 

Teilfonds auflösen bzw. Anteilsklassen schliessen oder deren 

Liberierung annullieren. Die Auflösung erfolgt darüber hinaus 

zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Das Verfah-

ren zur Auflösung richtet sich nach den gesetzlichen Bestim-

mungen sowie allfälligen Vorgaben der FMA Liechtenstein als 

für den Fonds bzw. Teilfonds zuständiger Aufsichtsbehörde.  

Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine Auf-

lösung des Fonds, einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen ver-

langen. 

Auflösungen bedürfen auch nicht der Zustimmung der Anle-

ger. 

Die Anleger werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen 

unverzüglich, mindestens aber 30 Tage vor dem Beginn der 

Abwicklung, über die Auflösung informiert. Die Verwaltungs-

gesellschaft teilt der FMA den Beschluss über die Auflösung 

unverzüglich nach Mitteilung an die Anleger unter Beilage ei-

ner Kopie der Anlegerinformation mit. Ab dem Beschluss 

über die Auflösung wird der Anteilshandel eingestellt.  

Bei Auflösung des Fonds oder eines seiner Teilfonds darf die 

Verwaltungsgesellschaft die Aktiven des Fonds oder eines 

Teilfonds im besten Interesse der Anleger unverzüglich liqui-

dieren. Im Übrigen erfolgt die Liquidation des Fonds gemäss 

den Bestimmungen des liechtensteinischen Personen- und 
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Gesellschaftsrechts (PGR) sowie den einschlägigen Bestim-

mungen des UCITSG. 

Falls nur Anteilsklassen geschlossen werden, ohne die Teil-

fonds aufzulösen, werden alle Anteile dieser Anteilsklassen 

zurückgenommen und ausbezahlt. 

Gründe für die Auflösung 

Eine Verwaltungsgesellschaft hat einen Fonds bzw. Teilfonds 

aufzulösen und zu liquidieren, insbesondere wenn beim Erlö-

schen oder beim Entzug der Zulassung einer Verwaltungsge-

sellschaft ein Fonds oder Teilfonds nicht an eine andere Ver-

waltungsgesellschaft übertragen werden kann; der Zeitablauf 

gemäss angegebener Laufzeitdauer in den konstituierenden 

Dokumenten eintritt; ein entsprechender Beschluss der Ver-

waltungsgesellschaft gemäss den konstituierenden Doku-

menten gefasst wird oder das Mindestvermögen des Fonds 

oder Teilfonds nicht erreicht oder dauerhaft unterschritten 

wird. Darüber hinaus können sich im Einzelfall weitere Liqui-

dationsgründe ergeben. 

Soweit das Nettovermögen des Fonds oder eines seiner Teil-

fonds einen Wert unterschreitet, der für eine wirtschaftlich ef-

fiziente Verwaltung erforderlich ist, sowie im Falle einer we-

sentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder 

geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisie-

rung kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, alle An-

teile des Fonds, eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse zum 

Nettoinventarwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des 

Bewertungstages, zu welchem der entsprechende Beschluss 

wirksam wird, zurückzunehmen oder zu annullieren. 

Kosten der Auflösung 

Die Kosten der Auflösung gehen zu Lasten des Nettofonds-

vermögens des Fonds oder eines Teilfonds. 

Auflösung und Konkurs der Verwaltungsgesellschaft bzw. 

der Verwahrstelle 

Das zum Zwecke der gemeinschaftlichen Kapitalanlage für 

Rechnung der Anleger verwaltete Vermögen fällt im Fall der 

Auflösung und des Konkurses der Verwaltungsgesellschaft 

nicht in deren Konkursmasse und wird nicht zusammen mit 

dem eigenen Vermögen aufgelöst. Jeder Fonds oder Teil-

fonds bildet zugunsten seiner Anleger ein Sondervermögen. 

Jedes Sondervermögen ist mit Zustimmung der FMA Liech-

tenstein auf eine andere Verwaltungsgesellschaft zu übertra-

gen oder, wenn sich nicht binnen drei Monaten ab Eröffnung 

des Konkursverfahrens eine Verwaltungsgesellschaft zur 

Übernahme bereit erklärt, im Wege der abgesonderten Be-

friedigung zugunsten der Anleger des jeweiligen Fonds oder 

Teilfonds zu liquidieren. 

Im Fall des Konkurses der Verwahrstelle ist das verwaltete Ver-

mögen des Fonds oder eines Teilfonds gemäss Art. 31 Abs. 2 

UCITSG mit Zustimmung der FMA Liechtenstein auf eine an-

dere Verwahrstelle zu übertragen oder im Wege der 

abgesonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des 

Fonds oder eines Teilfonds aufzulösen.  

Kündigung des Verwahrstellenvertrages 

Im Falle der Kündigung des Verwahrstellenvertrages ist das 

Nettofondsvermögen des Fonds oder eines Teilfonds mit Zu-

stimmung der FMA Liechtenstein auf eine andere Verwahr-

stelle zu übertragen oder im Wege der abgesonderten Befrie-

digung zugunsten der Anleger des Fonds oder eines Teil-

fonds aufzulösen. 
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3 Anteilsklassen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-k 

3.1 Art und Hauptmerkmale der Anteile 

Art des Rechts Forderungsrecht am verwal-

teten Vermögen 

Register/Konto Konto 

Namens-/Inhaberpapiere Inhaber 

Nennwert Keiner 

Stimmrechte Keine 

Betragsmässige  

Begrenzung 

Keine 

Urkunden/Zertifikate  

(Anteilsführung) 

Für spezifische Angaben 

siehe Anhang I der konstituie-

renden Dokumente. 

Börsen und Märkte Für spezifische Angaben 

siehe Anhang I der konstituie-

renden Dokumente. 

Stückelung Für spezifische Angaben 

siehe Anhang I der konstituie-

renden Dokumente. 

 

3.2 Anlegerkreis 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-n 

Der Anlegerkreis bestimmt sich nach der Ausgestaltung der 

jeweiligen Anteilsklassen. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.3 Berechnung des Nettoinventarwerts eines An-

teils 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-d 

UCITSG-33-1-b---  

Der Nettoinventarwert eines Anteils (Net Asset Value, NAV) 

ergibt sich aus dem der Anteilsklasse zukommenden Anteil 

am Teilfondsvermögen, vermindert um die der Anteilsklasse 

zugeteilten Schuldverpflichtungen, dividiert durch die Anzahl 

der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilsklasse. 

3.4 Verbriefung 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-d 

Für die Art der Verbriefung siehe Anhang I der konstituieren-

den Dokumente. 

3.5 Ermittlung der Verkaufs-/Ausgabepreise und 

der Auszahlungs-/Rücknahmepreise 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-d 

UCITSG-33-1-b---  

Die Preise werden als Nettoinventarwert eines Anteils mit ei-

nem Hinweis auf allfällige Kommissionen, oder als Ausgabe- 

und Rücknahmepreise (inklusive allfälliger Kommissionen) im 

Publikationsorgan veröffentlicht. 

3.6 Mindestanlage 

Auf die Mindestanlagen kann nach freiem Ermessen der Ver-

waltungsgesellschaft verzichtet werden.  

Würde eine Rückgabe dazu führen, dass der Bestand des An-

legers unter die Mindestanlage fällt, kann die Rückgabe ohne 

weitere Mitteilung auf alle vom entsprechenden Anleger in 

dieser Anteilsklasse gehaltenen Anteile ausgeweitet oder als 

ein Antrag auf Umtausch der verbleibenden Anteile in eine 

andere Anteilsklasse desselben Teilfonds behandelt werden, 

deren Voraussetzungen der Anleger erfüllt. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.7 Bestimmungen zum Anteilshandel 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-e 

Nachfolgend werden die allgemeinen Bestimmungen zum 

Anteilshandel sowie zum Umgang mit allfälligen Liquiditätsri-

siken beschrieben. 

3.7.1 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-e 

UCITSV-43-5---- 

Anteile können grundsätzlich an jedem Handelstag gezeich-

net bzw. zurückgegeben werden. Zeichnungen und Rückga-

ben erfolgen auf der Grundlage von Preisen, welche den An-

legern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt sind 

(„Forward Pricing“). 

Alle durch die Ausgabe bzw. Rücknahme von Anteilen anfal-

lenden Kommissionen, Steuern und Abgaben sowie allfälliger 

Rücknahmeabschläge sind durch den Anleger zu tragen. Wer-

den Anteile über Banken, die nicht mit dem Vertrieb der An-

teile betraut sind, erworben, kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass diese weitere Transaktionskosten in Rechnung stel-

len. 

Bei der Ermittlung des NAVs kann die Methode des Swinging 

Single Pricing (SSP) angewendet werden. In diesem Fall wer-

den die NAVs aller Anteilsklassen eines Teilfonds um einen 

bestimmten Prozentsatz nach oben oder nach unten ("SSP-

Faktor") in Abhängigkeit der aggregierten Zeichnungen und 

Rückgaben aller Anteilsklassen angepasst. Damit sollen die 

Auswirkungen der durch die notwendigen Investitionen und 

Desinvestitionen verursachten Transaktionskosten auf die be-

stehenden bzw. verbleibenden Anleger reduziert werden. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituieren-

den Dokumente. 

3.7.2 Annahmeschluss (Cut off) 

UCITSV-10-1-b--- 

Zeichnungs-, Rückgabe- bzw. Umtauschanträge müssen bei 

der Verwahrstelle bis zum Annahmeschluss eingehen. An-

träge können bis zum Annahmeschluss widerrufen werden. 
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Falls Anträge nach Annahmeschluss eingehen, so werden sie 

für den nächstmöglichen Handelstag vorgemerkt. 

Vertriebsstellen im In- und Ausland können zur Sicherstellung 

der rechtzeitigen Weiterleitung einen anderen Annahme-

schluss vorsehen. Dieser kann bei den jeweiligen Vertriebs-

stellen in Erfahrung gebracht werden. Die Verwaltungsgesell-

schaft sorgt für die Einhaltung des Annahmeschlusses durch 

Vertriebsintermediäre. 

Fällt der Tag des Annahmeschlusses nicht auf einen liechten-

steinischen Bankarbeitstag, so verschiebt sich der Tag des An-

nahmeschlusses auf den letzten vorhergehenden liechtenstei-

nischen Bankarbeitstag; die Uhrzeit des Annahmeschlusses 

bleibt unverändert. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.7.3 Valuta 

Zahlungen für die Zeichnung von Anteilen müssen bis zum je-

weiligen Valutatag eingehen. Falls eine Zahlung in einer an-

deren Währung als in der Anteilsklassenwährung erfolgt, wird 

diese in die Anteilsklassenwährung konvertiert, abzüglich all-

fälliger Gebühren und Abgaben. 

Rückzahlungen erfolgen bis zum jeweiligen Valutatag. Falls 

eine Rückzahlung in einer anderen Währung als in der Anteils-

klassenwährung erfolgen soll, berechnet sich der zu zahlende 

Betrag aus der Konvertierung in diese Währung, abzüglich all-

fälliger Gebühren und Abgaben. Mit der Rückzahlung erlischt 

der entsprechende Anteil. 

Dies gilt nicht für den Fall, dass sich gemäss gesetzlichen Vor-

schriften wie etwa Devisen- und Transferbeschränkungen 

oder aufgrund anderweitiger Umstände, die ausserhalb der 

Kontrolle der Verwahrstelle liegen, die Überweisung des 

Rücknahmebetrages innerhalb dieser Frist als unmöglich er-

weist. 

Fällt der Valutatag gemäss SIX Settlement Kalender auf einen 

oder mehrere Feiertage (Ausfallsperiode) der Anteilsklassen-

währung, so verschiebt sich der Valutatag ausschliesslich für 

diese Anteilsklasse um die Dauer der Ausfallsperiode. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einvernehmen 

mit der Verwahrstelle die Valutafrist bei Zeichnungen zu ver-

kürzen, sofern sich dies nicht nachteilig auf die Anlegerinte-

ressen auswirkt. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einvernehmen 

mit der Verwahrstelle die Valutafrist bei Rücknahmen zu er-

strecken, wenn entsprechende Vermögenswerte des Teil-

fonds in der regulären Valuta nicht ohne unnötige Verzöge-

rung verkauft werden können. Ist eine solche Massnahme not-

wendig, so werden alle am selben Tag eingegangenen Rück-

nahmeanträge zum selben Preis abgerechnet. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.7.4 Massnahmen zur Sicherstellung der ordnungsge-

mässen Abwicklung von Rücknahmen  

Unter gewissen Umständen kann es erforderlich werden, dass 

die Verwaltungsgesellschaft entsprechende Liquiditätsma-

nagement-Instrumente ("LMT") einsetzen muss, um die ord-

nungsgemässe Abwicklung von Rücknahmen sicherzustellen 

(siehe hierzu auch Ziffer 3.7.9 "Liquiditätsmanagement-Instru-

mente (LMT)". 

Bei grossen Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesell-

schaft beschliessen, einen Rücknahmeantrag erst dann abzu-

rechnen, wenn ohne unnötige Verzögerung entsprechende 

Vermögenswerte des Teilfonds verkauft werden können. Ist 

eine solche Massnahme notwendig, so werden alle am selben 

Tag eingegangenen Rücknahmeanträge zum selben Preis ab-

gerechnet. Insbesondere behält sich die Verwaltungsgesell-

schaft das Recht vor, Rücknahmeanträge an einem Rücknah-

metag, an dem die Gesamtheit der Rücknahmeanträge zu ei-

nem bestimmten Mittelabfluss des Gesamtnettovermögens 

des Teilfonds am betreffenden Rücknahmetag führen würde, 

nicht vollständig auszuführen. Die entsprechende Höhe des 

bestimmten Mittelabflusses ("Aktivierung Redemption Gate") 

ist in Anhang I der konstituierenden Dokumente jeweils er-

sichtlich. Unter diesen Umständen kann die Verwaltungsge-

sellschaft entscheiden, diese Rücknahmeanträge nur anteilig, 

d.h. durch Aktivierung eines "Redemption Gate" auszuführen 

und die nicht ausgeführten Rücknahmeanträge des Rücknah-

metags auf den nächsten Rücknahmetag zurückzustellen. 

Sollte diese Massnahme erforderlich sein, wird eine entspre-

chende Mitteilung an die Anleger über die Aktivierung und 

die Modalitäten im Publikationsorgan des Teilfonds entspre-

chend publiziert. 

3.7.5 Sacheinlagen 

Anteile können auf Antrag eines Anlegers mit Zustimmung 

der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls gegen Übertragung 

von Anlagen zum jeweiligen Tageskurs gezeichnet werden 

(Sacheinlage). Die Verwaltungsgesellschaft hat diese anhand 

objektiver Kriterien zu prüfen, ist jedoch nicht verpflichtet, auf 

einen solchen Antrag einzugehen. 

Die übertragenen Anlagen müssen mit der Anlagepolitik des 

entsprechenden Teilfonds im Einklang stehen und es muss 

nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft ein aktuelles 

Anlageinteresse an den Titeln bestehen. Die Werthaltigkeit 

der Sacheinlage muss durch den Wirtschaftsprüfer geprüft 

werden. Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kos-

ten (inklusive Kosten des Wirtschaftsprüfers, anderer Ausga-

ben sowie allfälliger Steuern und Abgaben) werden durch 

den betreffenden Anleger getragen und dürfen nicht zulasten 

des jeweiligen Teilfonds verbucht werden. 

3.7.6 Sachauslagen 

Anteile können auf Antrag eines Anlegers mit Zustimmung 

der Verwaltungsgesellschaft sowie sämtlicher verbleibender 

Anleger ebenfalls gegen Übertragung von Anlagen zum je-

weiligen Tageskurs zurückgezahlt werden (Sachauslage). Die 
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Verwaltungsgesellschaft hat diese anhand objektiver Kriterien 

zu prüfen, ist jedoch nicht verpflichtet, auf einen solchen An-

trag einzugehen. 

Sämtliche in Zusammenhang mit Sachauslagen anfallende 

Kosten (inklusive Kosten des Wirtschaftsprüfers, anderer Aus-

gaben sowie allfälliger Steuern und Abgaben) werden durch 

den betreffenden Anleger getragen und dürfen nicht zulasten 

des jeweiligen Teilfonds verbucht werden.  

Vorbehalten bleiben Sachauslagen an alle Anleger im Zuge 

der Auflösung (Liquidation) des Fonds oder eines Teilfonds. 

Die damit verbunden Kosten können dem verbleibenden 

Fondsvermögen belastet werden. 

3.7.7 Ablehnung von Zeichnungen 

Zeichnungsanträge können ohne Angabe von Gründen abge-

lehnt werden. Im Falle einer Ablehnung werden eingegan-

gene Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge 

ohne Zinsen unverzüglich zurückerstattet. Die Ablehnung von 

Zeichnungen stellt kein Soft Closing im Sinne der Bestimmun-

gen zu den Kriterien für die Aussetzung der Anteilsausgabe 

und -rücknahme dar. 

3.7.8 Umtausch von Anteilen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-k 

Ein Umtausch von Anteilen zwischen Anteilsklassen desselben 

oder verschiedener Teilfonds muss unter Einhaltung des An-

nahmeschlusses beider Anteilsklassen (Annahmeschluss für 

Rücknahmen der Anteilsklasse, aus der heraus umgetauscht 

werden soll; Annahmeschluss für Zeichnungen der Anteils-

klasse, in welche umgetauscht werden soll) erfolgen und ist 

lediglich möglich, sofern der Anleger die Bedingungen für 

den Erwerb von Anteilen dieser Anteilsklasse erfüllt. Falls ein 

Antrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er für den fol-

genden Handelstag vorgemerkt.  

Der Umtausch erfolgt auf der Grundlage der jeweiligen Net-

toinventarwerte zuzüglich allfälliger Umtauschkommissionen 

beider Anteilsklassen. In einigen Ländern können zusätzliche 

Steuern und Abgaben anfallen. 

Der Umtausch erfolgt auf der Grundlage von Preisen, welche 

den Anlegern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt 

sind (Forward Pricing).  

Die Anzahl der Anteile, in die der Anleger seinen Bestand um-

tauschen möchte, wird nach folgender Formel berechnet: 

A = (BxC)/(DxE) 

A  Anzahl der Anteile der Anteilsklasse, in welche umge-

tauscht werden soll 

B  Anzahl der Anteile der Anteilsklasse, aus der heraus um-

getauscht werden soll 

C  Nettoinventarwert der Anteile der Anteilsklasse, aus der 

heraus umgetauscht werden soll, zuzüglich allfälliger 

Umtauschkommissionen, Steuern, Gebühren oder sonstiger 

Abgaben 

D  Devisenwechselkurs der beiden Anteilsklassenwährun-

gen (bei identen Anteilsklassenwährungen beträgt dieser Ko-

effizient 1). 

E  Nettoinventarwert der Anteile der Anteilsklasse, in welche 

umgetauscht werden soll, zuzüglich allfälliger Umtauschkom-

missionen, Steuern, Gebühren oder sonstiger Abgaben 

Umtauschanträge können ohne Angabe von Gründen abge-

lehnt oder der Umtausch von Anteilen zeitweilig beschränkt, 

ausgesetzt oder endgültig eingestellt werden soweit dies im 

Interesse oder zum Schutz der Anleger oder der Verwaltungs-

gesellschaft erforderlich erscheint, zum Beispiel wenn ein Ver-

dacht auf Market Timing, Late Trading oder sonstige schädli-

che Markttechniken besteht, wenn der Anleger die Bedingun-

gen für einen Erwerb der Anteile nicht erfüllt oder wenn die 

Anteile von einem Anleger erworben werden sollen, der unter 

die Verkaufsrestriktionen fällt. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.7.9 Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMT) 

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Liquiditätsmanagement-

politik eingeführt und umgesetzt, die konsequent angewen-

det wird, und sie hat ein umsichtiges und striktes Liquiditäts-

managementverfahren, das es ihr ermöglicht, die Liquiditäts-

risiken des OGAW bzw. des jeweiligen Teilfonds zu überwa-

chen und sicherzustellen, dass der OGAW bzw. der jeweilige 

Teilfonds normalerweise in der Lage ist, jederzeit seinen Ver-

pflichtungen zur Rücknahme seiner Anteile auf Wunsch der 

Anteilinhaber nachzukommen. Um sicherzustellen, dass das 

Vermögen des jeweiligen Teilfonds angemessen liquide ist 

und der jeweilige Teilfonds die Rücknahmeanträge der Antei-

linhaber erfüllen kann, werden qualitative und quantitative 

Kennzahlen verwendet. Darüber hinaus werden die Anteilin-

haberkonzentrationen im Risikomanagement regelmässig 

überprüft, um ihre potenziellen Auswirkungen auf die Liquidi-

tät des OGAW bzw. des jeweiligen Teilfonds zu bewerten.  

Der OGAW bzw. der jeweilige Teilfonds wird einzeln auf Liqui-

ditätsrisiken überprüft. Die Liquiditätsmanagementpolitik der 

Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt dabei die Anlagestra-

tegie, das Intervall zur Rücknahme von Anteilen, die Liquidität 

der Vermögensgegenstände (und deren Bewertung) sowie 

die Anteilinhaberbasis. Die Verwaltungsgesellschaft wird, so-

fern dies zum Schutz der Anteilinhaber als notwendig und an-

gemessen erachtet wird, u.a. auch bestimmte Instrumente zur 

Steuerung des Liquiditätsrisikos (Liquidity Management Tools 

/ "LMT"), wie nachfolgend beschrieben, einsetzen: Dabei wird 

die Aktivierung bzw. die Deaktivierung der Liquidity Manage-

ment Tools jeweils mittels Anlegermitteilung im Publikations-

organ des OGAW bzw. des jeweiligen Teilfonds veröffentlicht. 

Anleger können sich jederzeit bei der 
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Verwaltungsgesellschaft über den aktuellen Stand der LMTs 

kostenlos erkundigen. 

Rücknahmeabschlag (siehe Ziffer 3.7.1 "Ausgabe und Rück-

nahme von Anteilen") 

Zur Wahrung der Interessen der verbleibenden Anleger kann 

die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der zulässigen Liqui-

dity Management Tools (LMTs) bei Rücknahmen von Anteilen 

einen Rücknahmeabschlag erheben. Diese Gebühr dient dem 

Ausgleich der durch Rücknahmen entstehenden Transakti-

ons- und Liquiditätskosten und fliesst vollständig dem Vermö-

gen des OGAW bzw. dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu. 

Ein allfälliger Rücknahmeabschlag zugunsten des OGAW 

bzw. des jeweiligen Teilfonds kann Anhang I der konstituie-

renden Dokumente entnommen werden. 

Redemption Gate (siehe Ziffer 3.7.4 "Massnahmen zur Si-

cherstellung der ordnungsgemässen Abwicklung von Rück-

nahmen") 

Wenn die Verwaltungsgesellschaft an einem Bewertungstag 

Anträge auf Nettorücknahmen, d.h. die Rücknahmeanträge 

übersteigen die Zeichnungen von Anteilen, des OGAW bzw. 

eines Teilfonds (oder für den Umtausch in einen anderen Teil-

fonds) von einem bestimmten Prozentsatz des Nettoinventar-

werts des entsprechenden Teilfonds erhält (Redemption 

Gate), kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Er-

messen entscheiden, jeden Rücknahmeantrag (bzw. Um-

tauschantrag) anteilig so weit zu begrenzen, dass der Gesam-

trücknahmebetrag an diesem Bewertungstag nicht mehr als 

die in Anhang I "Spezifische Informationen zu Teilfonds und 

Anteilsklassen" in der Tabelle genannte Grenze des Nettoin-

ventarwerts des OGAW bzw. des entsprechenden Teilfonds 

beträgt. 

Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie 

der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von An-

teilen (Ziffer 3.7.10 "Kriterien für die Aussetzung der Anteils-

ausgabe und -rücknahme") 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung des Netto-

inventarwertes und/oder die Ausgabe, die Rücknahme und 

den Umtausch von Anteilen des OGAW bzw. eines Teilfonds 

unter besonderen Umständen zeitweise aussetzen, sofern 

dies im besten Interesse der Anleger gerechtfertigt ist. 

Abspaltung von Vermögenswerten  

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einklang mit 

den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie nach 

vorheriger Zustimmung der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liech-

tenstein, "Side Pockets" zu bilden. 

Side Pockets dienen der separaten Verwaltung von Vermö-

genswerten, die aufgrund aussergewöhnlicher Marktbedin-

gungen oder besonderer Umstände illiquide oder schwer be-

wertbar geworden sind. Durch die Abspaltung dieser Vermö-

genswerte in einen neu zu gründenden Teilfonds soll sicher-

gestellt werden, dass die ordentliche Liquidität und 

Bewertung der verbleibenden Fondsvermögenswerte nicht 

beeinträchtigt wird. 

Die Bildung von Side Pockets darf ausschliesslich erfolgen, 

wenn dies im besten Interesse der Anleger liegt und die 

Gleichbehandlung aller Anleger gewährleistet ist. Die Anle-

ger werden nach entsprechendem Vorliegen der Genehmi-

gung durch die FMA Liechtenstein über die Einrichtung eines 

Side Pockets unverzüglich informiert. 

3.7.10 Kriterien für die Aussetzung der Anteilsausgabe 
und -rücknahme 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-e 

UCITSG-85-2----  

UCITSV-10-1-c--- 

Der Anteilshandel (Ausgabe, Rückname und Umtausch von 

Anteilen) kann vorläufig ausgesetzt werden, wenn dies von 

der Verwaltungsgesellschaft als unbedingt erforderlich und 

unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen gerechtfertigt 

erscheint. Mögliche Gründe können u.a. sein: 

a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines 

wesentlichen Teils des Vermögens bildet, wird unerwar-

tet geschlossen, oder der Handel an einem solchen 

Markt ist beschränkt oder ausgesetzt 

b) die Bewertung des Vermögens oder die Berechnung 

des Nettoinventarwerts kann nicht gemäss den Vorga-

ben der konstituierenden Dokumente vorgenommen 

werden 

c) es liegen Beschränkungen bei der Übertragung von Ver-

mögenswerten vor, Vermögenswerte des Teilfonds kön-

nen nicht fristgerecht verkauft werden 

d) politische, wirtschaftliche oder andere Notfälle 

e) Aussetzung der Anteilsrücknahme durch die zuständige 

Aufsichtsbehörde zum Schutz der Anleger oder des öf-

fentlichen Interesses. 

Eine vorläufige Aussetzung der Anteilsrücknahme und  

-auszahlung und/oder Aussetzung der NAV-Berechnung ist 

den Anlegern in den Publikationsorganen, der zuständigen 

Aufsichtsbehörde im Herkunftsmitgliedstaat sowie in allfälli-

gen Vertriebsländern anzuzeigen.  

Die aufgrund der Aussetzung noch nicht ausgeführten Zeich-

nungs-, Umtausch- bzw. Rückgabeanträge werden nach der 

Wiederaufnahme des Anteilshandels abgerechnet.  

3.7.11 Soft Closing 

Sofern Neuzeichnungen das Erreichen des Anlageziels beein-

trächtigen würden, kann die Ausgabe von Anteilen für ein-

zelne oder mehrere Anteilsklassen temporär oder permanent 

ausgesetzt werden (Soft Closing). 

3.8 Ausschluss von Anlegern 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-e 

Anteile können ohne Zustimmung eines Anlegers zwangs-

weise gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückgenom-

men werden, soweit dies im Interesse oder zum Schutz der 
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Anleger oder der Verwaltungsgesellschaft erforderlich er-

scheint, zum Beispiel wenn ein Verdacht auf Market Timing, 

Late Trading oder sonstige schädliche Markttechniken be-

steht, wenn der Anleger die Bedingungen für einen Erwerb 

der Anteile nicht mehr erfüllt oder wenn die Anteile von einem 

Anleger erworben wurden, der unter die Verkaufsrestriktio-

nen fällt. 

Weiter stellt eine Zeichnung von Anteilen am Fonds, welche 

dem nationalen Recht widerspricht (insbesondere den Best-

immungen des Sorgfaltspflichtgesetzes oder der Sorgfalts-

pflichtverordnung zu den vereinfachten Sorgfaltspflichten), 

ein Grund für eine zwangsweise Rücknahme jener Anteile dar, 

die via Finanzinstitute gezeichnet wurden, welche die genann-

ten Bedingungen nicht erfüllen. 

3.9 Ermittlung und Verwendung der Erträge, Häu-

figkeit der Ausschüttungen 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-f 

Der realisierte Erfolg setzt sich aus dem Nettoertrag und den 

realisierten Kapitalgewinnen und -verlusten zusammen. Der 

Nettoertrag und/oder die realisierten Kapitalgewinne können 

ausgeschüttet oder wieder angelegt (thesauriert) werden. 

Ausschüttungen erfolgen grundsätzlich innerhalb von sechs 

Monaten nach dem Berechnungsstichtag des realisierten Er-

folgs. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag 

ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Auf erklärte Ausschüttun-

gen werden vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an keine Zinsen be-

zahlt. Die Beurteilung ob eine Ausschüttung wirtschaftlich 

sinnvoll und deswegen durchgeführt wird, liegt im Ermessen 

der Verwaltungsgesellschaft und bestimmt sich nach deren in-

ternen Richtlinien. Sofern die Verwaltungsgesellschaft zum Er-

gebnis kommt, dass eine Ausschüttung wirtschaftlich nicht 

sinnvoll ist, wird dieser Betrag auf neue Rechnung vorgetra-

gen. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.10 Kosten 

UCITSG-6-3-iVm-5-3-g 

UCITSV-6-2---- 

3.10.1 Direkte Kosten und Aufwendungen, die von den 

Anlegern zu tragen sind (Kommissionen) 

UCITSV-6-1---- 

UCITSV-6-2---- 

Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschkommissionen sowie 

allenfalls damit zusammenhängende Steuern und Abgaben 

sind vom Anleger zu tragen. Die Kommissionen können den 

mit dem Vertrieb und/oder der Erbringung von Dienstleistun-

gen beauftragten Dritten und/oder dem Teilfonds zufliessen. 

Anleger können sich über die aktuellen Ausgabe-, Rück-

nahme- und Umtauschkommissionen bei ihren Finanzbera-

tern oder bei der für sie zuständigen Zahlstelle informieren. 

Die maximal belasteten Kommissionen werden im Halbjahres- 

und Jahresbericht ausgewiesen. 

 Ausgabekommission 

Auf den Nettoinventarwert der gezeichneten Anteile kann 

eine Kommission erhoben werden. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

 Rücknahmekommission 

Auf den Nettoinventarwert der zurückgegebenen Anteile 

kann eine Kommission erhoben werden. 

Zur Wahrung der Interessen der verbleibenden Anleger kann 

die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der zulässigen Liqui-

ditätsmanagement-Instrumente (LMT) bei Rücknahmen von 

Anteilen eine Rücknahmekommission (Rücknahmeabschlag) 

erheben. Diese Gebühr dient dem Ausgleich der durch Rück-

nahmen entstehenden Transaktions- und Liquiditätskosten 

und fliesst vollständig dem Vermögen des OGAW zu.  

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

 Rücknahmeabschlag 

Zur Wahrung der Interessen der verbleibenden Anleger kann 

die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der zulässigen Liqui-

ditätsmanagement-Instrumente (LMT) bei Rücknahmen von 

Anteilen zusätzlich zur Rücknahmekommission (Ziffer 3.10.1.2) 

einen Rücknahmeabschlag erheben. Diese Gebühr dient dem 

Ausgleich der durch Rücknahmen entstehenden Transakti-

ons- und Liquiditätskosten und fliesst vollständig dem Vermö-

gen des Teilfonds zu. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

 Umtauschkommission 

Auf die Nettoinventarwerte der zurückgegebenen sowie neu 

zu zeichnenden Anteile können Kommissionen erhoben wer-

den.  

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.10.2 Indirekte Kosten und Aufwendungen, die von den 

Anlegern zu tragen sind (Vergütungen) 

UCITSG-92-1---- 

UCITSV-6-1---- 

UCITSV-6-2---- 

 Vom Vermögen abhängiger Aufwand 

UCITSV-8-1-a--- 

UCITSV-8-2----- 

Die folgenden Vergütungen werden einzeln oder aggregiert 

als pauschale Entschädigung auf Basis des durchschnittlichen 

Teilfondsvermögens berechnet und zu jedem Handelstag pro 

rata temporis abgegrenzt. Die Auszahlung erfolgt grundsätz-

lich quartalsweise. 
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a) Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft (allenfalls un-

terteilt nach Administration, Anlageentscheid, Risikoma-

nagement, Vertrieb). Sofern die Vergütung der Verwal-

tungsgesellschaft gewisse Teilaufgaben exkludiert, wer-

den diese als fixe Entschädigung im Anhang ausgewie-

sen. 

UCITSV-9-1-a--- 

b) Vergütung für die Verwahrstelle 

UCITSV-9-1-b--- 

c) Vergütungen für Dritte, falls die Verwaltungsgesellschaft 

einen Teil ihrer Aufgaben zum Zwecke einer effiziente-

ren Geschäftsführung auf Dritte überträgt. 

Bei jeder genannten Vergütung können zudem auch Mindest-

gebühren zur Anwendung kommen, welche einzeln oder ag-

gregiert ausgewiesen werden. 

Die Höhe der tatsächlich belasteten Vergütungen wird einzeln 

oder aggregiert als pauschale Entschädigung im Jahresbe-

richt ausgewiesen. 

Für spezifische Angaben zu den oben genannten Vergütun-

gen siehe Anhang I der konstituierenden Dokumente. 

 Vom Vermögen unabhängiger Auf-

wand 

UCITSV-8-1-b--- 

Die folgenden Kosten und Aufwendungen können zusätzlich 

belastet und/oder pauschaliert abgegolten werden. Die Höhe 

der tatsächlich belasteten Kosten und Aufwendungen wird 

einzeln oder aggregiert im Jahresbericht ausgewiesen. 

a) Spesen der Verwaltungsgesellschaft, des Portfolio Ma-

nagers, der Verwahrstelle sowie sonstigen Dienstleistern 

und Beauftragten, sofern sie unerwartet sind und in di-

rektem Zusammenhang mit der Erbringung von Leistun-

gen für den Teilfonds stehen 

b) Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung 

UCITSV-9-1-c--- 

c) Aufwendungen für die Aufsicht über den Fonds gemäss 

aktuellen Gebührensätzen der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde 

UCITSV-9-1-d--- 

d) Interne und externe Aufwendungen für Veröffentlichun-

gen (z.B. Kosten für die Vorbereitung, die Kurspublika-

tion, den Druck und Versand von Berichten und anderen 

Publikationen sowie Mitteilungen an die Anleger) 

UCITSV-9-1-f--- 

e) Interne und externe Aufwendungen für das Angebot, 

den Verkauf, den Vertrieb und die Platzierung im In- und 

Ausland (z.B. Zahlstellen, Vertreter, Zentralverwahrer 

und andere Repräsentanten, Kosten für Drucksachen 

und Werbung, Übersetzungskosten, Kosten für 

Beratung, Rechtsberatung und Notifikationen); Kosten 

für die erstmalige Zulassung im Ausland können aktiviert 

und über maximal 5 Jahre abgeschrieben werden 

UCITSV-9-1-g--- 

f) Interne und externe Aufwendungen für Kotierungen 

oder Registrierungen bei einer Börse (ohne Zulassung 

zum Handel); diese können aktiviert und über maximal 5 

Jahre abgeschrieben werden 

g) Interne und externe Aufwendungen für die Ermittlung 

und Veröffentlichung von Steuerfaktoren im In- und Aus-

land (Steuertransparenz) 

h) Interne und externe Aufwendungen für Steuern und Ab-

gaben im In- und Ausland, die auf das Vermögen oder 

die Erträge erhoben werden (z.B. Quellensteuern auf 

ausländische Erträge). Ausländische Quellensteuern 

werden im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft und 

ausschliesslich dann zurückgefordert, wenn der Rückfor-

derungsbetrag verhältnismässig höher als die Kosten für 

die Rückforderung ist 

i) Interne und externe Aufwendungen im Zusammenhang 

mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubiger-

rechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorar-

kosten für externe Berater 

j) Sämtliche Nebenkosten für den An- und Verkauf der An-

lagen (Transaktionskosten, z.B. marktkonforme Courta-

gen, Kommissionen, Abgaben, Gebühren von Dritten) 

sowie transaktionsbezogene Vergütungen; allfällige 

Kosten einer Währungsabsicherung von Anteilsklassen 

werden ausschliesslich den entsprechenden Anteilsklas-

sen zugeordnet 

UCITSV-9-1-e--- 

UCITSV-9-3---- 

k) Kosten der Gründung des Fonds bzw. von Teilfonds (z.B. 

Pauschalhonorar der Verwaltungsgesellschaft, Eintra-

gung in Registern); diese können in den betroffenen 

Teilfonds aktiviert und über maximal 5 Jahre abgeschrie-

ben werden 

l) Kosten der Auflösung des Fonds bzw. von Teilfonds (z.B. 

Pauschalhonorar der Verwaltungsgesellschaft und/oder 

der Verwahrstelle, Austragung aus Registern) 

m) Lizenzgebühren für vom Teilfonds verwendeten Indizes 

n) Kosten bei Kauf und Verkauf von nicht kotierten Vermö-

genswerten des Teilfonds (z.B. Anwaltskosten, Bera-

tungskosten, Registergebühren) und damit verbunde-

ner Aufwand der Verwaltungsgesellschaft 

o) Kosten für die Bewertung von schwer bewertbaren Ver-

mögenswerten (z.B. Gutachten) und damit verbundener 

Aufwand der Verwaltungsgesellschaft 

p) Interne und externe Aufwendungen für ausserordentli-

che Dispositionen, die ausschliesslich der Wahrung des 

Anlegerinteresses dienen, im Laufe der regelmässigen 

Geschäftstätigkeit entstehen und bei Gründung des 

Fonds nicht vorhersehbar waren (z.B. Rechts- und Steu-

erberatung, Änderungen des Prospekts inkl. 
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konstituierende Dokumente). Als ausserordentliche Dis-

positionen gelten auch interne und externe Aufwendun-

gen, welche im Zusammenhang mit der Erhebung oder 

Nacherhebung von Steuern (beispielsweise Transakti-

onssteuern etc.) entstehen, sollte aufgrund der Ände-

rung der Steuergesetzgebung, Gesetzes- bzw. Praxis-

auslegung oder Ähnliches eine Aberkennung der Quali-

fikation des Teilfonds als steuerbefreiter Anleger durch 

die zuständige Behörde erfolgen. 

UCITSV-9-1-h--- 

UCITSV-9-4---- 

q) Aufwendungen für externe Bewerter und/oder Preis-

quellen zur Vermögensbewertung. 

r) Interne und externe Aufwendungen zur Registrierung 

und Aufrechterhaltung der Registrierung des Fonds und 

des Teilfonds bei einer Registrierungsorganisation für 

die Rechtsträger-Kennung (Legal Entity Identifier). 

s) Interne und externe Aufwendungen für die Erstellung, 

Beschaffung und Validierung von Nachhaltigkeitsbezo-

genen Offenlegungen (beispielsweise die Erstellung 

von ESG bezogenen vorvertraglichen und periodischen 

Offenlegungen, Beschaffung von Distributions-Doku-

menten wie das "European ESG Template", Beschaffung 

von Nachhaltigkeitsratings oder -analysen wie beispiels-

weise ESG Research, Beschaffung von Indikatoren wie 

beispielsweise die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, Beschaffung und Vali-

dierung von Taxonomie bezogenen Kalkulationen etc.) 

 Vom Anlageerfolg abhängiger Auf-

wand (Performance Fee) 

UCITSV-8-1-c--- 

UCITSV-9-2---- 

Zusätzlich zu dem vom Vermögen des Teilfonds abhängigen 

und vom Vermögen des Teilfonds unabhängigen Aufwand 

kann eine vom Anlageerfolg abhängige Vergütung (nachfol-

gend als "Performance Fee" bezeichnet) erhoben werden.  

Die Performance Fee bezieht sich auf die erzielte Wertsteige-

rung des Vermögens des Teilfonds und wird berechnet, wenn 

der NAV den sog. Referenzindikator überschreitet. Der Refe-

renzindikator kann eine High-Water-Mark (der höchste bishe-

rige NAV seit Liberierung), ein Index, eine Mindestrendite 

(nachfolgend als "Hurdle Rate" bezeichnet), oder eine Kombi-

nation aus diesen sein. 

Bei der Berechnung nach dem "High-Water-Mark Modell" 

(HWM-Modell) wird die Performance Fee nur dann berechnet, 

wenn während des Referenzzeitraums der NAV eine neue 

High-Water-Mark erreicht, wohingegen bei der Berechnung 

nach dem "High-on-High Modell" (HoH-Modell) die Perfor-

mance Fee nur dann berechnet wird, wenn der NAV über je-

nem NAV liegt, bei dem die Performance Fee zuletzt ausge-

zahlt wurde.  

Der Referenzzeitraum umfasst die gesamte Laufzeit des Teil-

fonds, die High-Water-Mark kann nicht zurückgesetzt werden. 

Sofern eine Performance Fee zur Anwendung kommt und aus-

bezahlt wird, verringert sie die Nettorendite des Teilfonds. 

Für spezifische Angaben siehe Anhang I sowie ein allfälliger 

Anhang III der konstituierenden Dokumente. 

3.10.3 Zuwendungen, Retrozessionen und Bestandesver-

gütungen 

Für den Vertrieb und/oder die Erbringung von Dienstleistun-

gen können Dritten Zuwendungen gewährt werden, die aus 

den bereits belasteten Kommissionen und/oder Vergütungen 

bezahlt werden, d.h. diese werden nicht zusätzlich belastet. 

Dritte können auf die ihnen zustehenden Kommissionen teil-

weise oder vollständig verzichten. 

Umgekehrt stellen die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahr-

stelle sowie allfällige beauftragte Dritte sicher, dass Vergütun-

gen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusse-

rung von Anlagen, insbesondere Retrozessionen und Rabatte, 

direkt oder indirekt den Teilfonds zugutekommen. Die Ver-

wahrstelle ist berechtigt, für die Einforderung dieser Vergü-

tungen eine Gebühr zu verrechnen.  

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden 

Dokumente. 

3.11 Änderungen am Treuhandvertrag 

Dieser Treuhandvertrag kann von der Verwaltungsgesell-

schaft jederzeit ganz oder teilweise geändert oder ergänzt 

werden. 

Änderungen des Treuhandvertrages bedürfen der vorherigen 

Genehmigung durch die FMA Liechtenstein.  

Anleger, die mit Änderungen des Treuhandvertrags nicht ein-

verstanden sind, haben ab Veröffentlichung der jeweiligen 

Änderung auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlage-

fondsverbandes bis 30 Tage nach Veröffentlichung die Mög-

lichkeit zur Rückgabe ihrer Anteile. In diesem Fall wird auf die 

Rücknahmegebühr zugunsten des Vertriebs verzichtet. Liqui-

ditätsmanagement-Instrumente (LMT) des Fonds bleiben da-

von unberührt und kommen weiterhin zur Anwendung 
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4 Inkraftsetzung, massgebende Sprache und 

Sonstiges 

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Doku-

mente bezüglich dieses Gegenstands. Von diesem Dokument 

können anderssprachige Fassungen existieren. Bei Differen-

zen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung 

vor. 

Vorbehaltlich allfällig notwendiger Genehmigungen durch 

die Aufsichtsbehörden, treten die konstituierenden Doku-

mente per 

01.04.2026 

in Kraft. 

Unterzeichnet am: 06.03.2026 

 

Verwaltungsgesellschaft 

 

 

 

Verwahrstelle 
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Anhang I der konstituierenden Dokumente:  

Spezifische Informationen zu Teilfonds und  

Anteilsklassen 
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 AAM Short Term Bond Fund 

1.1 Anlageziel, -politik und -strategie 

Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Er-

trag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlau-

fende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sekto-

rielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 

90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EUR- An-

teilsklassen sind voll währungsgesichert. 

1.2 Anlagebeschränkungen 

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG  

bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: 

a. Anlagen in anderer Währung als US-Dollar (USD) dürfen 

zu jedem Zeitpunkt maximal 10 % betragen oder müs-

sen entsprechend abgesichert sein. 

b. Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in 

Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten 

Gesellschaften angelegt werden. 

c. Das gesamte Portfolio des Teilfonds darf, unter Einbe-

ziehung einschlägiger derivativer Finanzinstrumente, 

eine durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average 

Life, WAL) von 36 Monaten aufweisen. 

d. Die Restlaufzeit von Anleihen mit fester Laufzeit darf 5 

Jahre nicht überschreiten 

e. Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW ver-

gleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dür-

fen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen. 

1.3 Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des 
Teilfonds in Kürze 

 
Nicht zugelassene 

Anlagen 

Siehe konstituierende Doku-

mente (Ziffer 2.4.3 "Nicht zuläs-

sige Anlagen") sowie Anhang I 

(Ziffer 1.2 "Anlagebeschränkun-

gen")  

Anlagen in andere 

Fonds   

Der Teilfonds darf höchstens 

10°% seines Vermögens in Antei-

len an anderen Teilfonds oder an 

anderen mit einem Teilfonds ver-

gleichbaren Organismen für ge-

meinsame Anlagen investieren. 

Diese anderen Organismen für 

gemeinsame Anlagen dürfen 

nach ihrem Prospekt höchstens 

bis zu 10°% ihres Vermögens in 

Anteilen eines anderen Teilfonds 

oder eines anderen vergleich-

baren Organismus für gemein-

same Anlagen investieren. 

Ausnahmegeneh-

migung für Anlage 

in Wertpapiere 

staatlicher Emitten-

ten  

Nein  

 

Wertpapierleihe 

(Securities Lending) 

Um die Kosten in der Verwaltung 

des Vermögens des Teilfonds zu 

reduzieren ist es dem Teilfonds 

gestattet Wertpapierleihgeschäft 

durchzuführen. Die dafür verein-

nahmten Prämien (Kommissio-

nen) stellen eine zusätzliche Er-

folgskomponente dar und ver-

bessern somit die Wertentwick-

lung des Teilfonds. Der Gesamt-

ertrag aus den Wertpapierleihge-

schäften wird je zur Hälfte zwi-

schen dem Teilfonds und der Ver-

wahrstelle (Securitites Lending 

Agent) aufgeteilt. Die Arten von 

Vermögenswerten, die dabei zum 

Einsatz kommen, sind die sich im 

Teilfondsvermögen befindlichen 

Wertpapiere. Der tatsächliche An-

teil des Teilfondsvermögens, wel-

cher Gegenstand von Wertpa-

pierleihgeschäften ist, wird in den 

jeweiligen Halbjahres- und Jah-

resberichten aufgeführt. 

Wertpapierpensi-

onsgeschäfte (Re-

purchase und Re-

verse Repurchase 

Agreements) 

Der Teilfonds darf keine Wertpa-

pierpensionsgeschäfte eingehen. 

Kreditaufnahme Ja, höchstens 10.00 %. 

Gesamtrisiko Bei einer gemäss UCITSG zulässi-

gen Kreditaufnahme darf das Ge-

samtrisiko insgesamt 210.00 % 

des Nettofondsvermögens nicht 

übersteigen. 

Derivative Finanzin-

strumente 

Zur effizienten Verwaltung kann 

die Verwaltungsgesellschaft zu 

Absicherungs- und Anlagezwe-

cken  gemäss UCITSG zulässige 

derivative Finanzinstrumente auf 

Finanzindices, zugelassene Anla-

gen gemäss UCITSG Art. 51, 
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Zinssätze, Wechselkurse, Fremd-

währungen sowie Devisentermin-

geschäfte und Swaps einsetzen, 

sofern mit solchen Transaktionen 

nicht vom Anlageziel des Teil-

fonds abgewichen wird und da-

bei die „Allgemeine Anlage-

grundsätze und –beschränkun-

gen“ gemäss Ziffer 2.4 ("Anla-

gen") des Treuhandvertrages ein-

gehalten werden. 

Leerverkäufe Ungedeckte Leerverkäufe sind 

unzulässig (vgl. konstituierende 

Dokumente Ziffer 2.4.3 "unzuläs-

sige Anlagen"). 

Risikomanage-

mentverfahren 

Commitment Approach 

Liquiditätsmanage-

ment-Instrumente 

(LMT) 

Die Verwaltungsgesellschaft wird, 

sofern dies zum Schutze der An-

teilinhaber als notwendig und an-

gemessen erachtet wird, fol-

gende Liquiditätsmanagement-

Instrumente zur Steuerung des Li-

quiditätsrisikos bei Rücknahmen 

einsetzen: 

Redemption Gate 

Falls Rücknahmeanträge zu ei-

nem Mittelabfluss von mehr als 

10% des Gesamtnettovermögens 

des Fonds bzw. Teilfonds am be-

treffenden Rücknahmetag führen 

würden, kann die Aktivierung des 

Redemption Gates erfolgen; in ei-

nem solchen Fall werden alle vor-

liegenden Rücknahmeanträge 

nur teilweise ausgeführt. Unter 

diesen Umständen wird die Ver-

waltungsgesellschaft entschei-

den, diese Rücknahmeanträge 

nur anteilig auszuführen und die 

nicht ausgeführten Rücknahme-

anträge des Rücknahmetags mit 

Priorisierung auf den nächsten 

Rücknahmetag zurückzustellen. 

Sollte diese Massnahme erforder-

lich sein, wird eine entspre-

chende Mitteilung an die Anleger 

über die Aktivierung (und ent-

sprechender späterer Deaktivie-

rung) sowie die Modalitäten im 

Publikationsorgan des Fonds 

bzw. Teilfonds entsprechend pu-

bliziert. 

Aussetzung der Berechnung des 

Nettoinventarwertes sowie der 

Ausgabe, der Rücknahme und 

des Umtausches von Anteilen 

Die Verwaltungsgesellschaft kann 

die Berechnung des Nettoinven-

tarwertes und/oder die Ausgabe, 

die Rücknahme und den Um-

tausch von Anteilen des Fonds 

bzw. Teilfonds unter besonderen 

Umständen zeitweise aussetzen, 

sofern dies im besten Interesse 

der Anleger gerechtfertigt ist. 

Swinging Single Pricing ("SSP") 

Die Verwaltungsgesellschaft ist 

berechtigt, bei Rücknahmeüber-

hängen die Vermögenswerte mit 

einem Abschlag und bei Zeich-

nungsüberhängen mit einem Auf-

schlag zu bewerten. Zum Schutz 

der bestehenden Anleger kann 

der Nettoinventarwert des Teil-

fonds mittels eines "SSP-Faktors" 

um maximal 5% nach oben oder 

unten angepasst werden, wenn 

Nettozeichnungen oder Netto-

rücknahmen in Bezug auf den 

Teilfonds beantragt werden. Aus-

gelöst wird die Anpassung, wenn 

an einem Bewertungstag die ge-

samten Nettotransaktionen im 

Teilfonds einen vorab festgeleg-

ten Schwellenwert überschreiten 

(Prozentsatz des Nettoinventar-

werts oder absoluter Geldwert). 

Ziel einer Anpassung des Nettoin-

ventarwert ist es, insbesondere, 

aber nicht ausschliesslich, die 

dem jeweiligen Teilfonds entstan-

denen Transaktionskosten auf-

grund von Zeichnungen oder 

Rücknahmen abzudecken. 

Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisi-

ken auf die Rendite 

Die Bewertung der Nachhaltig-

keitsrisiken wird gesamthaft als 

moderat eingeschätzt, da auf-

grund der Berücksichtigung spe-

zifischer Nachhaltigkeitsfaktoren 
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bei der Auswahl der Investments 

der Einfluss von Nachhaltigkeitsri-

siken im Vergleich zu nicht nach-

haltigen Finanzprodukten redu-

ziert wird. 

Nachhaltigkeitsbe-

zogene Offenle-

gung 

Beim Teilfonds handelt es sich um 

ein Produkt nach Artikel 8 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offen-

legungspflichten, im Finanz-

dienstleistungssektor auch "light 

green" Produkte genannt. Weiter-

führende Informationen über die 

ökologischen oder sozialen Merk-

male sind im Anhang IV enthalten. 

Berücksichtigung 

von Principle  

Adverse Impacts 

(PAI) 

Dieser Teilfonds bezieht nachtei-

lige Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren nicht in den In-

vestitionsentscheidungsprozess 

mit ein. Im Rahmen des Grundsat-

zes «Vermeidung erheblicher Be-

einträchtigung» können PAIs je-

doch genutzt werden, um sicher-

zustellen, dass keine Nachhaltig-

keitsziele erheblich beeinträchtigt 

werden. 

Offenlegung ge-

mäss Art. 6 der Ta-

xonomie Verord-

nung 

Der Grundsatz „Vermeidung er-

heblicher Beeinträchtigungen“ 

findet nur bei denjenigen dem Fi-

nanzprodukt zugrunde liegenden 

Investitionen Anwendung, die die 

EU-Kriterien für ökologisch nach-

haltige Wirtschaftsaktivitäten be-

rücksichtigen. Die dem verblei-

benden Teil dieses Finanzpro-

dukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nach-

haltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Einhaltung des An-

lageziels 

Spätestens 6 Monate nach Libe-

rierung des Teilfonds 

1.4 Zusätzliche Informationen 

Keine 

1.5 Übertragene Aufgaben 

1.5.1 Portfolio Management 

Firma  Aquila Asset Management AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  6340 Baar 

Domizil  Schweiz (CH) 

Registereintrag 12.12.2018 

Registernummer CHE-324.334.574 

Dauer  unbegrenzt  

1.5.2 Anlageberatung 

n/a 

1.5.3 Administration 

n/a 

1.5.4 Vertrieb 

Firma  VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  2540 Luxemburg 

Domizil  Luxemburg (LU) 

Registereintrag 09.02.1993 

Registernummer B 42828 

Dauer  unbegrenzt  

1.5.5 Register- und Transfer Agent 

Firma  VP Bank AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  9490 Vaduz 

Domizil  Liechtenstein (LI) 

Registereintrag 10.04.1956 

Registernummer FL-0001.007.080-0 

Dauer  unbegrenzt   
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1.6 Verwahrstelle 

Firma  VP Bank AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  9490 Vaduz 

Domizil  Liechtenstein (LI) 

Registereintrag 10.04.1956 

Registernummer FL-0001.007.080-0 

Dauer  unbegrenzt  

1.7 Zulässige Techniken und Instrumente 

Wertpapierverleihgeschäfte (SecLending) Ja (max. 100.00 %) 

Pensionsgeschäfte Nein 

Kreditaufnahme 10.00 % 

Gesamtrendite-Swaps Nein 

Verwendung der Derivate Teil der Strategie 

Risikomanagement Commitment Approach 

Risikolimit max. 210.00 % 

1.8 Stammdaten des Teilfonds 

Dauer unbegrenzt 

Erster Geschäftsjahresabschluss 31.12.2019 

Teilfondswährung USD 

Bewertungsintervall Täglich 

Handelstag Jeder Bankarbeitstag 

Bewertungsfrist 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag 

Swinging Single Pricing (SSP) Ja 

Nachbildung eines Index Nein 

UCITS-Zielfondsfähigkeit Ja 

Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten 
Anlagen (ohne Performance Fee) 

5.00 % 

Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen 
auf die Höhe der eingeforderten Beträge 

0.00 % 

1.8.1 Verwendete Referenzwerte (Benchmarks) 

keine 

1.9 Anteilsklassen 

1.9.1 Stammdaten 

Anteils-
klasse 

ISIN Valor 
Klassen-
währung 

Erstaus- 
gabepreis 

CHF H LI0489120225 48912022 CHF  100.00 

CHF HD LI0489120217 48912021 CHF  100.00 

CHF IH LI0489120233 48912023 CHF  100.00 

EUR H LI0489120258 48912025 EUR  100.00 

EUR HD LI0489120241 48912024 EUR  100.00 

EUR IH LI0489120266 48912026 EUR  100.00 

GBP H LI1317252719 131725271 GBP  100.00 

GBP IH LI1119130519 111913051 GBP  100.00 

USD LI0489120274 48912027 USD  100.00 

USD D LI0489120282 48912028 USD  100.00 

USD I LI0489120290 48912029 USD  100.00 

USD N LI1227952549 122795254 USD  100.00 

USD ND LI1229803310 122980331 USD  100.00 

USD UO LI1227952556 122795255 USD  100.00 

USD 
UOD 

LI1229803328 122980332 USD  100.00 

USD X LI0489120308 48912030 USD  100.00 
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Anteils-
klasse 

Erfolgs- 
verwendung 

NAV- 
Rundung 

Kleinste  
Stückelung 

Anteils-
führung 

CHF H Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

CHF HD 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.01 0.0010 

buch-
mässig 

CHF IH Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

EUR H Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

EUR HD 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.01 0.0010 

buch-
mässig 

EUR IH Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

GBP H Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

GBP IH Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

USD Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

USD D 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.01 0.0010 

buch-
mässig 

USD I Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

USD N Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

USD ND 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.01 0.0010 

buch-
mässig 

USD UO Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

USD 
UOD 

Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.01 0.0010 

buch-
mässig 

USD X Thesaurierend 0.01 0.0010 
buch-

mässig 

 

Anteils-
klasse 

Min. Anlage  
Erstzeichnung 

Min. Anlage 
Folgezeichnung 

Min. Anlage  
Bestand 

CHF H keine keine keine 

CHF HD keine keine keine 

CHF IH 2’000’000.00 CHF keine keine 

EUR H keine keine keine 

EUR HD keine keine keine 

EUR IH 2’000’000.00 EUR keine keine 

GBP H keine keine keine 

GBP IH 2’000’000.00 GBP keine keine 

USD keine keine keine 

USD D keine keine keine 

USD I 2’000’000.00 USD keine keine 

USD N keine keine keine 

USD ND keine keine keine 

USD UO keine keine keine 

USD 
UOD 

keine keine keine 

USD X keine keine keine 

 

39/91



 

UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente - Anhang I  |  Solitaire Fund  |  01.04.2026 

 

Anteils-
klasse 

Annahmeschluss  
Zeichnungen 

Valuta 
Zeichnungen 

CHF H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

GBP H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

GBP IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD N am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD ND am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD UO am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD 
UOD am Handelstag (12:00) 

2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD X am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

 

Anteils-
klasse 

Annahmeschluss  
Rücknahmen 

Valuta 
Rücknahmen 

CHF H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

GBP H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

GBP IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD N am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD ND am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD UO am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD 
UOD 

am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD X am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 
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Anteils-
klasse 

Handelsoptionen 
Zeichnungen 

Handelsoptionen 
Rückgaben 

CHF H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF HD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF IH Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR HD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR IH Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

GBP H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

GBP IH Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD D Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD I Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD N Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD ND Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD UO Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD UOD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD X Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

 

Anteils-
klasse 

Erstmalige Zeichnungsfrist Erstmalige Liberierung 

CHF H 09.09.2019 - 20.09.2019  25.09.2019 

CHF HD - - 

CHF IH 18.09.2019 - 20.09.2019  25.09.2019 

EUR H 09.09.2019 - 20.09.2019  25.09.2019 

EUR HD - - 

EUR IH 18.09.2019 - 20.09.2019  25.09.2019 

GBP H 07.02.2024 - 07.02.2024  07.02.2024 

GBP IH 05.07.2021 - 15.07.2021  15.07.2021 

USD 09.09.2019 - 20.09.2019  25.09.2019 

USD D - - 

USD I 18.09.2019 - 20.09.2019  25.09.2019 

USD N 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD ND 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD UO 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD UOD 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD X 09.09.2019 - 20.09.2019  25.09.2019 

 

Anteils-
klasse 

Kotierungen 

CHF H keine 

CHF HD keine 

CHF IH keine 

EUR H keine 

EUR HD keine 

EUR IH keine 

GBP H keine 

GBP IH keine 

USD keine 

USD D keine 

USD I keine 

USD N keine 

USD ND keine 

USD UO keine 

USD UOD keine 

USD X keine 

 
Anteils 
klasse 

Währungsabsicherung 

CHF H Ja 

CHF HD Ja 

CHF IH Ja 

EUR H Ja 

EUR HD Ja 

EUR IH Ja 

GBP H Ja 

GBP IH Ja 

USD Nein 

USD D Nein 

USD I Nein 

USD N Nein 

USD ND Nein 

USD UO Nein 

USD UOD Nein 

USD X Nein 
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1.9.2 Kommissionen 

Anteils-
klasse 

Kommission max. Höhe 

CHF H Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF HD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF IH Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR H Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR HD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR IH Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

GBP H Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

GBP IH Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD D Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD I Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD N Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD ND Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD UO Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

 

USD UOD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD X Ausgabekommission   0.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in eini-
gen Fällen weniger zahlen können. 

 

1.9.3 Vergütungen 

1.9.3.1 Pauschale Entschädigung 

Anteils- 
klasse 

maximale  
pauschale Entschädigung 

CHF H 1.6000 % * 

CHF HD 1.6000 % * 

CHF IH 1.1000 % * 

EUR H 1.6000 % * 

EUR HD 1.6000 % * 

EUR IH 1.1000 % * 

GBP H 1.6000 % * 

GBP IH 1.1000 % * 

USD 1.6000 % * 

USD D 1.6000 % * 

USD I 1.1000 % * 

USD N 2.4000 % * 

USD ND 2.4000 % * 

USD UO 1.6000 % * 

USD UOD 1.6000 % * 

USD X 0.1000 % * 

zuzüglich bis zu CHF 45’000.00 ** 

 
* Vom Vermögen unabhängiger Aufwand wird zusätzlich belastet und ist nicht  

pauschaliert abgegolten. 

 

** Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei  

Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ. Der  

zuzügliche Betrag kommt ganz oder teilweise nur dann zur Anwendung, sofern bei einer 

oder mehreren Gebühren innerhalb der Pauschalentschädigung mit der jeweiligen  

prozentualen Vergütung die vereinbarten Mindestgebühren nicht erreicht werden.  

1.9.3.2 Fixe Entschädigung 

Gebührenart Höhe 

Risikomanagement (inkl. Reportingaufgaben) CHF 2'000.00 p.a. 

1.9.3.3 Performance Fee 

keine 

1.9.3.4 Carried Interest 

keine 
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 Green Tech ESG Equity Fund 

2.1 Anlageziel, -politik und -strategie 

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichti-

gung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs 

in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie 

wird auf Basis der Analyse der globalen Finanzmärkte ge-

troffen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in 

UCITS-fähige Wertpapiere aller Art mit Fokus auf Qualität 

und Diversifizierung‚ daneben sind Investitionen in Fonds‚ 

Derivate aber auch Cash-Anlagen zulässig. Insbesondere 

wendet dieser Teilfonds einen ESG-Integrationsansatz an‚ 

der auf einem Scoring gemäss der Klassifikation von 

CSRHub (oder ein vergleichbarer Anbieter) basiert‚ wel-

ches ESG-Faktoren einbezieht. Das nachhaltige Investiti-

onsziel‚ welches unterschiedliche Umweltziele zum Gegen-

stand haben kann (Klimaschutz‚ Anpassung an den Klima-

wandel‚ nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen‚ Übergang zur Kreislaufwirtschaft‚ Ver-

meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung‚ 

Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der 

Ökosysteme)‚ soll erreicht werden‚ indem in Firmen inves-

tiert wird‚ welche durch ihre Wirtschaftstätigkeit zukunftsfä-

hige technische Lösungen entwickeln und produzieren‚ um 

Umweltprobleme anzugehen. 

2.2 Anlagebeschränkungen 

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG  

bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: 

a. Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW ver-

gleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dür-

fen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht überstei-

gen 

b. Mindestens 51 % des Nettovermögens werden in Kapi-

talbeteiligungen angelegt. Kapitalbeteiligungen in die-

sem Sinne sind: 

i. Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtli-

chen Handel an einer Börse zugelassen oder an ei-

nem anderen organisierten Markt zugelassen oder 

in diesen einbezogen sind; 

ii. Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mit-

gliedsstaat der Europäischen Union oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und 

dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesell-

schaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

iii. Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 

Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbe-

steuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von 

min. 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit 

sind; 

iv. Anteile anderer Fonds, die gemäss ihrer Anlage-

bedingungen min. 51 % ihres Wertes in die vorge-

nannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen, 

in Höhe von 51 % ihres Wertes. 

v. REITS und Hinterlegungsscheine auf Aktien wer-

den bei dieser Berechnung nicht als Kapitalbeteili-

gungen berücksichtigt. Auch verliehene Wertpa-

piere dürfen nicht berücksichtigt werden. 

 

2.3 Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des 
Teilfonds in Kürze 

Nicht zugelassene 

Anlagen 

Siehe konstituierende Doku-

mente (Ziffer 2.4.3 "Nicht zuläs-

sige Anlagen") sowie Anhang I 

(Ziffer 1.2 "Anlagebeschränkun-

gen")  

Anlagen in andere 

Fonds   

Der Teilfonds darf höchstens 

10°% seines Vermögens in Antei-

len an anderen Teilfonds oder an 

anderen mit einem Teilfonds ver-

gleichbaren Organismen für ge-

meinsame Anlagen investieren. 

Diese anderen Organismen für 

gemeinsame Anlagen dürfen 

nach ihrem Prospekt höchstens 

bis zu 10°% ihres Vermögens in 

Anteilen eines anderen Teilfonds 

oder eines anderen vergleichba-

ren Organismus für gemeinsame 

Anlagen investieren. 

Ausnahmegeneh-

migung für Anlage 

in Wertpapiere 

staatlicher Emitten-

ten  

Nein 

 

Wertpapierleihe 

(Securities Lending) 

Der Teilfonds darf keine Wertpa-

pierleihgeschäfte tätigen. 

Wertpapierpensi-

onsgeschäfte (Re-

purchase und Re-

verse Repurchase 

Agreements) 

Der Teilfonds darf keine Wertpa-

pierpensionsgeschäfte eingehen. 

Kreditaufnahme Ja, höchstens 10.00 %. 

Gesamtrisiko Bei einer gemäss UCITSG zulässi-

gen Kreditaufnahme darf das Ge-

samtrisiko insgesamt 210.00 % 
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des Nettofondsvermögens nicht 

übersteigen. 

Derivative Finanzin-

strumente 

Zur effizienten Verwaltung kann 

die Verwaltungsgesellschaft zu 

Absicherungs- und Anlagezwe-

cken  gemäss UCITSG zulässige 

derivative Finanzinstrumente auf 

Finanzindices, zugelassene Anla-

gen gemäss UCITSG Art. 51, 

Zinssätze, Wechselkurse, Fremd-

währungen sowie Devisentermin-

geschäfte und Swaps einsetzen, 

sofern mit solchen Transaktionen 

nicht vom Anlageziel des Teil-

fonds abgewichen wird und da-

bei die „Allgemeine Anlage-

grundsätze und –beschränkun-

gen“ gemäss Ziffer 2.4 ("Anla-

gen") des Treuhandvertrages ein-

gehalten werden. 

Leerverkäufe Ungedeckte Leerverkäufe sind 

unzulässig (vgl. konstituierende 

Dokumente Ziffer 2.4.3 "unzuläs-

sige Anlagen"). 

Risikomanage-

mentverfahren 

Commitment Approach 

Liquiditätsmanage-

ment-Instrumente 

(LMT) 

Die Verwaltungsgesellschaft wird, 

sofern dies zum Schutze der An-

teilinhaber als notwendig und an-

gemessen erachtet wird, fol-

gende Liquiditätsmanagement-

Instrumente zur Steuerung des Li-

quiditätsrisikos bei Rücknahmen 

einsetzen: 

Redemption Gate 

Falls Rücknahmeanträge zu ei-

nem Mittelabfluss von mehr als 

10% des Gesamtnettovermögens 

des Fonds bzw. Teilfonds am be-

treffenden Rücknahmetags füh-

ren würden, kann die Aktivierung 

des Redemption Gates erfolgen; 

in einem solchen Fall werden alle 

vorliegenden Rücknahmeanträge 

nur teilweise ausgeführt. Unter 

diesen Umständen wird die Ver-

waltungsgesellschaft entschei-

den, diese Rücknahmeanträge 

nur anteilig auszuführen und die 

nicht ausgeführten 

Rücknahmeanträge des Rücknah-

metags mit Priorisierung auf den 

nächsten Rücknahmetag zurück-

zustellen. Sollte diese Mass-

nahme erforderlich sein, wird 

eine entsprechende Mitteilung an 

die Anleger über die Aktivierung 

(und entsprechender späterer 

Deaktivierung) sowie die Modali-

täten im Publikationsorgan des 

Fonds bzw. Teilfonds entspre-

chend publiziert. 

Aussetzung der Berechnung des 

Nettoinventarwertes sowie der 

Ausgabe, der Rücknahme und 

des Umtausches von Anteilen 

Die Verwaltungsgesellschaft kann 

die Berechnung des Nettoinven-

tarwertes und/oder die Ausgabe, 

die Rücknahme und den Um-

tausch von Anteilen des Fonds 

bzw. Teilfonds unter besonderen 

Umständen zeitweise aussetzen, 

sofern dies im besten Interesse 

der Anleger gerechtfertigt ist. 

Swinging Single Pricing ("SSP") 

Die Verwaltungsgesellschaft ist 

berechtigt, bei Rücknahmeüber-

hängen die Vermögenswerte mit 

einem Abschlag und bei Zeich-

nungsüberhängen mit einem Auf-

schlag zu bewerten. Zum Schutz 

der bestehenden Anleger kann 

der Nettoinventarwert des Teil-

fonds mittels eines "SSP-Faktors" 

um maximal 2% nach oben oder 

unten angepasst werden, wenn 

Nettozeichnungen oder Netto-

rücknahmen in Bezug auf den 

Teilfonds beantragt werden. Aus-

gelöst wird die Anpassung, wenn 

an einem Bewertungstag die ge-

samten Nettotransaktionen im 

Teilfonds einen vorab festgeleg-

ten Schwellenwert überschreiten 

(Prozentsatz des Nettoinventar-

werts oder absoluter Geldwert). 

Ziel einer Anpassung des Nettoin-

ventarwert ist es, insbesondere, 

aber nicht ausschliesslich, die 

dem jeweiligen Teilfonds 
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entstandenen Transaktionskosten 

aufgrund von Zeichnungen oder 

Rücknahmen abzudecken. 

Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisi-

ken auf die Rendite 

Die Bewertung der Nachhaltig-

keitsrisiken zeigt gesamthaft 

keine relevanten Auswirkungen 

auf die Rendite des Teilfonds, da 

aufgrund der nachhaltigen Anla-

gepolitik und dem Ausschluss der 

diversen kontroversen Sektoren 

eine Auswirkung der Risiken im 

Vergleich zu nicht nachhaltigen 

Finanzprodukten erheblich redu-

ziert werden kann. 

Nachhaltigkeitsbe-

zogene Offenle-

gung  

Beim Teilfonds handelt es sich um 

ein Produkt nach Artikel 9 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offen-

legungspflichten im Finanzdienst-

leistungssektor auch "dark green" 

Produkte genannt. Weiterfüh-

rende Informationen über die 

nachhaltigen Investitionen des 

Produkts sind im Anhang IV ent-

halten, welcher den Bestimmun-

gen der Delegierten Verordnung 

(EU) 2022/1288 sowie deren rele-

vanten Anhängen entspricht. 

Berücksichtigung 

von Principle Ad-

verse Impacts (PAI) 

Im Rahmen des Investitionsent-

scheidungsprozesses werden die 

wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren (sog. Principle Adverse Im-

pacts) von diesem Teilfonds be-

rücksichtigt. Mithilfe der Daten ei-

nes oder mehrerer unabhängiger 

ESG-Datenanbietern werden 

Principle Adverse Impacts quanti-

fiziert und in den Investitionsent-

scheidungsprozess einbezogen. 

Informationen über die wichtigs-

ten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind 

in Anhang IV und in den Jahres-

berichten verfügbar. 

Gemäss SFDR und Delegierter 

Verordnung (EU) 2022/1288 (An-

hang I) werden bei jedem Invest-

ment die Indikatoren aus Tabelle 

1 (Indikatoren 1–14, z. B. GHG-

Emissionen, Biodiversität), Ta-

belle 2 (Indikator 14 zu Arten und 

Schutzgebieten) sowie Tabelle 3 

(z. B. Indikator 1 zu Arbeitsunfäl-

len) analysiert und dokumentiert, 

sofern Daten verfügbar sind. 

Diese Analyse stellt sicher, dass 

keine erheblichen Beeinträchti-

gungen der Investitionsziele er-

folgen. 

Offenlegung ge-

mäss Art. 5 der Ta-

xonomie Verord-

nung  

In Bezug auf die in Art. 5 der Ta-

xonomie Verordnung geforderte 

Transparenz bzw. Einzelheiten ist 

auf den Anhang IV des Fondsdo-

kuments hinzuweisen. 

Einhaltung des An-

lageziels 

Spätestens 6 Monate nach Libe-

rierung des Teilfonds 

2.4 Zusätzliche Informationen 

Der Teilfonds investiert mehrheitlich in Unternehmen, wel-

che über ein ESG Ranking verfügen. Als Quelle wird 

CSRHub (www.csrhub.com) oder ein vergleichbarer An-

bieter verwendet. 

2.5 Übertragene Aufgaben 

2.5.1 Portfolio Management 

Firma  Aquila Asset Management AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  6340 Baar 

Domizil  Schweiz (CH) 

Registereintrag 12.12.2018 

Registernummer CHE-324.334.574 

Dauer  unbegrenzt  

2.5.2 Anlageberatung 

Firma  Global Strategic Capital AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  8008 Zürich 

Domizil  Schweiz (CH) 

Registereintrag 13.11.2013 

Registernummer CHE-366.207.361 

Dauer  unbegrenzt  

45/91



 

UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente - Anhang I  |  Solitaire Fund  |  01.04.2026 

 

2.5.3 Administration 

n/a 

2.5.4 Vertrieb 

Firma  VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  2540 Luxemburg 

Domizil  Luxemburg (LU) 

Registereintrag 09.02.1993 

Registernummer B 42828 

Dauer  unbegrenzt  

2.5.5 Register- und Transfer Agent 

Firma  VP Bank AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  9490 Vaduz 

Domizil  Liechtenstein (LI) 

Registereintrag 10.04.1956 

Registernummer FL-0001.007.080-0 

Dauer  unbegrenzt   

2.6 Verwahrstelle 

Firma  VP Bank AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  9490 Vaduz 

Domizil  Liechtenstein (LI) 

Registereintrag 10.04.1956 

Registernummer FL-0001.007.080-0 

Dauer  unbegrenzt  

2.7 Zulässige Techniken und Instrumente 

Wertpapierverleihgeschäfte (SecLending) Nein 

Pensionsgeschäfte Nein 

Kreditaufnahme 10.00 % 

Gesamtrendite-Swaps Nein 

Verwendung der Derivate Teil der Strategie 

Risikomanagement Commitment Approach 

Risikolimit max. 210.00 % 
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2.8 Stammdaten des Teilfonds 

Dauer unbegrenzt 

Erster Geschäftsjahresabschluss 31.12.2020 

Teilfondswährung EUR 

Bewertungsintervall Täglich 

Handelstag Jeder Bankarbeitstag 

Bewertungsfrist 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag 

Swinging Single Pricing (SSP) Ja 

Nachbildung eines Index Nein 

UCITS-Zielfondsfähigkeit Ja 

Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten 
Anlagen (ohne Performance Fee) 

5.00 % 

Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen 
auf die Höhe der eingeforderten Beträge 

0.00 % 

2.8.1 Verwendete Referenzwerte (Benchmarks) 

keine 

2.9 Anteilsklassen 

2.9.1 Stammdaten 

Anteils-
klasse 

ISIN Valor 
Klassen-
währung 

Erstaus- 
gabepreis 

CHF I H LI0566543869 56654386 CHF  1’000.00 

CHF R H LI0566543877 56654387 CHF  100.00 

EUR I LI0566543885 56654388 EUR  1’000.00 

EUR R LI0566543893 56654389 EUR  100.00 

USD I LI0566543901 56654390 USD  1’000.00 

USD R LI0566543919 56654391 USD  100.00 

 

Anteils-
klasse 

Erfolgs- 
verwendung 

NAV- 
Rundung 

Kleinste  
Stückelung 

Anteils-
führung 

CHF I H 
Ausschüttend 
(Jährlich) 

0.01 0.0010 
buch-

mässig 

CHF R H 
Ausschüttend 
(Jährlich) 

0.01 0.0010 
buch-

mässig 

EUR I 
Ausschüttend 
(Jährlich) 

0.01 0.0010 
buch-

mässig 

EUR R 
Ausschüttend 
(Jährlich) 

0.01 0.0010 
buch-

mässig 

USD I 
Ausschüttend 
(Jährlich) 

0.01 0.0010 
buch-

mässig 

USD R 
Ausschüttend 
(Jährlich) 

0.01 0.0010 
buch-

mässig 

 

Anteils-
klasse 

Min. Anlage  
Erstzeichnung 

Min. Anlage 
Folgezeichnung 

Min. Anlage  
Bestand 

CHF I H 1’000.00 CHF keine keine 

CHF R H keine keine keine 

EUR I 1’000.00 EUR keine keine 

EUR R keine keine keine 

USD I 1’000.00 USD keine keine 

USD R keine keine keine 

 

Anteils-
klasse 

Annahmeschluss  
Zeichnungen 

Valuta 
Zeichnungen 

CHF I H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF R H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR R am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD R am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

 

Anteils-
klasse 

Annahmeschluss  
Rücknahmen 

Valuta 
Rücknahmen 

CHF I H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF R H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR R am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD R am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

 

Anteils-
klasse 

Handelsoptionen 
Zeichnungen 

Handelsoptionen 
Rückgaben 

CHF I H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF R H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR I Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR R Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD I Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD R Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 
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Anteils-
klasse 

Erstmalige Zeichnungsfrist Erstmalige Liberierung 

CHF I H 09.10.2020 - 13.10.2020  19.10.2020 

CHF R H 01.10.2020 - 09.10.2020  19.10.2020 

EUR I 09.10.2020 - 13.10.2020  19.10.2020 

EUR R 01.10.2020 - 09.10.2020  19.10.2020 

USD I 09.10.2020 - 13.10.2020  19.10.2020 

USD R 01.10.2020 - 09.10.2020  19.10.2020 

 

Anteils-
klasse 

Kotierungen 

CHF I H keine 

CHF R H keine 

EUR I keine 

EUR R keine 

USD I keine 

USD R keine 

 

Anteils 
klasse 

Währungsabsicherung 

CHF I H Ja 

CHF R H Ja 

EUR I Nein 

EUR R Nein 

USD I Nein 

USD R Nein 

2.9.2 Kommissionen 

Anteils-
klasse 

Kommission max. Höhe 

CHF I H Ausgabekommission   1.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

CHF R H Ausgabekommission   1.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

EUR I Ausgabekommission   1.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

EUR R Ausgabekommission   1.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

USD I Ausgabekommission   1.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

USD R Ausgabekommission   1.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in eini-
gen Fällen weniger zahlen können.

48/91



 

UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente - Anhang I  |  Solitaire Fund  |  01.04.2026 

 

Vergütungen 

2.9.2.1 Pauschale Entschädigung 

Anteils- 
klasse 

maximale  
pauschale Entschädigung 

CHF I H 1.1200 % * 

CHF R H 1.7200 % * 

EUR I 1.1000 % * 

EUR R 1.7000 % * 

USD I 1.1000 % * 

USD R 1.7000 % * 

zuzüglich bis zu CHF 45’000.00 ** 

 
* Vom Vermögen unabhängiger Aufwand wird zusätzlich belastet und ist nicht  

pauschaliert abgegolten. 

 

** Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei  

Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ. Der  

zuzügliche Betrag kommt ganz oder teilweise nur dann zur Anwendung, sofern bei einer 

oder mehreren Gebühren innerhalb der Pauschalentschädigung mit der jeweiligen  

prozentualen Vergütung die vereinbarten Mindestgebühren nicht erreicht werden.  

2.9.2.2 Fixe Entschädigung 

Gebührenart Höhe 

Risikomanagement (inkl. Reportingaufgaben) CHF 2'000.00 p.a. 

2.9.2.3 Performance Fee 

keine 

2.9.2.4 Carried Interest 

keine 
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 Solitaire Global Bond Fund 

3.1 Anlageziel, -politik und -strategie 

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von 

auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen 

Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen 

ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sek-

toriellen Restriktionen. 

3.2 Anlagebeschränkungen 

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG  

bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: 

a) Anlagen in anderer Währung als US Dollar (USD) dürfen 

zu jedem Zeitpunkt maximal 10 % betragen oder müs-

sen entsprechend abgesichert sein. 

b) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in 

Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten 

Gesellschaften angelegt werden. 

c) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW ver-

gleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dür-

fen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht überstei-

gen. 

3.3 Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des 
Teilfonds in Kürze 

 
Nicht zugelassene 

Anlagen 

Siehe konstituierende Doku-

mente (Ziffer 2.4.3 "Nicht zuläs-

sige Anlagen") sowie Anhang I 

(Ziffer 1.2 "Anlagebeschränkun-

gen")  

Anlagen in andere 

Fonds   

Der Teilfonds darf höchstens 

10°% seines Vermögens in Antei-

len an anderen Teilfonds oder an 

anderen mit einem Teilfonds ver-

gleichbaren Organismen für ge-

meinsame Anlagen investieren. 

Diese anderen Organismen für 

gemeinsame Anlagen dürfen 

nach ihrem Prospekt höchstens 

bis zu 10°% ihres Vermögens in 

Anteilen eines anderen Teilfonds 

oder eines anderen vergleichba-

ren Organismus für gemeinsame 

Anlagen investieren. 

Ausnahmegeneh-

migung für Anlage 

in Wertpapiere 

Nein 

 

staatlicher Emitten-

ten  

Wertpapierleihe 

(Securities Lending) 

Um die Kosten in der Verwaltung 

des Vermögens des Teilfonds zu 

reduzieren ist es dem Teilfonds 

gestattet Wertpapierleihgeschäft 

durchzuführen. Die dafür verein-

nahmten Prämien (Kommissio-

nen) stellen eine zusätzliche Er-

folgskomponente dar und ver-

bessern somit die Wertentwick-

lung des Teilfonds. Der Gesamt-

ertrag aus den Wertpapierleihge-

schäften wird je zur Hälfte zwi-

schen dem Teilfonds und der Ver-

wahrstelle (Securitites Lending 

Agent) aufgeteilt. Die Arten von 

Vermögenswerten, die dabei zum 

Einsatz kommen, sind die sich im 

Teilfondsvermögen befindlichen 

Wertpapiere. Der tatsächliche An-

teil des Teilfondsvermögens, wel-

cher Gegenstand von Wertpa-

pierleihgeschäften ist, wird in den 

jeweiligen Halbjahres- und Jah-

resberichten aufgeführt. 

Wertpapierpensi-

onsgeschäfte (Re-

purchase und Re-

verse Repurchase 

Agreements) 

Der Teilfonds darf keine Wertpa-

pierpensionsgeschäfte eingehen. 

Kreditaufnahme Ja, höchstens 10.00 %. 

Gesamtrisiko Bei einer gemäss UCITSG zulässi-

gen Kreditaufnahme darf das Ge-

samtrisiko insgesamt 210.00 % 

des Nettofondsvermögens nicht 

übersteigen. 

Derivative Finanzin-

strumente 

Zur effizienten Verwaltung kann 

die Verwaltungsgesellschaft zu 

Absicherungs- und Anlagezwe-

cken  gemäss UCITSG zulässige 

derivative Finanzinstrumente auf 

Finanzindices, zugelassene Anla-

gen gemäss UCITSG Art. 51, 

Zinssätze, Wechselkurse, Fremd-

währungen sowie Devisentermin-

geschäfte und Swaps einsetzen, 

sofern mit solchen Transaktionen 

nicht vom Anlageziel des 
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Teilfonds abgewichen wird und 

dabei die „Allgemeine Anlage-

grundsätze und –beschränkun-

gen“ gemäss Ziffer 2.4 ("Anla-

gen") des Treuhandvertrages ein-

gehalten werden. 

Leerverkäufe Ungedeckte Leerverkäufe sind 

unzulässig (vgl. konstituierende 

Dokumente Ziffer 2.4.3 "unzuläs-

sige Anlagen"). 

Risikomanage-

mentverfahren 

Commitment Approach 

Liquiditätsmanage-

ment-Instrumente 

(LMT) 

Die Verwaltungsgesellschaft wird, 

sofern dies zum Schutze der An-

teilinhaber als notwendig und an-

gemessen erachtet wird, fol-

gende Liquiditätsmanagement-

Instrumente zur Steuerung des Li-

quiditätsrisikos bei Rücknahmen 

einsetzen: 

Redemption Gate 

Falls Rücknahmeanträge zu ei-

nem Mittelabfluss von mehr als 

10% des Gesamtnettovermögens 

des Fonds bzw. Teilfonds am be-

treffenden Rücknahmetag führen 

würden, kann die Aktivierung des 

Redemption Gates erfolgen; in ei-

nem solchen Fall werden alle vor-

liegenden Rücknahmeanträge 

nur teilweise ausgeführt. Unter 

diesen Umständen wird die Ver-

waltungsgesellschaft entschei-

den, diese Rücknahmeanträge 

nur anteilig auszuführen und die 

nicht ausgeführten Rücknahme-

anträge des Rücknahmetags mit 

Priorisierung auf den nächsten 

Rücknahmetag zurückzustellen. 

Sollte diese Massnahme erforder-

lich sein, wird eine entspre-

chende Mitteilung an die Anleger 

über die Aktivierung (und ent-

sprechender späterer Deaktivie-

rung) sowie die Modalitäten im 

Publikationsorgan des Fonds 

bzw. Teilfonds entsprechend pu-

bliziert. 

 

Aussetzung der Berechnung des 

Nettoinventarwertes sowie der 

Ausgabe, der Rücknahme und 

des Umtausches von Anteilen 

Die Verwaltungsgesellschaft kann 

die Berechnung des Nettoinven-

tarwertes und/oder die Ausgabe, 

die Rücknahme und den Um-

tausch von Anteilen des Fonds 

bzw. Teilfonds unter besonderen 

Umständen zeitweise aussetzen, 

sofern dies im besten Interesse 

der Anleger gerechtfertigt ist. 

Swinging Single Pricing ("SSP") 

Die Verwaltungsgesellschaft ist 

berechtigt, bei Rücknahmeüber-

hängen die Vermögenswerte mit 

einem Abschlag und bei Zeich-

nungsüberhängen mit einem Auf-

schlag zu bewerten. Zum Schutz 

der bestehenden Anleger kann 

der Nettoinventarwert des Teil-

fonds mittels eines "SSP-Faktors" 

um maximal 5% nach oben oder 

unten angepasst werden, wenn 

Nettozeichnungen oder Netto-

rücknahmen in Bezug auf den 

Teilfonds beantragt werden. Aus-

gelöst wird die Anpassung, wenn 

an einem Bewertungstag die ge-

samten Nettotransaktionen im 

Teilfonds einen vorab festgeleg-

ten Schwellenwert überschreiten 

(Prozentsatz des Nettoinventar-

werts oder absoluter Geldwert). 

Ziel einer Anpassung des Nettoin-

ventarwert ist es, insbesondere, 

aber nicht ausschliesslich, die 

dem jeweiligen Teilfonds entstan-

denen Transaktionskosten auf-

grund von Zeichnungen oder 

Rücknahmen abzudecken. 

Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisi-

ken auf die Rendite 

Die Bewertung der Nachhaltig-

keitsrisiken wird gesamthaft als 

moderat eingeschätzt, da auf-

grund der Berücksichtigung spe-

zifischer Nachhaltigkeitsfaktoren 

bei der Auswahl der Investments 

der Einfluss von Nachhaltigkeitsri-

siken im Vergleich zu nicht 
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nachhaltigen Finanzprodukten re-

duziert wird. 

Nachhaltigkeitsbe-

zogene Offenle-

gung 

Beim Teilfonds handelt es sich um 

ein Produkt nach Artikel 8 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offen-

legungspflichten, im Finanz-

dienstleistungssektor auch "light 

green" Produkte genannt. Weiter-

führende Informationen über die 

ökologischen oder sozialen Merk-

male sind im Anhang IV enthalten. 

Berücksichtigung 

von Principle  

Adverse Impacts 

(PAI) 

Dieser Teilfonds bezieht nachtei-

lige Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren nicht in den In-

vestitionsentscheidungsprozess 

mit ein. Im Rahmen des Grundsat-

zes «Vermeidung erheblicher Be-

einträchtigung» können PAIs je-

doch genutzt werden, um sicher-

zustellen, dass keine Nachhaltig-

keitsziele erheblich beeinträchtigt 

werden. 

Offenlegung ge-

mäss Art. 6 der Ta-

xonomie Verord-

nung 

Der Grundsatz „Vermeidung er-

heblicher Beeinträchtigungen“ 

findet nur bei denjenigen dem Fi-

nanzprodukt zugrunde liegenden 

Investitionen Anwendung, die die 

EU-Kriterien für ökologisch nach-

haltige Wirtschaftsaktivitäten be-

rücksichtigen. Die dem verblei-

benden Teil dieses Finanzpro-

dukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nach-

haltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Einhaltung des An-

lageziels 

Spätestens 6 Monate nach Libe-

rierung des Teilfonds 

3.4 Zusätzliche Informationen 

keine 

3.5 Übertragene Aufgaben 

3.5.1 Portfolio Management 

Firma  Aquila Asset Management AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  6340 Baar 

Domizil  Schweiz (CH) 

Registereintrag 12.12.2018 

Registernummer CHE-324.334.574 

Dauer  unbegrenzt  

3.5.2 Anlageberatung 

n/a 

3.5.3 Administration 

n/a 

3.5.4 Vertrieb 

Firma  VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  2540 Luxemburg 

Domizil  Luxemburg (LU) 

Registereintrag 09.02.1993 

Registernummer B 42828 

Dauer  unbegrenzt  

3.5.5 Register- und Transfer Agent 

Firma  VP Bank AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  9490 Vaduz 

Domizil  Liechtenstein (LI) 

Registereintrag 10.04.1956 

Registernummer FL-0001.007.080-0 

Dauer  unbegrenzt   
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3.6 Verwahrstelle 

Firma  VP Bank AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Sitz  9490 Vaduz 

Domizil  Liechtenstein (LI) 

Registereintrag 10.04.1956 

Registernummer FL-0001.007.080-0 

Dauer  unbegrenzt  

3.7 Zulässige Techniken und Instrumente 

Wertpapierverleihgeschäfte (SecLending) Ja (max. 100.00 %) 

Pensionsgeschäfte Nein 

Kreditaufnahme 10.00 % 

Gesamtrendite-Swaps Nein 

Verwendung der Derivate Teil der Strategie 

Risikomanagement Commitment Approach 

Risikolimit max. 210.00 % 

3.8 Stammdaten des Teilfonds 

Dauer unbegrenzt 

Erster Geschäftsjahresabschluss 31.12.2014 

Teilfondswährung USD 

Bewertungsintervall Täglich 

Handelstag Jeder Bankarbeitstag 

Bewertungsfrist 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag 

Swinging Single Pricing (SSP) Ja 

Nachbildung eines Index Nein 

UCITS-Zielfondsfähigkeit Ja 

Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten 
Anlagen (ohne Performance Fee) 

5.00 % 

Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen 
auf die Höhe der eingeforderten Beträge 

0.00 % 

3.8.1 Verwendete Referenzwerte (Benchmarks) 

keine 

3.9 Anteilsklassen 

3.9.1 Stammdaten 

Anteils-
klasse 

ISIN Valor 
Klassen-
währung 

Erstaus- 
gabepreis 

CHF LI1464293086 146429308 CHF  100.00 

CHF D LI1464293094 146429309 CHF  10.00 

CHF H LI0229057075 22905707 CHF  100.00 

CHF HD LI0325825573 32582557 CHF  10.00 

CHF I LI1437668554 143766855 CHF  100.00 

CHF ID LI1464293102 146429310 CHF  100.00 

CHF IDH LI1344663029 134466302 CHF  100.00 

CHF IH LI0364281506 36428150 CHF  100.00 

EUR LI1464293110 146429311 EUR  100.00 

EUR D LI1464293128 146429312 EUR  10.00 

EUR H LI0229057083 22905708 EUR  100.00 

EUR HD LI0325825532 32582553 EUR  10.00 

EUR ID LI1464293136 146429313 EUR  100.00 

EUR IDH LI1344663037 134466303 EUR  100.00 

EUR IH LI0364281464 36428146 EUR  100.00 

GBP H LI1119130451 111913045 GBP  100.00 

USD LI0229057109 22905710 USD  100.00 

USD D LI0325825516 32582551 USD  10.00 

USD I LI0364281548 36428154 USD  100.00 

USD ID LI1317252727 131725272 USD  100.00 

USD N LI1228564350 122856435 USD  100.00 

USD ND LI1229803336 122980333 USD  100.00 

USD UO LI1228564368 122856436 USD  100.00 

USD 
UOD 

LI1229803344 122980334 USD  100.00 

USD X LI0446006970 44600697 USD  100.00 
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Anteils-
klasse 

Erfolgs- 
verwendung 

NAV- 
Rundung 

Kleinste  
Stückelung 

Anteils-
führung 

CHF Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

CHF D 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

CHF H Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

CHF HD 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

CHF I Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

CHF ID 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

CHF IDH 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

CHF IH Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

EUR Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

EUR D 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

EUR H Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

EUR HD 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

EUR ID 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

EUR IDH 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

EUR IH Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

GBP H Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

USD Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

USD D 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

USD I Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

USD ID 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

USD N Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

USD ND 
Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

USD UO Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

USD 
UOD 

Ausschüttend 

(Quartalsweise) 
0.001 0.0010 

buch-
mässig 

USD X Thesaurierend 0.001 0.0010 
buch-

mässig 

 

Anteils-
klasse 

Min. Anlage  
Erstzeichnung 

Min. Anlage 
Folgezeichnung 

Min. Anlage  
Bestand 

CHF keine keine keine 

CHF D keine keine keine 

CHF H keine keine keine 

CHF HD keine keine keine 

CHF I 200’000.00 CHF keine keine 

CHF ID 2’000’000.00 CHF keine keine 

CHF IDH 2’000’000.00 CHF keine keine 

CHF IH 2’000’000.00 CHF keine keine 

EUR keine keine keine 

EUR D keine keine keine 

EUR H keine keine keine 

EUR HD keine keine keine 

EUR ID 2’000’000.00 EUR keine keine 

EUR IDH 2’000’000.00 EUR keine keine 

EUR IH 2’000’000.00 EUR keine keine 

GBP H keine keine keine 

USD keine keine keine 

USD D keine keine keine 

USD I 2’000’000.00 USD keine keine 

USD ID 2’000’000.00 USD keine keine 

USD N keine keine keine 

USD ND keine keine keine 

USD UO keine keine keine 

USD 
UOD 

keine keine keine 

USD X keine keine keine 
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Anteils-
klasse 

Annahmeschluss  
Zeichnungen 

Valuta 
Zeichnungen 

CHF am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF ID am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF IDH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR ID am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR IDH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

GBP H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD ID am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD N am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD ND am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD UO am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD 
UOD am Handelstag (12:00) 

2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD X am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

 

Anteils-
klasse 

Annahmeschluss  
Rücknahmen 

Valuta 
Rücknahmen 

CHF am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF ID am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF IDH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

CHF IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR HD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR ID am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR IDH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

EUR IH am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

GBP H am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD D am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD I am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD ID am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD N am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD ND am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD UO am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD 
UOD 

am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 

USD X am Handelstag (12:00) 
2 Bankarbeitstage 
nach dem Handelstag 
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Anteils-
klasse 

Handelsoptionen 
Zeichnungen 

Handelsoptionen 
Rückgaben 

CHF Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF D Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF HD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF I Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF ID Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF IDH Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

CHF IH Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR D Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR HD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR ID Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR IDH Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

EUR IH Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

GBP H Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD D Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD I Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD ID Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD N Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD ND Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD UO Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD UOD Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

USD X Anteile oder Betrag Anteile oder Betrag 

 

Anteils-
klasse 

Erstmalige Zeichnungsfrist Erstmalige Liberierung 

CHF - - 

CHF D - - 

CHF H 08.01.2014 - 15.01.2014  21.01.2014 

CHF HD 27.06.2016 - 08.07.2016  13.07.2016 

CHF I 07.05.2025 - 07.05.2025  07.05.2025 

CHF ID - - 

CHF IDH 22.05.2024 - 24.05.2024  24.05.2024 

CHF IH 22.08.2017 - 24.08.2017  29.08.2017 

EUR - - 

EUR D - - 

EUR H 08.01.2014 - 15.01.2014  21.01.2014 

EUR HD 27.06.2016 - 08.07.2016  13.07.2016 

EUR ID - - 

EUR IDH 22.05.2024 - 24.05.2024  24.05.2024 

EUR IH 31.07.2017 - 04.08.2017  09.08.2017 

GBP H 05.07.2021 - 15.07.2021  15.07.2021 

USD 08.01.2014 - 15.01.2014  21.01.2014 

USD D 27.06.2016 - 08.07.2016  13.07.2016 

USD I 02.05.2017 - 02.05.2017  02.05.2017 

USD ID 07.02.2024 - 07.02.2024  07.02.2024 

USD N 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD ND 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD UO 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD UOD 01.02.2023 - 01.02.2023  01.02.2023 

USD X 03.01.2019 - 03.01.2019  09.01.2019 
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Anteils-
klasse 

Kotierungen 

CHF keine 

CHF D keine 

CHF H keine 

CHF HD keine 

CHF I keine 

CHF ID keine 

CHF IDH keine 

CHF IH keine 

EUR keine 

EUR D keine 

EUR H keine 

EUR HD keine 

EUR ID keine 

EUR IDH keine 

EUR IH keine 

GBP H keine 

USD keine 

USD D keine 

USD I keine 

USD ID keine 

USD N keine 

USD ND keine 

USD UO keine 

USD UOD keine 

USD X keine 

 

Anteils 
klasse 

Währungsabsicherung 

CHF Nein 

CHF D Nein 

CHF H Ja 

CHF HD Ja 

CHF I Nein 

CHF ID Nein 

CHF IDH Ja 

CHF IH Ja 

EUR Nein 

EUR D Nein 

EUR H Ja 

EUR HD Ja 

EUR ID Nein 

EUR IDH Ja 

EUR IH Ja 

GBP H Ja 

USD Nein 

USD D Nein 

USD I Nein 

USD ID Nein 

USD N Nein 

USD ND Nein 

USD UO Nein 

USD 
UOD 

Nein 

USD X Nein 
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3.9.2 Kommissionen 

Anteils-
klasse 

Kommission max. Höhe 

CHF Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF D Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF H Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF HD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF I Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF ID Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF IDH Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

CHF IH Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR D Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR H Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR HD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

 

Anteils-
klasse 

Kommission max. Höhe 

EUR ID Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR IDH Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

EUR IH Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

GBP H Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD D Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD I Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD ID Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD N Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD ND Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD UO Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD UOD Ausgabekommission   5.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   5.00 % 
 

USD X Ausgabekommission   0.00 % 

Rücknahmekommission   0.00 % 

Umtauschkommission   0.00 % 
 

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in eini-
gen Fällen weniger zahlen können. 
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3.9.3 Vergütungen 

3.9.3.1 Pauschale Entschädigung 

Anteils- 
klasse 

maximale  
pauschale Entschädigung 

CHF 1.6000 % * 

CHF D 1.6000 % * 

CHF H 1.6000 % * 

CHF HD 1.6000 % * 

CHF I 1.1000 % * 

CHF ID 1.1000 % * 

CHF IDH 1.1000 % * 

CHF IH 1.1000 % * 

EUR 1.6000 % * 

EUR D 1.6000 % * 

EUR H 1.6000 % * 

EUR HD 1.6000 % * 

EUR ID 1.1000 % * 

EUR IDH 1.1000 % * 

EUR IH 1.1000 % * 

GBP H 1.6000 % * 

USD 1.6000 % * 

USD D 1.6000 % * 

USD I 1.1000 % * 

USD ID 1.1000 % * 

USD N 3.0000 % * 

USD ND 3.0000 % * 

USD UO 2.0000 % * 

USD UOD 2.0000 % * 

USD X 0.1000 % * 

zuzüglich bis zu CHF 45’000.00 ** 

 
* Vom Vermögen unabhängiger Aufwand wird zusätzlich belastet und ist nicht  

pauschaliert abgegolten. 

 

** Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei  

Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ. Der  

zuzügliche Betrag kommt ganz oder teilweise nur dann zur Anwendung, sofern bei einer 

oder mehreren Gebühren innerhalb der Pauschalentschädigung mit der jeweiligen  

prozentualen Vergütung die vereinbarten Mindestgebühren nicht erreicht werden.  

3.9.3.2 Fixe Entschädigung 

Gebührenart Höhe 

Risikomanagement (inkl. Reportingaufgaben) CHF 2'000.00 p.a. 

3.9.3.3 Performance Fee 

keine 

3.9.3.4 Carried Interest 

keine 

 Inkraftsetzung 

Vorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmi-
gungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende 
Dokument per 

01.04.2026 

in Kraft. 

Unterzeichnet am: 06.03.2026 

Verwaltungsgesellschaft  

 

 

 

Verwahrstelle  
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Spezifische Informationen des Solitaire Fund für das Ver-
triebsland 

Schweiz (CH) 

Zahlstelle 

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45‚ 8001 Zürich‚ 
Schweiz 
www.ubs.com 

Vertreterin 

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvor-
stadt 1‚ 4051 Basel‚ Schweiz 
www.ubs.ch 

Publikationsorgane 

fundinfo AG, Staffelstrasse 12‚ 8045 Zürich‚ Schweiz 
www.fundinfo.com 

Ombudsstelle 

Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 
8002 Zürich, Schweiz 
www.ofdl.ch 

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich der oben genannten 
Ombudsstelle angeschlossen. Bei allfälligen Streitigkei-
ten über Rechtsansprüche zwischen dem Kunden und der 
Verwaltungsgesellschaft haben Kunden die Möglichkeit 
zur Einleitung von Vermittlungsverfahren vor der Om-
budsstelle. 

 

Bezugsort der massgeblichen Dokumente 

Der UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente, 
die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageproduk-
te für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte 
(PRIIP) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können 
kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle oder auf 
der Internetplattform des oben genannten Publikations-
organs bezogen werden. 

Publikationen 

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden 
Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Internet-
plattform des oben genannten Publikationsorgans. 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventar-
wert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller 
Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknah-
me von Anteilen auf der Internetplattform des oben ge-
nannten Publikationsorgans wie folgt publiziert:

 

Teilfonds 
Bewertungsintervall  

(Handelstag) 

 
Veröffentlichung  

(Bewertungsfrist) 

AAM Short Term Bond Fund 

Täglich (Jeder Bankarbeitstag) 
1 Bankarbeitstag nach dem 

Handelstag 
Solitaire Global Bond Fund 

Täglich (Jeder Bankarbeitstag) 
1 Bankarbeitstag nach dem 

Handelstag 
Green Tech ESG Equity Fund 

Täglich (Jeder Bankarbeitstag) 
1 Bankarbeitstag nach dem 

Handelstag 
 

Retrozessionen 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte 
können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertrieb-
stätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz ausbezahlen. 
Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende 
Dienstleistungen abgegolten werden: 

a) Betrieb von Fondshandelsplattformen und/oder Han-

delssystemen welche die Möglichkeit zur Zeichnung 

von Fondsanteilen bieten 

b) Organisation von Informationsveranstaltungen 

c) Teilnahme an Veranstaltungen und Messen 

d) Herstellung von Marketingmaterial 

e) Ausbildung von Vertriebspersonen 

f) Alle anderen Aktivitäten mit der Absicht den Vertrieb 

der Fondsanteile zu fördern 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie 
ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weiterge-
leitet werden. Die Offenlegung des Empfangs der Retro-
zessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestim-
mungen des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes 
vom 15. Juni 2018. 

Rabatte 

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten 
können im Vertrieb in der Schweiz aus Rabatte auf Ver-
langen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, 
die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren 
oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern 
sie: 

a) aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft oder de-

ren Beauftragten bezahlt werden und somit das 

Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten; 

b) aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 

c) sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien 

erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitli-

chen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt 

werden. 

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten 
durch die Verwaltungsgesellschaft sind: 
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a) Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von 

ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Ka-

pitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepa-

lette des Promoters; 

b) die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 

c) das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. 

erwartete Anlagedauer);  

d) die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der 

Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage. 

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesell-
schaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos 
offen. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile, liegt der 
Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand 
befindet sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz bzw. 
Wohnsitz des Anlegers. 

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Do-
kumente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich 
allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen 
durch die Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument 
können anderssprachige Fassungen existieren. Bei Diffe-
renzen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche 
Fassung vor. 

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende  
Dokumente vom: 01.04.2026
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Die nachfolgenden Informationen sind lediglich für fol-
gende Teilfonds relevant: 

Solitaire Global Bond Fund 
Green Tech ESG Equity Fund 

 
Spezifische Informationen für das Vertriebsland 

Österreich (AT)  

Einrichtung für Kleinanleger gemäss den Bestimmungen 
nach Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG1 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am 
Belvedere 1‚ 1100 Wien‚ Österreich 
www.sparkasse.at 
foreignfunds0540@erstebank.at 

Die oben genannte Einrichtung erbringt für den OGAW 
die Aufgaben gemäss Art. 92 Abs. 1 Bst. a - f der Richtli-
nie 2009/65/EG1und nimmt dabei Anlegerbeschwerden 
mit Bezug auf den OGAW entgegen, die an die oben 
genannte Post- bzw. E-Mail-Adresse gesendet werden. 

Publikationsorgane 

fundinfo AG, Staffelstrasse 12‚ 8045 Zürich‚ Schweiz 
www.fundinfo.com 

Die obenstehenden Informationen richten sich an poten-
tielle Erwerber des Fonds in der Republik Österreich, 
indem sie den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende 
Dokumente mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich 
präzisieren und ergänzen. 

Publikationsorgan 

Der Nettoinventarwert des Fonds sowie alle übrigen 
Bekanntmachungen an die Anleger sind bei der Einrich-
tung für Kleinanleger erhältlich und werden in den oben 
genannten Publikationsorganen publiziert. 

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Do-
kumente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich 
allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen 
durch die Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument 
können anderssprachige Fassungen existieren. Bei Diffe-
renzen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche 
Fassung vor. 

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende  
Dokumente vom: 01.04.2026

 
1 abgeändert durch Art. 1 der Richtlinie 2019/1160/EU 
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Spezifische Informationen des Solitaire Fund für das Ver-
triebsland 

Deutschland (DE)  

Zahlstelle 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24‚ 
60311 Frankfurt am Main‚ Deutschland 
www.hal-privatbank.com 

Informationsstelle 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24‚ 
60311 Frankfurt am Main‚ Deutschland 
www.hal-privatbank.com 

Publikationsorgane 

fundinfo AG, Staffelstrasse 12‚ 8045 Zürich‚ Schweiz 
www.fundinfo.com 
 

Zusätzlich zu den allgemeinen Rücknahmeverfahren ha-
ben in Deutschland ansässige Anleger auch die Möglich-
keit, Ausgabe- und Rücknahmeanträge für die von ihnen 
gehaltenen Anteile bei der deutschen Zahlstelle zur Wei-
terleitung an die Verwaltungsgesellschaft einzureichen. In 
Deutschland ansässige Anteilsinhaber können auch ver-
langen, dass Rücknahmeerlöse und alle weiteren für die 
Anteilsinhaber bestimmten Zahlungen (z.B. Dividenden-
ausschüttungen) über die deutsche Zahlstelle geleitet 
werden. 

Den aktuellen UCITS V Prospekt inkl. konstituierende 
Dokument, die jeweiligen Basisinformationsblätter für 
verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versiche-
rungsanlageprodukte (PRIIP) und die Jahres- und Halb-
jahresberichte des Fonds sind in der Bundesrepublik 
Deutschland in physischer Form oder gespeichert auf 
einem dauerhaften Datenträger kostenlos bei der deut-
schen Zahl- und Informationsstelle sowohl in gedruckter 
als auch in elektronischer Form erhältlich. 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise (gegebenenfalls 
auch die Umtauschpreise) sowie sonstige Angaben und 
Unterlagen, die im Herkunftsstaat zu veröffentlichen sind 
(z.B. die relevanten Verträge und Gesetze), können bei 
der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingesehen 
werden und sind dort ebenfalls in physischer Form oder 
gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger kosten-
los erhältlich. 

Publikationen 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, alle 
Mitteilungen an die Anteilinhaber sowie sonstige Unter-
lagen und Angaben, die im Herkunftsstaat zu veröffentli-
chen sind, werden in der Bundesrepublik Deutschland in 
den oben genannten Publikationsorganen veröffentlicht. 

In folgenden Fällen erfolgt die Information der Anleger in 
Deutschland zusätzlich schriftlich oder in elektronischer 
Form: 

a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,  

b) Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen 

Abwicklung, 

c) Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den 

bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, 

die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die 

Vergütungen und Aufwendungserstattungen betref-

fen, die aus dem Fonds entnommen werden können, 

einschließlich der Hintergründe der Änderungen so-

wie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art 

und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche 

Art und Weise Informationen hierzu erlangt werden 

können, 

d) Verschmelzung des Fonds in Form von Verschmel-

zungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtli-

nie 2009/65/EG zu erstellen sind, Umwandlung des 

Fonds in einen Feeder-Fonds oder Änderungen eines 

Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß 

Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. 

e) Umwandlung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder 

Änderungen eines Masterfonds in Form von Informa-

tionen, die gemäss Artikel 64 der Richtlinie 

2009/65/EG zu erstellen sind. 

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Do-
kumente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich 
allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen 
durch die Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument 
können anderssprachige Fassungen existieren. Bei Diffe-
renzen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche 
Fassung vor. 

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende  
Dokumente vom: 01.04.2026
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Die nachfolgenden Informationen sind lediglich für die 
folgenden Teilfonds relevant: 

 
Solitaire Global Bond Fund 
AAM Short Term Bond Fund 

 
Spezifische Informationen der Teilfonds für das Vertriebs-
land 

Frankreich (FR)  

Der Vertrieb richtet sich einzig an professionelle Anle-
ger, dennoch werden folgende Einrichtungen bestimmt: 

Einrichtungen für Kleinanleger gemäss den  
Bestimmungen nach Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG2 

Societe Generale S.A. 

29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich 
(Handelsregisternummer Paris 552120222) 
www.societegenerale.com  
sg-french-local-agent-lux@socgen.com  
 

VP Bank AG 

Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
(FL-0001.007.080-0) 
www.vpbank.com 

Die Societe Generale S.A. erbringt für den OGAW die 
Aufgaben gemäss Art. 92 Abs. 1 Bst. b-f der Richtlinie 
2009/65/EG1 und nimmt dabei Anlegerbeschwerden mit 
Bezug auf den OGAW entgegen, die an die oben ge-
nannte Post- bzw. E-Mail-Adresse der Societe Generale 
S.A. gesendet werden.  

Die VP Bank AG. erbringt für den OGAW die Aufgabe 
gemäss Art. 92 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2009/65/EG1. 

Anlegern in Frankreich, die Zahlungen des OGAW direkt 
über die Einrichtung für Kleinanleger empfangen und 
den Rückkauf und die Rücknahme von Anteilen des 
OGAW direkt über die VP Bank AG veranlassen möchten, 
wird grundsätzlich die Möglichkeit geboten, bei der VP 
Bank AG ein entsprechendes Konto bzw. Depot zu eröff-
nen. Diese Konto- bzw. Depoteröffnung steht unter dem 
Vorbehalt der üblichen (z.B. Compliance-rechtlichen) 
Prüfungen des potentiellen Bankkunden (Anlegers) und 
seiner Vermögenswerte. In diesem Sinne entscheidet die 
VP Bank AG frei über die Aufnahme einer solchen Kun-
denbeziehung. 

 

 
2 abgeändert durch Art. 1 der Richtlinie 2019/1160/EU 

Publikationsorgane 

fundinfo AG, Staffelstrasse 12‚ 8045 Zürich‚ Schweiz 
www.fundinfo.com 

Dokumente und Publikationen 

Der UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente, 
die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID) 
sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind von der 
Einrichtung für Kleinanleger nach Absprache erhältlich 
oder können auf der oben genannten Webseite des offi-
ziellen Publikationsorgans des Fonds bezogen werden. 

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der 
Anteile der Teilfonds sowie etwaige Mitteilungen an die 
Anleger in Frankreich sind auf der oben genannten Web-
seite des offiziellen Publikationsorgans des Fonds erhält-
lich. 

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Do-
kumente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich 
allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigung-gen 
durch die Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument 
können anderssprachige Fassungen existieren. Bei Diffe-
renzen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche 
Fassung vor. 

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende  
Dokumente vom: 01.04.2026
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Spezifische Informationen des Solitaire Fund für das Ver-
triebsland 

Luxemburg (LU) 

Der Vertrieb richtet sich einzig an professionelle Anle-
ger, dennoch werden folgende Einrichtungen bestimmt: 

Einrichtungen für Kleinanleger gemäss den  
Bestimmungen nach Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG3 

Societe Generale S.A. 

8-10 Porte de France, L-4360 Esch-Sur-Alzette 
(Luxembourg Registry of Trade and Companies nr. B 
6061) 
www.societegenerale.lu  
 

VP Bank AG 

Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
(FL-0001.007.080-0) 
www.vpbank.com  

Die Societe Generale Luxembourg S.A. erbringt für den 
OGAW die Aufgaben gemäss Art. 92 Abs. 1 Bst. b-f der 
Richtlinie 2009/65/EG1 und nimmt dabei Anlegerbe-
schwerden mit Bezug auf den OGAW entgegen, die an 
die oben genannte Post- bzw. E-Mail-Adresse der Societe 
Generale S.A. gesendet werden.  

Die VP Bank AG. erbringt für den OGAW die Aufgabe 
gemäss Art. 92 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2009/65/EG1. 

Anlegern in Fürstentum Luxemburg, die Zahlungen des 
OGAW direkt über die Einrichtung für Kleinanleger emp-
fangen und den Rückkauf und die Rücknahme von Antei-
len des OGAW direkt über die VP Bank AG veranlassen 
möchten, wird grundsätzlich die Möglichkeit geboten, bei 
der VP Bank AG ein entsprechendes Konto bzw. Depot zu 
eröffnen. Diese Konto- bzw. Depoteröffnung steht unter 
dem Vorbehalt der üblichen (z.B. Compliance-
rechtlichen) Prüfungen des potentiellen Bankkunden 
(Anlegers) und seiner Vermögenswerte. In diesem Sinne 
entscheidet die VP Bank AG frei über die Aufnahme einer 
solchen Kundenbeziehung. 

 

 
3 abgeändert durch Art. 1 der Richtlinie 2019/1160/EU 

Publikationsorgane 

fundinfo AG, Staffelstrasse 12‚ 8045 Zürich‚ Schweiz 
www.fundinfo.com  

Dokumente und Publikationen 

Der UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente, 
die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID) 
sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind von der 
Einrichtung für Kleinanleger nach Absprache erhältlich 
oder können auf der oben genannten Webseite des offi-
ziellen Publikationsorgans des Fonds bezogen werden. 

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der 
Anteile der Teilfonds sowie etwaige Mitteilungen an die 
Anleger im Fürstentum Luxemburg sind auf der oben 
genannten Webseite des offiziellen Publikationsorgans 
des Fonds erhältlich. 

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Do-
kumente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich 
allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigung-gen 
durch die Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument 
können anderssprachige Fassungen existieren. Bei Diffe-
renzen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche 
Fassung vor. 

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende  
Dokumente vom: 01.04.2026 
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Anhang III der konstituierenden Dokumente: 

Performance Fee Beispiel 

Beim Fonds kommt keine Performance Fee zur Anwendung. 
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Anhang IV der konstituierenden Dokumente: 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung 
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: AAM Short Term Bond Fund 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900U6ABGBFJOYHE48 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 
Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte 

der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl. ESG-Ra-

ting und Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten bestehen. Investments, wel-

che diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekauft werden. Es wird kein 

Referenzwert für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

verwendet. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: ___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
___% an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 
 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: 

___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese In-
vestition keine Um-
weltziele oder sozi-
alen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, 
in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensfüh-
rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in 
der Verordnung  
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. In 
dieser Verordnung 
ist kein Verzeichnis 
der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstä-
tigkeiten festgelegt. 
Nachhaltige Investi-
tionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Teilfonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren: 

- ESG-Rating 

- Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten 

 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

Nicht anwendbar 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen 
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Nicht anwendbar 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Nicht anwendbar 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere 
Angaben:  

Nicht anwendbar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren 
wird gemessen, in-
wieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen ökolo-
gischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht werden. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investiti-
onsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeits-
faktoren in den Be-
reichen Umwelt, So-
ziales und Beschäfti-
gung, Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme 
Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen 
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur 
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen 
Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale 
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja  

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Nähere Angaben zum Anlageziel, der Anlagepolitik und -strategie finden sich im 

Anhang I der konstituierenden Dokumente.  

Dieser Teilfonds integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen (die 
"ESG-Faktoren") in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), indem er 
Mindestanforderungen in Bezug auf die ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien 
für Geschäftsaktivitäten hat. Ausserdem interagiert der Teilfonds bei Bedarf mit 
dem Unternehmen, in das er investiert (Active Ownership). 
 
Mindestkriterien erfolgen in den folgenden zwei Bereichen: ESG-Rating und 

Geschäftstätigkeit. 

ESG Rating  

Das ESG-Rating setzt sich aus den wichtigsten ökologischen, sozialen und 

Governance-Faktoren (Environmental, Social and Governance, ESG) zusammen. 

Die CSRHub-ESG-Ratings reichen von AAA (am besten) bis CCC (am 

schlechtesten).  

Geschäftstätigkeit 

Die Geschäftstätigkeit bezieht sich auf die Produkte und Dienstleistungen, die ein 

Unternehmen anbietet. Als «kritische» Geschäftsfelder werden Tabak, Rüstung, 

Alkoholische Getränke und Casinos & Gaming eingestuft. Unternehmen, die einer 

dieser Industriegruppen zugeordnet sind, werden ausgeschlossen. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente sind die genannten Mindestkriterien in den 

Bereichen ESG-Rating und Geschäftstätigkeit. 

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet die von einer unabhängigen Rating-

Agentur bereitgestellten Daten für die Kontrolle der Anlagegrenzen und alle 

Berechnungen oder Analysen der vorvertraglichen und periodischen 

Berichterstattung sowie für andere ESG-bezogene Berichte. Aufgrund der 

fehlenden oder unzureichenden Verfügbarkeit von ESG-Daten einzelner 

Unternehmen können in bestimmten Bereichen nur Schätzungen verfügbar sein. 

Der regulatorische Markt der ESG-Datenanbieter stellt ebenfalls eine 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise In-
vestitionsziele oder 
Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden. 

71/91



 

Prospekt inkl. konstituierende Dokumente - Anhang IV  |  Solitaire Fund   |  01.04.2026 

Herausforderung dar, da es derzeit wenige bis keine standardisierten 

Verarbeitungsvorgaben gibt und jeder Datenanbieter seine eigene ESG-

Methodik hat. Dies erschwert den Vergleich von ESG-Daten. Aufgrund der 

zunehmenden Regulierungsdichte im Bereich der Nachhaltigkeit ist jedoch 

davon auszugehen, dass die Datenqualität und -quantität stetig zunehmen wird. 

Die nachfolgenden Anlagebeschränkungen werden auf Basis von CSRHub ESG 

Daten geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor auch andere 

Datenquellen einzubeziehen oder in Einzelfällen eine qualitative Beurteilung 

zuzulassen, falls keine offiziellen CSRHub ESG Daten verfügbar sind.  

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden 

Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, 

Zertifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, 

Futures usw.) sowie Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). 

ESG-Rating 

Der Anteil an Wertpapieren, welche ein ESG-Rating von "B" oder schlechter 

gemäss CSRHub aufweisen, darf 15% nicht überschreiten.  

Geschäftstätigkeit 

Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen, die nach dem Bloomberg Industry 

Classification System (BICS) in die umstrittenen Sektoren "Tabak", "Rüstung", 

"Alkoholische Getränke" und "Casinos & Gaming" eingestuft sind. 

In Zielfonds kann eine minimale Beimischung von Unternehmen, welche gegen 

die o.g. Mindest- oder Ausschlusskriterien verstossen, nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. 

AAM überwacht seinen ESG-Prozess durch verschiedene Kontrollen, die von 

seinem ESG-Analysten und Risikomanager durchgeführt werden. Temporäre 

Verletzungen, ausgelöst durch eine negative Veränderung des ESG-Rating einer 

Anlage, werden schnellstmöglich korrigiert, weshalb davon ausgegangen wird, 

dass die Beschränkungen keinen Einfluss auf die beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale haben. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Dieser Teilfonds ist nicht verpflichtet, den Umfang der Anlagen um einen 

Mindestsatz zu reduzieren. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Prinzipien der guten Unternehmensführung sind über den Governance-Teil 

Bestandteil eines jeden ESG-Ratings. Die Beurteilung der Governance setzt sich 

aus den Bereichen "Corporate Governance" (Führungsstruktur, 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfassen 
solide Management-
strukturen, die Bezie-
hungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergü-
tung von Mitarbeitern 
sowie die Einhaltung 
der Steuervorschriften. 
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Vergütungspolitik, Eigentümerstruktur, Buchführung) sowie "Corporate 

Behavior" (Geschäftsethik, Bestechung und Korruption, Steuertransparenz) 

zusammen. 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden 

Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, 

Zertifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, 

Futures usw.) sowie Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). Der 

geplante Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der von diesem 

Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale (Kategorie 1) 

verwendet werden, bezogen auf die getätigten Anlagen in Wertpapiere, beträgt 

50 %. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden nicht zwingend eingesetzt, um die ökologischen oder sozialen 

Merkmale des Teilfonds zu erreichen. 

In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

0%. Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, an der EU-Taxonomie ausgerichtete 

Anlagen zu tätigen. Bestimmte Anlagen des Teilfonds können jedoch auf die EU-

Taxonomie abgestimmt sein. 

 

 

 

Die Vermögensallo-
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der Inves-
titionen in bestimmte 
Vermögenswerte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil 
der: 

- - Umsatzerlöse, die 
den Anteil der Einnah-
men aus umweltfreund-
lichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln. 

- - Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, z. 
B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft 

- - Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln. 

 

 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-
dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt  
wurden. 
 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen ein-
gestuft werden. 

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale 

Merkmale

#2 Andere Investitionen
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Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

 
Ja 

 
In fossiles Gas   In Kernenergie 

 
Nein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten fest. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel fest, die nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmen. 

 
1

 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 

beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission 
festgelegt. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der 
Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie 
konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 
Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 
einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 
Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ 
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0 %

100 %

1. Taxonomiekonformität der Investitionen 
einschliesslich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

x%

100 %

2. Taxonomiekonformität der Invesitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

    sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeite
n gemäss der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

Ermöglichende Tä-
tigkeiten wirken un-
mittelbar ermög-
lichend darauf hin, 
dass andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag 
zu den Umweltzie-
len leisten. 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die unter 
anderem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für sozial nachhaltige Investitionen fest. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Anlagen wie Cash, Derivate und strukturierte Produkte können unter "#2 
Sonstige" fallen, da solche Instrumente nicht zu den beworbenen ESG-
Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Für solche Anlagen gilt kein ökologischer 
oder sozialer Mindestschutz. 

Anlagen können darüber hinaus unter "#2 Sonstige" fallen, wenn keine 
ausreichenden ESG-bezogenen Informationen verfügbar sind. Dies gilt 
insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren derzeit unzureichend 
definiert sind oder für die keine ausreichenden ESG-Informationen verfügbar 
sind. Soweit möglich, gelten für die zugrundeliegenden Wertpapiere minimale 
ökologische oder soziale Schutzmassnahmen, indem sichergestellt wird, dass die 
ESG-Ausschlüsse beachtet werden. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt. 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 
werden? 

Nicht anwendbar 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://vpfs.vpfundsolutions.vpbank.com/page/productdetails?isin=LI048912021

7&country=LI&investorType=institutionel#esg-information 

   

Bei den Referenz-
werten handelt es 
sich um Indizes, 
mit denen ge-
messen wird, ob 
das Finanzpro-
dukt die bewor-
benen ökologi-
schen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht.  
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung(EU) 2019/2088 

und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produktes: Green Tech ESG Equity Fund  
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900E37PQREW8Y1986 
 

Nachhaltiges Investitionsziel 
 

 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel, welches unterschiedliche Umweltziele zum Gegenstand 

haben kann (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und 

Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Ver-

meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederher-

stellung der Biodiversität und der Ökosysteme), soll erreicht werden, indem in Fir-

men investiert wird, welche durch ihre Wirtschaftstätigkeit zukunftsfähige techni-

sche Lösungen entwickeln und produzieren, um Umweltprobleme anzugehen. Es wird 

kein Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitonsziels festgelegt. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 

80 % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von ___% an nachhaltigen Investitionen. 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EUTaxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der  
EU-Taxonomie nicht als ökologisch  
nachhaltig einzustufen sind  
 
mit einem sozialen Ziel 
 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 

___% 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine  
nachhaltigen Investitionen getätigt.  

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, voraus-
gesetzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele er-
heblich beein-
trächtigt und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten Unter-
nehmensführung 
anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikati-
ons-system, das in 
der Verordnung 
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkei-ten. 
Nachhaltige Investi-
tionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomie-konform 
sein oder nicht. 
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des 
nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Es werden folgende „Methoden“ verwendet, um das nachhaltige Investitionsziel zu mes-

sen: 

- ESG Performance Score 

- Carbon Risk Rating 

 
Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels 
führen? 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
Um sicherzustellen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Investitionsziele 

erfolgen, werden folgende relevante Indikatoren gemäss Anhang I der Delegierten 

Verordnung (EU) 2022/1288, sofern Daten verfügbar sind, bei jedem Investment 

analysiert und dokumentiert: 

Tabelle 1:  Indikatoren 1 – 14  

Tabelle 2: Indikator 14 (Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete) 

Tabelle 3:  Indikator 1 (Investitionen in Unternehmen ohne Massnahmen zur Ver

 hütung von Arbeitsunfällen) 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 
Auf Basis der Prüfung der vorliegenden MSCI-Datenfelder 

- Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 

- Guiding Principles for Business and Human Rights 

- International Labour Organization’s fundamental principles 

wird die Einhaltung der folgenden Standards als erfüllt erachtet: 

- OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

- Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte   

  

Mit Nachhaltigkeit-
sindikatoren wird 
gemessen, inwie-
weit die nachhalti-
gen Ziele dieses Fi-
nanzprodukts er-
reicht werden.  

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investiti-
onsentschei-dun-
gen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in 
den Bereichen Um-
welt, Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der Men-
schenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und Be-
stechung. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, es werden folgende relevante Indikatoren gemäss Anhang I der Dele-

gierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern Daten verfügbar sind, bei je-

dem Investment analysiert und dokumentiert: 

Tabelle 1:  Indikatoren 1 – 14  

Tabelle 2:  Indikator 14 (Natürlich vorkommende Arten und Schutzge

 biete) 

Tabelle 3:  Indikator 1 (Investitionen in Unternehmen ohne Massnahmen 

 zur Verhütung von Arbeitsunfällen) 

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren dieses Teilfonds werden in den Jahresberichten ver-

fügbar sein, die nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht werden. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur Anlageziel, -politik und -strategie finden sich im Anhang I 

der konstituierenden Dokumente. 

Das nachhaltige Investitionsziel, welches unterschiedliche Umweltziele zum Ge-

genstand haben kann (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige 

Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislauf-

wirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Schutz 

und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme), soll erreicht wer-

den, indem in Firmen investiert wird, welche durch ihre Wirtschaftstätigkeit zu-

kunftsfähige technische Lösungen entwickeln und produzieren, um Umweltprob-

leme anzugehen. 

Mindestkriterien erfolgen in den folgenden drei Bereichen: ESG-Rating, Ge-

schäftstätigkeit und Geschäftspraktiken. 

Die nachfolgenden Anlagebeschränkungen werden auf Basis von MSCI ESG Da-

ten geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor auch andere Datenquel-

len einzubeziehen oder in Einzelfällen eine qualitative Beurteilung zuzulassen, 

falls keine offiziellen MSCI ESG Daten verfügbar sind.  

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden Anlagebeschränkun-

gen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, Zertifikate usw.). 

Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, Futures usw.) sowie 

Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). 

 

Die Anlagestrate-
gie dient als Richt-
schnur für Investiti-
onsent-scheidun-
gen, wobei be-
stimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele 
oder Risikotole-
ranz berücksichtigt 
werden. 
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ESG-Rating 

Der Teilfonds darf nur in Wertpapiere investieren, welche ein ESG-Rating von 

"BBB" oder besser gemäss MSCI (oder einem vergleichbaren Provider) aufwei-

sen. In Zielfonds darf der Anteil an Anlagen mit einem ESG-Rating unter "BBB" 

maximal 5% betragen.  

Geschäftstätigkeit 

Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche in 

den jeweiligen Bereichen Erwachsenen-Unterhaltung, Alkohol, Cannabis, Tabak, 

Glücksspiel oder Nuklearwaffen Umsätze erwirtschaften oder einen Bezug zu 

kontroversen Waffen haben.  

Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche ei-

nen Umsatz von mehr als 1% im Bereich Thermal Kohle, mehr als 5% im Berech 

konventionelle Waffen, mehr als 10 % im Bereich Öl und mehr als 20% im Bereich 

Gas erwirtschaften 

Geschäftspraktiken 

Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche ge-

gen die folgenden Prinzipien verstossen: 

- Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 

- Guiding Principles for Business and Human Rights 

- International Labour Organization’s fundamental principles 

Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche 

sehr schwerwiegende Kontroversen aufweisen.  

 

Ausschlusskriterien betr. des Paris-abgestimmten EU-Referenzwertes (“EU Paris-
aligned Benchmark“, “PAB“) 

Der Teilfonds unterliegt den für ihn geltenden Leitlinien der Europäischen Wert-

papier- und Marktaufsicht ("ESMA") für Fondsnamen mit ESG- oder nachhaltig-

keitsbezogenen Begriffen. Hierzu zählt insbesondere die Einhaltung der Aus-

schlusskriterien für PAB gemäss der letzten Fassung der delegierten Verordnung 

(EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020. 

Auf Basis der oben genannten regulatorischen Anforderungen werden bei den 

Investitionen des Teilfonds folgende Ausschlusskriterien berücksichtigt: 

i) Waffen: 

Der Teilfonds schliesst Investitionen in Unternehmen aus, welche einen Bezug zu 

kontroversen Waffen aufweisen.  
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ii) Tabak: 

Der Teilfonds schliesst Investitionen in Unternehmen aus, welche an der Produk-

tion von Tabak und Tabakwaren beteiligt sind. 

iii) Kontroverses Verhalten: 

Der Teilfonds schliesst Investitionen in Unternehmen aus, welche gegen die Prin-

zipien des UN Global Compact oder die Leitsätze der OECD für multinationale 

Unternehmen verstossen.  

iv) Energie und Rohstoffe: 

Der Teilfonds schliesst Investitionen in Unternehmen aus, welche mehr als 1% ih-

res Umsatzes durch die Exploration, den Abbau, die Förderung, dem Vertrieb 

oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle erzielen. Zudem werden Investi-

tionen in Unternehmen ausgeschlossen, welche mehr als 10% ihres Umsatzes 

durch die Exploration den Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Vere-

delung von Erdöl erzielen. Im Falle von gasförmigen Brennstoffen liegt die Um-

satzgrenze zum Ausschluss von Unternehmen bei 50%. Darüber hinaus werden 

Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen, welche mehr als 50% ihres Umsat-

zes durch die Stromerzeugung mit einer Treibhausgas-Emissionsintensität von 

mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen. 

Weitere produktspezifische ESG-Anlagebeschränkungen, welche bei den Inves-

titionen des Teilfonds im Portfoliokontext angewendet werden, sind unter dem 

Punkt "verbindliche Elemente der Anlagestrategie" definiert. 

Temporäre Verletzungen, ausgelöst durch eine negative Veränderung des ESG-

Rating resp. VPSS einer Anlage, werden schnellstmöglich, spätestens jedoch im 

Rahmen des nächsten Rebalancing-Termin korrigiert, weshalb davon ausgegan-

gen wird, dass die Beschränkungen keinen Einfluss auf die beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Merkmale haben. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels 
verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie sind die genannten Mindestkri-

terien in den Bereichen ESG-Rating, Geschäftstätigkeit und Geschäftspraktiken. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Um sicherzustellen, dass die selektionierten Firmen die Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmensführung einhalten, werden fortlaufend die Governance Un-

terkategorien (Board, Leadership Ethics, Transparency and Reporting) von 

CSRHub analysiert. 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unter-
neh-mensführung 
umfassen solide Ma-
nagement-strukturen, 
die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, 
die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 
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Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 

Investitionen aus?  

Für nähere Angaben zu den allgemeinen Anlagebeschränkungen siehe Anhang I 

der konstituierenden Dokumente. 

Der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind, bezogen auf die getätigten Anlagen in Wert-

papiere und Zielfonds beträgt 80 %. 

 

 
Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel 
erreicht? 

Derivate werden nicht zwingend eingesetzt, um das nachhaltige Investitionsziel 

des Teilfonds zu erreichen. 

 
In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

0%. Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, an der EU-Taxonomie ausgerichtete 
Anlagen zu tätigen. Bestimmte Anlagen des Teilfonds können jedoch auf die 
EU-Taxonomie abgestimmt sein. Ausreichende Daten zum Nachweis der Kon-
formität mit der EU-Taxonomie sind jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu 
erwarten.  

  

Die Vermögensalloka-
tion gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen 
in bestimmte Vermö-
genswerte an. 

 
 
 

 

Investitionen

#1 Nachhaltige 
Investitionen

Umwelt Andere

#2 Nicht 
nachhaltige 

Investitionen

#1 Nachhaltige In-
vestitionen 
umfasst nachhaltige 
Investitionen mit 
ökologischen oder 
sozialen Zielen. 
#2 Nicht nachhal-
tige Investitionen 
umfasst Investitio-
nen, die nicht als 
nachhaltige Investi-
tionen eingestuft 
werden. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil 
der: 
-  Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivitä-
ten der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Über-
gang zu einer grünen 
Wirtschaft.  

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in 
die investiert wird, wi-
derspiegeln. 
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Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie2 investiert? 

 
Ja 

 
In fossiles Gas   In Kernenergie 

 
Nein 
 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und Er-

möglichungstätigkeiten fest. 

 
 
 

 
2

 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 

beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission 
festgelegt. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der 
Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie 
konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 
Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 
einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 
keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 
Risikopositionen gegenüber Staaten. 

x%

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

x%

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

  sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen, die die 
Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäss der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

Ermöglichende Tätig-
keiten wirken unmittel-
bar ermöglichend da-
rauf hin, dass andere 
Tätigkeiten einen we-
sentlichen Beitrag zu 
den Umweltzielen leis-
ten. 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die unter 
anderem Treibhaus-
gasemissionswerte auf-
weisen, die den besten 
Leistungen entspre-
chen. 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden Anlagebeschränkun-
gen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, Zertifikate usw.). 
Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, Futures usw.) sowie 
Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). 
 
Der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die 
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, bezogen auf die getätigten Anlagen 
in Wertpapiere und Zielfonds beträgt 80 %. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel? 

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit ei-
nem sozialen Ziel fest. 
 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Anlagen wie Flüssige Mittel, Derivate und strukturierte Produkte können unter 
"#2 Nicht nachhaltige Investitionen" fallen, da solche Instrumente nicht zum 
nachhaltigen Investitionsziel dieses Teilfonds beitragen. Für solche Anlagen 
gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. Diese Anlagen dienen der 
effizienten Portfolioverwaltung. Die Art der Verwendung der Derivate richtet 
sich nach Anhang I der konstituierenden Dokumente. 
 
Anlagen fallen darüber hinaus unter "#2 Nicht nachhaltige Investitionen", wenn 
keine ausreichenden ESG-bezogenen Informationen verfügbar sind. Dies gilt 
insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren derzeit unzureichend 
definiert sind oder für die keine ausreichenden ESG-Informationen verfügbar 
sind. Soweit möglich, gelten für die zugrundeliegenden Wertpapiere minimale 
ökologische oder soziale Schutzmassnahmen, indem sichergestellt wird, dass 
die ESG-Ausschlüsse beachtet werden. 

 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als 

Referenzwert bestimmt? 

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt. 
 

Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich 
im Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt? 

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

Bei den Referenz-
werten handelt es 
sich um Indizes, mit 
denen gemessen 
wird, ob das nach-
haltige Investitions-
ziel des Finanzpro-
dukts erreicht wird.  
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Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 
werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://vpfs.vpfundsolutions.vpbank.com/page/productde-
tails?isin=LI0566543869&country=LI&investorType=institutionel#esg-informa-
tion  
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Solitaire Global Bond Fund 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900VOINYGWETF1Y77 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 
Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte 

der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl. ESG-Ra-

ting und Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten bestehen. Investments, wel-

che diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekauft werden. Es wird kein 

Referenzwert für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

verwendet. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: ___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
___% an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 
 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: 

___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese In-
vestition keine Um-
weltziele oder sozi-
alen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, 
in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensfüh-
rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in 
der Verordnung  
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tig-keiten enthält. In 
dieser Verordnung 
ist kein Verzeichnis 
der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstä-
tigkeiten festgelegt. 
Nachhaltige Investi-
tionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomie-konform 
sein oder nicht. 
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Teilfonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren: 

- ESG-Rating 

- Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten 

 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

Nicht anwendbar 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen 
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Nicht anwendbar 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Nicht anwendbar 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere 
Angaben:  

Nicht anwendbar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren 
wird gemessen, in-
wieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen ökolo-
gischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht werden. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investiti-
onsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeits-
faktoren in den Be-
reichen Umwelt, So-
ziales und Beschäfti-
gung, Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme 
Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen 
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur 
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen 
Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale 
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja  

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Nähere Angaben zum Anlageziel, der Anlagepolitik und -strategie finden sich im 

Anhang I der konstituierenden Dokumente.  

Dieser Teilfonds integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen (die 
"ESG-Faktoren") in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), indem er 
Mindestanforderungen in Bezug auf die ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien 
für Geschäftsaktivitäten hat. Ausserdem interagiert der Teilfonds bei Bedarf mit 
dem Unternehmen, in das er investiert (Active Ownership). 
 
Mindestkriterien erfolgen in den folgenden zwei Bereichen: ESG-Rating und 

Geschäftstätigkeit. 

ESG Rating  

Das ESG-Rating setzt sich aus den wichtigsten ökologischen, sozialen und 

Governance-Faktoren (Environmental, Social and Governance, ESG) zusammen. 

Die CSRHub-ESG-Ratings reichen von AAA (am besten) bis CCC (am 

schlechtesten).  

Geschäftstätigkeit 

Die Geschäftstätigkeit bezieht sich auf die Produkte und Dienstleistungen, die ein 

Unternehmen anbietet. Als «kritische» Geschäftsfelder werden Tabak, Rüstung, 

Alkoholische Getränke und Casinos & Gaming eingestuft. Unternehmen, die einer 

dieser Industriegruppen zugeordnet sind, werden ausgeschlossen.  

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente sind die genannten Mindestkriterien in den 

Bereichen ESG-Rating und Geschäftstätigkeit. 

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet die von einer unabhängigen Rating-

Agentur bereitgestellten Daten für die Kontrolle der Anlagegrenzen und alle 

Berechnungen oder Analysen der vorvertraglichen und periodischen 

Berichterstattung sowie für andere ESG-bezogene Berichte. Aufgrund der 

fehlenden oder unzureichenden Verfügbarkeit von ESG-Daten einzelner 

Unternehmen können in bestimmten Bereichen nur Schätzungen verfügbar sein. 

Der regulatorische Markt der ESG-Datenanbieter stellt ebenfalls eine 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise In-
vestitionsziele oder 
Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden. 
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Herausforderung dar, da es derzeit wenige bis keine standardisierten 

Verarbeitungsvorgaben gibt und jeder Datenanbieter seine eigene ESG-

Methodik hat. Dies erschwert den Vergleich von ESG-Daten. Aufgrund der 

zunehmenden Regulierungsdichte im Bereich der Nachhaltigkeit ist jedoch 

davon auszugehen, dass die Datenqualität und -quantität stetig zunehmen wird. 

Die nachfolgenden Anlagebeschränkungen werden auf Basis von CSRHub ESG 

Daten geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor auch andere 

Datenquellen einzubeziehen oder in Einzelfällen eine qualitative Beurteilung 

zuzulassen, falls keine offiziellen CSRHub ESG Daten verfügbar sind.  

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden 

Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, 

Zertifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, 

Futures usw.) sowie Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). 

ESG-Rating 

Der Anteil an Wertpapieren, welche ein ESG-Rating von "B" oder schlechter 

gemäss CSRHub aufweisen, darf 15% nicht überschreiten.  

Geschäftstätigkeit 

Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen, die nach dem Bloomberg Industry 

Classification System (BICS) in die umstrittenen Sektoren "Tabak", "Rüstung", 

"Alkoholische Getränke" und "Casinos & Gaming" eingestuft sind. 

In Zielfonds kann eine minimale Beimischung von Unternehmen, welche gegen 

die o.g. Mindest- oder Ausschlusskriterien verstossen, nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. 

AAM überwacht seinen ESG-Prozess durch verschiedene Kontrollen, die von 

seinem ESG-Analysten und Risikomanager durchgeführt werden. Temporäre 

Verletzungen, ausgelöst durch eine negative Veränderung des ESG-Rating einer 

Anlage, werden schnellstmöglich korrigiert, weshalb davon ausgegangen wird, 

dass die Beschränkungen keinen Einfluss auf die beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale haben. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Dieser Teilfonds ist nicht verpflichtet, den Umfang der Anlagen um einen 

Mindestsatz zu reduzieren. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Prinzipien der guten Unternehmensführung sind über den Governance-Teil 

Bestandteil eines jeden ESG-Ratings. Die Beurteilung der Governance setzt sich 

aus den Bereichen "Corporate Governance" (Führungsstruktur, 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfassen 
solide Management-
strukturen, die Bezie-
hungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergü-
tung von Mitarbeitern 
sowie die Einhaltung 
der Steuervorschriften. 
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Vergütungspolitik, Eigentümerstruktur, Buchführung) sowie "Corporate 

Behavior" (Geschäftsethik, Bestechung und Korruption, Steuertransparenz) 

zusammen. 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden 

Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, 

Zertifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, 

Futures usw.) sowie Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). Der 

geplante Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der von diesem 

Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale (Kategorie 1) 

verwendet werden, bezogen auf die getätigten Anlagen in Wertpapiere, beträgt 

50 %. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden nicht zwingend eingesetzt, um die ökologischen oder sozialen 

Merkmale des Teilfonds zu erreichen. 

 
In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

0%. Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, an der EU-Taxonomie ausgerichtete 

Anlagen zu tätigen. Bestimmte Anlagen des Teilfonds können jedoch auf die EU-

Taxonomie abgestimmt sein. 

 

 

 

Die Vermögensallo-
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der Inves-
titionen in bestimmte 
Vermögenswerte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil 
der: 

- - Umsatzerlöse, die 
den Anteil der Einnah-
men aus umweltfreund-
lichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln. 

- - Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, z. 
B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft 

- - Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln. 

 

 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-
dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt  
wurden. 
 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen ein-
gestuft werden. 

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale 

Merkmale

#2 Andere Investitionen
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Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie3 investiert? 

 
Ja 

 
In fossiles Gas   In Kernenergie 

 
Nein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten fest. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel fest, die nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmen. 

 
3

 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 

beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission 
festgelegt. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der 
Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie 
konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 
Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 
einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 
Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ 
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0 %

100 %

1. Taxonomiekonformität der Investitionen 
einschliesslich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

x%

100 %

2. Taxonomiekonformität der Invesitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

    sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeite
n gemäss der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

Ermöglichende Tä-
tigkeiten wirken un-
mittelbar ermög-
lichend darauf hin, 
dass andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag 
zu den Umweltzie-
len leisten. 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die unter 
anderem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für sozial nachhaltige Investitionen fest. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Anlagen wie Cash, Derivate und strukturierte Produkte können unter "#2 
Sonstige" fallen, da solche Instrumente nicht zu den beworbenen ESG-
Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Für solche Anlagen gilt kein ökologischer 
oder sozialer Mindestschutz. 

Anlagen können darüber hinaus unter "#2 Sonstige" fallen, wenn keine 
ausreichenden ESG-bezogenen Informationen verfügbar sind. Dies gilt 
insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren derzeit unzureichend 
definiert sind oder für die keine ausreichenden ESG-Informationen verfügbar 
sind. Soweit möglich, gelten für die zugrundeliegenden Wertpapiere minimale 
ökologische oder soziale Schutzmassnahmen, indem sichergestellt wird, dass die 
ESG-Ausschlüsse beachtet werden. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt. 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 
werden? 

Nicht anwendbar 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://vpfs.vpfundsolutions.vpbank.com/page/productdetails?isin=LI0325825573&co

untry=LI&investorType=institutionel#esg-information 

   

Bei den Referenz-
werten handelt es 
sich um Indizes, 
mit denen ge-
messen wird, ob 
das Finanzpro-
dukt die bewor-
benen ökologi-
schen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht.  
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